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Öffentliche Anhörung  
zu folgender Vorlage: 

Gesetzentwurf der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung soldaten-
rechtlicher Vorschriften 

BT-Drucksache 19/22862 
 

Vors. Wolfgang Hellmich (SPD): Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Ich eröffne die 79. Sit-
zung des Verteidigungsausschusses. Herzlich 
willkommen noch mal an diesem Morgen. Einzi-
ger Tagesordnungspunkt ist heute die öffentliche 
Anhörung zum „Entwurf eines Gesetzes zur Än-
derung soldatenrechtlicher Vorschriften“.  

Zunächst möchte ich alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer darauf hinweisen, dass die heutige 
Anhörung zur Herstellung der Öffentlichkeit live 
im Internet auf www.bundestag.de und in der 
Bundestags-App übertragen wird. Im Anschluss 
ist die Aufzeichnung dieser Anhörung in der Me-
diathek des Deutschen Bundestages auch abruf-
bar.  

Ganz besonders begrüße ich unsere Sachverstän-
digen. Dies sind, in der Reihenfolge in der wir 
auch gleich die Stellungnahmen hören werden: 
Herr Philipp-Sebastian Metzger – er ist vor Ort im 
Sitzungssaal im Bundestag – von der Hochschule 
des Bundes für öffentliche Verwaltung, Fachbe-
reich Bundeswehrverwaltung, Prof. Dr. Dieter 
Wiefelspütz, unser ehemaliger Kollege als Bun-
destagsabgeordneter, der als Rechtswissenschaft-
ler Stellung nehmen wird, und der Rechtsanwalt 
Herr Christopher Hilgert. Auch Herr Christian 
Sieh ist vor Ort, der Justitiar des Deutschen  
BundeswehrVerbandes e. V., und Nils Kammradt 
von der Gewerkschaft ver.di, genauso wie Gene-
ralmajor André Bodemann, der Kommandeur des 
Zentrums Innere Führung der Bundeswehr. Ich 
danke allen, dass Sie unserer Einladung zu dieser 
öffentlichen Anhörung nachgekommen sind, um 
die Fragen meiner Kolleginnen und Kollegen zu 
beantworten!  

Begrüßen darf ich weiterhin die anwesenden Kol-
leginnen und Kollegen und die Vertreterinnen 

und Vertreter des Bundesministeriums der Vertei-
digung.  

Dem Ausschuss geht es darum, sich einen Über-
blick über den aktuellen Diskussionsstand zur 
Thematik zu verschaffen. Die Ergebnisse dieser 
Anhörung dienen dazu, die weiteren Beratungen 
des Gesetzentwurfes im Ausschuss auf eine fun-
dierte wissenschaftliche Grundlage zu stellen. 
Deshalb noch einmal meinen herzlichen Dank 
und meinen herzlichen Gruß an alle Sachverstän-
digen.  

Sie haben zwischenzeitlich vom Sekretariat die 
schriftlichen Stellungnahmen erhalten, die zum 
Thema der Anhörung eingegangen sind. Für diese 
eingegangenen Stellungnahmen möchte ich mich 
auch ganz herzlich bedanken. Sie sind an die Mit-
glieder des Verteidigungsausschusses verteilt wor-
den und werden dem Protokoll über die Sitzung 
beigefügt.  

Von der heutigen Sitzung wird ein Wortprotokoll 
erstellt. Zu diesem Zweck wird unsere Anhörung 
auf einem digitalen Tonträger aufgezeichnet. Des-
halb bitte ich Sie, bei jedem Wortbeitrag das Mik-
rofon einzuschalten und nach dem Wortbeitrag 
bitte das Mikrofon wieder auszuschalten, um alle 
möglichen Nebengeräusche zu vermeiden. Ich 
bitte Sie auch, den Namen zu nennen, damit im 
Protokoll ersichtlich ist, wer gerade gesprochen 
hat. Dies gilt auch für die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, die zugeschaltet sind. Deshalb bitte 
ich Sie, das Mikrofon auszuschalten und auch 
möglichst die Kamera, es könnte sonst zu geringe 
Netzkapazitäten an der einen oder anderen Stelle 
geben, insbesondere bei der technischen Ausstat-
tung des Deutschen Bundestages, die verbesse-
rungsbedürftig ist. Deshalb möchte ich an dieser 
Stelle ganz herzlich dem Ausschusssekretariat 
danken, das all diese technischen Fragen gelöst 
und eine hybride Form einer Anhörung vorberei-
tet hat!  

Wie Sie der Einladung bzw. der Tagesordnung 
entnehmen konnten, ist für diese Anhörung insge-
samt eine Zeit von 11:00 bis ca. 15:00 Uhr vorge-
sehen. Einleitend möchte ich den Sachverständi-
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gen die Gelegenheit geben, in einer kurzen Erklä-
rung von etwa 5 bis 10 Minuten zu dem Thema 
Stellung zu nehmen. Danach werden wir mit der 
Befragung durch die Fraktionen fortfahren.  

Die Fraktionen im Verteidigungsausschuss haben 
sich einvernehmlich darauf verständigt, je nach 
Zeitverfügbarkeit bis zu drei Fragerunden durch-
zuführen, für die jeweils die sogenannte „Berliner 
Stunde“ zugrunde gelegt wird. Hierzu liegt eine 
entsprechende Tischvorlage mit entsprechenden 
Informationen vor. Es wird jeweils die CDU/CSU-
Fraktion mit 21 Minuten beginnen, gefolgt von 
der Fraktion der AfD mit 7 Minuten, der SPD-
Fraktion mit 13 Minuten, der FDP mit 7 Minuten, 
der Fraktion DIE LINKE. mit 6 Minuten und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ebenfalls mit 
6 Minuten. Innerhalb der Zeitkontingente bestim-
men die Fraktionen eigenständig, wer eine Frage 
stellt und an wen sich die Frage jeweils richtet. 
Deshalb bitte ich, auch eingangs bei dem Wortbei-
trag dazuzusagen, an wen sich die Frage konkret 
richtet. Das Zeitkontingent umfasst dabei Fragen 
und Antworten. Ich möchte Sie bitten, mir Ihre 
Wortmeldung, soweit sie nicht schon in meiner 
Liste verzeichnet ist, über die Chatfunktion mitzu-
teilen, damit ich sie entsprechend aufrufen kann.  

Für alle weiteren Fragen, die während der Sitzung 
aufkommen, steht ihnen auch das Sekretariat des 
Verteidigungsausschusses über die Chatfunktion 
zur Verfügung. 

Wir beginnen nun mit den Eingangsstatements 
der Sachverständigen und gehen hierbei der Ein-
fachheit halber nach der Reihenfolge auf der Ta-
gesordnung vor. Es beginnt Herr Philipp- 
Sebastian Metzger, der vor Ort ist. Herr Metzger, 
ich gebe Ihnen zu ihrer Stellungnahme einleitend 
das Wort.  

RD Philipp-Sebastian Metzger (Hochschule des 
Bundes für öffentliche Verwaltung, Fachbereich 
Bundeswehrverwaltung): Vielen Dank Herr Vor-
sitzender! Meine Damen und Herren! Zunächst 
darf ich mich für die Gelegenheit zur Stellung-
nahme bedanken! Ich möchte beginnen mit dem 
verfassungsrechtlichen Hintergrund des soldati-

schen Dienstrechts. Unsere Streitkräfte haben ih-
ren Auftrag aus dem Grundgesetz und der ur-
sprüngliche, nach wie vor, Paradebeispiel-Auftrag 
ist die Verteidigung. Die Verteidigung ist die Aus-
übung hoheitsrechtlicher Aufgaben und aufgrund 
dieses Charakters ist sie Angehörigen des öffentli-
chen Dienstes zu übertragen, die in einem öffent-
lich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis ste-
hen, so Artikel 33 Absatz 4 Grundgesetz. Das 
Recht dieses öffentlichen Dienstes ist gemäß Arti-
kel 33 Absatz 5 unter Berücksichtigung der herge-
brachten Grundsätze des Berufsbeamtentums zu 
regeln und fortzuentwickeln. Allerdings muss ich 
hier schon die erste Einschränkung machen. Das 
Bundesverfassungsgericht hat neben der Tatsache, 
dass Soldaten keine Beamten sind, auch festgehal-
ten in einer sehr jungen Entscheidung, dass diese 
hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamten-
tums nicht für Soldaten gelten. Es gäbe, nach Auf-
fassung des Bundesverfassungsgerichts, keine 
Grundsätze eines Berufssoldatentums, weil das 
soldatische Dienstrecht, auch in vorkonstitutio-
neller Zeit, immer in der Disposition des einfa-
chen Rechtes stand. Vor diesem Hintergrund gibt 
es ohnehin für das Dienstrecht des Soldaten ge-
setzgeberisch einen größeren Gestaltungsspiel-
raum, wobei das Bundesverfassungsgericht auch 
festgehalten hat, dass es allzu weit von beamten-
rechtlichen Grundsätzen nicht fortentwickelt wer-
den darf. Das Beispiel für diesen Gestaltungsspiel-
raum sehen Sie in der Anzahl der Wehrdienstver-
hältnisse. Wir haben acht Wehrdienstverhältnisse, 
wovon nur eines auf Lebenszeit ausgerichtet ist. 
Alle anderen sind zeitlich befristet. Das vorweg.  

Allerdings, selbst wenn das soldatische Dienst-
recht nach den hergebrachten Grundsätzen des 
Berufsbeamtentums zu gestalten wäre, dann gebe 
es danach noch nicht einmal eine Verpflichtung, 
wonach Soldaten alleine durch Richterspruch aus 
dem Dienstverhältnis entfernt werden dürften. 
Das Bundesverfassungsgericht hat Anfang letzten 
Jahres eine Entscheidung getroffen, das Land Ba-
den-Württemberg hat das im Disziplinarrecht 
nämlich vorgemacht. In Baden-Württemberg kön-
nen alle Beamten im Rahmen eines Disziplinar-
verfahrens alleine durch Verwaltungsakt sogar 
entlassen werden. Das heißt, ein gerichtliches Ent-
lassungsverfahren ist in dem Land nicht mehr 
vorgesehen. Und das Bundesverfassungsgericht 
hat diese gesetzliche Regelung gehalten und hat 
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also die Feststellung getroffen, dass es keinen 
Grundsatz gebe, wonach Beamte nur durch Rich-
terspruch entfernt werden dürfen. Einzige Bedin-
gung ist, dass es dementsprechend nachgelager-
ten, aber effektiven Rechtsschutz gibt. Das heißt, 
der Beamte muss die Möglichkeit haben, dann vor 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit diese Verwal-
tungsentscheidung der Exekutive überprüfen zu 
lassen. Vor diesem Hintergrund habe ich, spezi-
fisch was das Dienstrecht der Soldaten angeht, 
keine verfassungsrechtlichen Bedenken in Bezug 
auf die beabsichtigten Änderungen.  

Im Übrigen kurz noch einmal meine Bewertungen 
zu den einzelnen Entwürfen. Die Änderung des 
§ 55 Absatz 5 Soldatengesetz, hin zu einem 
„4 + 8“ – Modell, halte ich für vertretbar vor dem 
Hintergrund, dass nicht einfach die Zeit ausge-
weitet wird, sondern wir ein Stufenverhältnis ha-
ben, nämlich, dass die Dienstpflichtverletzungen 
grundsätzlich immer durch Disziplinarmaßnah-
men zu ahnden sind. Erst wenn die Schwelle zu 
einer ernsthaften Gefährdung der militärischen 
Ordnung überschritten wird, kommen wir über-
haupt in den Anwendungsbereich der Vierjahres-
Regelung. Die beabsichtigte Änderung sieht dann 
noch einen additiven Achtjahreszeitraum, in den 
Fällen vor, wo es nicht alleine eine ernstliche Ge-
fährdung der militärischen Ordnung ist, sondern 
es sich dabei auch noch um schwerwiegende 
Fälle handelt. Hier ist, wie gesagt, effektiver nach-
gelagerter Rechtsschutz durch die Verwaltungsge-
richtsbarkeit sichergestellt und insofern von mei-
ner Seite aus keine Bedenken. Hinzu kommt, dass 
Soldaten gemäß § 33 Absatz 2 Soldatengesetz über 
ihre Pflichten zu unterrichten sind. Die Unterrich-
tung findet auch statt, sodass also hier kein Soldat 
von etwas überrascht wird.  

Im Hinblick auf die beabsichtigte Änderung des 
§ 17 Absatz 1 der Wehrdisziplinarordnung 
[WDO], die Verdoppelung des Verhängungszeit-
raumes von sechs auf zwölf Monate, halte ich 
auch das für vertretbar vor dem Hintergrund, dass 
die einfachen Disziplinarmaßnahmen eine Band-
breite aufweisen von eher, ich nenne es lästigen 
Dienstpflichtverletzungen, bis hin zu schon etwas 
schwerwiegenderen, nur eben nicht so schwer-
wiegend, dass es eine gerichtliche Maßnahme 
nach sich zieht. In diesen Fällen halte ich eine 

Ausweitung durchaus für zweckmäßig.  

Im Hinblick auf eine Erhöhung der Möglichkeit, 
eine Disziplinarbuße nunmehr dann bis maximal 
des Doppelten der Dienstbezüge zu verhängen, 
halte ich auch das für rechtlich machbar. Es ist  
eher ein Problem in der Praxis. Denn die Diszipli-
narvorgesetzten sind verpflichtet, die persönli-
chen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Solda-
ten zu berücksichtigen, sodass also vermutlich 
dieser Maximalbetrag in der Praxis – käme er 
denn so – kaum ausgereizt werden würde. Wichti-
ger wäre aus rechtlicher Sicht, dass nicht die Dis-
ziplinarbuße als Ersatz für eine Kürzung der 
Dienstbezüge, die eine gerichtliche Maßnahme 
darstellt, dann herhalten muss.  

Im Hinblick auf den Entwurf, den Disziplinarge-
richtsbescheid nach § 102 Wehrdisziplinarord-
nung auch auf die zweitschärfste gerichtliche Dis-
ziplinarmaßnahme, nämlich die Dienstgradherab-
setzung, zu erstrecken, halte ich das vor dem ver-
fassungsgerichtlichen Hintergrund für gangbar, 
wobei sich dann der Charakter des gerichtlichen 
Disziplinarverfahrens langsam, aber sicher hin zu 
einem Verwaltungsverfahren ändert.  

Im Hinblick auf den Entwurf einer neuen Beleh-
rungspflicht nach § 92 Absatz 2 Wehrdiszipli-
narordnung, begrüße ich das sehr. Hier wird eine 
Lücke im Gesetz geschlossen, nämlich eine reine 
Informationslücke, die den Soldaten aus Gründen 
des fairen Verfahrens in den Stand versetzt zu 
wissen, was ihn da erwartet.  

Letzter Punkt: Im Hinblick auf die beabsichtigte 
Änderung, nämlich die Ergänzung eines Absatz 6 
in § 30 Soldatengesetz, sehe ich da auch keine 
Schwierigkeiten, weil es sich letztlich damit um 
eine Ausprägung des Fürsorgegedankens des 
Dienstherrn gegenüber dem Soldaten handelt, in 
Gestalt einer Sachleistung. Vor dem Hintergrund, 
dass die Streitkräfte eine Pendlerarmee sind und 
deshalb ohnehin viel reisen müssen, berücksichti-
gend die Tatsache, dass die Deutsche Bahn übli-
cherweise umweltschonender unterwegs ist als 
Verbrennungsmotoren, wird hiermit dann zum ei-
nen der Fürsorgegedanke ausgeprägt, gleichzeitig 



  

 
Verteidigungsausschuss 

   

 

19. Wahlperiode Protokoll der 79. Sitzung 
vom 10. März 2021 

Seite 10 von 67 

 
 

unter dem Benefit von Umweltschutzgesichts-
punkten. Das beendet an dieser Stelle meine Aus-
führungen.  

Prof. Dr. Dieter Wiefelspütz (Rechtswissenschaft-
ler): Herzlichen Dank für die Begrüßung, Herr 
Vorsitzender! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren Abgeordnete! Ich will und kann mich hier 
in dieser Angelegenheit relativ kurz fassen. Herr 
Metzger hat die Verfassungsrechtslage, wie ich 
finde, völlig zutreffend dargestellt. Ich will das 
noch einmal mit meinen Worten vertiefen.  

Der Gesetzgeber hat im soldatenrechtlichen 
Dienstrecht einen relativ weiten Gestaltungsspiel-
raum. Dieser Gestaltungsspielraum ist noch deut-
lich größer als im Beamtenrecht, mit Folgen. Kern 
des Gesetzentwurfs ist ja der § 55 Absatz 5, die 
Neufassung. Diese Neufassung ist nach meiner 
festen Überzeugung evident verfassungskonform. 
Ob man das macht oder ob man das nicht macht, 
ist die Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers. Ver-
fassungsrechtlich und dienstrechtlich gibt es nach 
meiner festen Überzeugung, auch vor dem Hinter-
grund des soeben erwähnten sehr aktuellen Ur-
teils des Bundesverfassungsgerichtes – oder ge-
nauer gesagt ist es ein Beschluss – aus dem Januar 
des vergangenen Jahres, wo für das Beamtenrecht 
ausführlich dargelegt wird, dass Entscheidungen, 
die das Dienstverhältnis beenden, selbstverständ-
lich durch Verwaltungsakt selbst im Bereich des 
Berufsbeamtentums möglich sind. Der Schluss im 
vorliegenden Fall ist völlig eindeutig: Wenn das 
sogar im Berufsbeamtentum möglich ist, also eine 
Entscheidung durch Verwaltungsakt, bei schwe-
ren Dienstverfehlungen das Beamtenverhältnis zu 
beenden, dann ist das erst recht bei Soldaten auf 
Zeit möglich. Ich will jetzt hier niemanden provo-
zieren, ich bin persönlich sogar der Auffassung, 
dass es ohne die Einschränkung für besonders 
schwere Fälle, die hier im Gesetz vorgenommen 
ist, möglich wäre. Aber man kann auch sehr wohl 
die Auffassung vertreten, das ist Ausdruck des 
Verhältnismäßigkeitsprinzipes, sodass an dieser 
Stelle nach meiner festen Überzeugung nicht ein-
mal ansatzweise verfassungsrechtliche Bedenken 
geltend gemacht werden können, wie das bei-
spielsweise in dem Beitrag des Justitiars des Bun-
deswehrVerbandes vorgetragen worden ist.  

Rechtlich hat der Deutsche Bundestag hier einen 
weiten Gestaltungsspielraum und ich will mich 
jetzt natürlich nicht an die Stelle der Abgeordne-
ten setzen, die müssen das selber entscheiden, das 
Für und Wider. Man könnte sogar die These ver-
treten, dass die jetzt vorgesehene Regelung viel-
leicht schon vor zehn Jahren Sinn gemacht hätte. 
Jedenfalls wäre sie verfassungsrechtlich möglich 
gewesen. Meine Expertise ist das Verfassungs-
recht an dieser Stelle. Die Möglichkeiten des 
Rechtsschutzes bei solchen Dienstverhältnis- 
beendenden Maßnahmen durch Verwaltungsakt 
sind natürlich gravierend für den betreffenden 
Soldaten oder Soldatin, keine Frage, aber der Ver-
fassungsstaat Deutschland ist ein hochentwickel-
ter Rechtsstaat, in einem anderen Leben war ich 
selber Richter an einem Verwaltungsgericht, die 
Möglichkeiten des verwaltungsgerichtlichen 
Rechtsschutzes sind natürlich gegeben. Die haben 
eine ganz hohe Qualität. Die Bundesrepublik 
Deutschland bleibt, auch wenn der § 55 Absatz 5 
Soldatengesetz in der vorgesehenen Form Gesetz 
werden sollte, selbstverständlich ein hochentwi-
ckelter Rechtsstaat mit völlig angemessenen und 
völlig ausreichenden Rechtsschutzmöglichkeiten 
für den betreffenden Rechtsschutz Suchenden.  

Lassen Sie mich meine Ausführungen zunächst 
einmal darauf beschränken, auf diese Kernfrage 
des § 55 Absatz 5. Wenn der Gesetzgeber sich ent-
schließen sollte, dieses Gesetz zu verabschieden, 
ist es evident verfassungskonform. Vielen Dank! 

Christopher Hilgert (Rechtsanwalt): Ganz herzli-
chen Dank! Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr 
geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Liebe 
Anwesende! Herzlichen Dank an dieser Stelle für 
die Einladung und die damit verbundene Gele-
genheit zur Stellungnahme.  

Was macht mich zum Sachverständigen, worauf 
gründet meine Expertise: Ich bin seit mehr als 20 
Jahren Rechtsanwalt, ausschließlich als Verteidi-
ger tätig und auch seit geraumer Zeit als Vertrags-
anwalt des Deutschen BundeswehrVerbandes. Da-
mit einhergehend habe ich mich jahrelang inten-
siv mit der Verteidigung von Soldatinnen und 
Soldaten befasst, sowohl in Strafverfahren, in Dis-
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ziplinarverfahren nach der WDO [Wehrdiszipli-
narordnung] und auch entsprechende Entlas-
sungsverfahren nach § 55 Absatz 5 begleitet. Dem 
Vernehmen nach hatte ich in den letzten drei Jah-
ren die häufigste Fallzahl an truppendienstlichen 
Entlassungsverfahren, die mit Entfernung ende-
ten, habe aber auch konkrete Einblicke in abge-
schlossene und aktuell laufende Entlassungsver-
fahren. 

Ich beobachte seit 2017 Ansätze zur Verschärfung 
und zur Beschleunigung der WDO-Verfahren. Ich 
hatte einen sehr markanten Punkt in 2018, als die 
damalige Ministerin eine Kampfansage an Pädo-
phile und Kinderpornografie-Besitzer machte und 
habe live erlebt, dass tatsächlich eine Rechtsspre-
chungsänderung in einem Fall stattgefunden hat, 
dass nämlich jemand entfernt wurde, der eigent-
lich nur im Dienstgrad hätte herabgesetzt werden 
müssen, zumindest nach der alten Rechtslage.  

Insgesamt bin ich dadurch in der Lage, ein praxis-
nahes Gesamtlagebild zu zeichnen. Fungierte zu-
letzt unfreiwillig auch als Seismograf, der nach 
Verkündung der beabsichtigten Gesetzesänderung 
und im Vorfeld der heutigen Debatte deutliche 
Einschüchterungen bei aktuell mit Verfahren 
überzogenen Betroffenen aufzeichnen musste, die 
ihre Lage und etwaige Folgen der Veränderungen 
überhaupt nicht einschätzen konnten. Natürlich 
bin ich als Vertreter der Soldatinnen und Solda-
ten zugleich reflexartig Sachwalter dieser Gruppe 
und trete als Sprachrohr jeder unnötigen Ver-
schlechterung von Rechtspositionen entgegen. 
Aufgrund meiner Expertise kann ich daher nur zu 
rechtlichen und praktischen Fragestellungen 
dienlich sein. Im Rahmen meines Opening-State-
ments plädiere ich als Anwalt, von allen beab-
sichtigten Maßnahmen Abstand zu nehmen, zu-
mindest was § 55 Absatz 5 [Soldatengesetz] und 
§§102, 24 und 17 [Wehrdisziplinarordnung] be-
trifft.  

Verlautbarungen aus der Politik, die ich in der 
ersten Beratung Ende Oktober 2020 vernommen 
habe, kann ich nur insoweit teilen, als die beab-
sichtigten Verschärfungen einen schwerwiegen-
den Eingriff in bestehende Rechte der Soldatinnen 
und Soldaten bedeuten würden. Dieser ist nicht 

hinzunehmen, zumal das „Engagement gegen Ext-
remismus und gegen verfassungsfeindliche Be-
strebungen“ nicht mit der Änderung, sondern mit 
bestehenden Möglichkeiten verfolgt werden kann. 
Das gilt auch für schwere Straftaten des sexuellen 
Missbrauchs und den Umgang mit Kinderporno-
grafie. Zwar hat sich die Bundeswehr zu einer 
freiwilligen Armee weiterentwickelt, das will ich 
nicht verhehlen, aber es sind aus meiner Sicht 
keine vermehrten Dienstvergehen wahrnehmbar 
oder detektierbar, die dem Bereich von SaZ [Sol-
daten auf Zeit] mit Stehzeit vier bis acht Jahren 
zuordenbar wären.   

Dem Narrativ der Regierung, dass diese Umstände 
angeblich aufzeigten, dass bestehende Regelungen 
im Soldatengesetz und der WDO zur zeitnahen 
und angemessenen statusrechtlichen oder diszip-
linarrechtlichen Reaktion auf Dienstvergehen 
nicht mehr ausreichend effizient seien, ist aus 
meiner Sicht eine ganz klare Absage zu erteilen. 
Die Thesen der Politik sind mit meinem prakti-
schen Erfahrungsschatz überhaupt nicht in Ein-
klang zu bringen. Sämtliche mir bekannten und 
medial bekannt gewordenen Fälle betreffen Be-
rufssoldaten und hier in der Vergangenheit von 
mir vertretene Fälle sind ebenfalls nicht einschlä-
gig.  

Natürlich existieren extrem schwere Ausnahme-
fälle, das kann man immer vor die Klammer zie-
hen, und solche Fälle mit extremer strafrechtli-
cher Relevanz erledigen sich außerhalb von Ent-
lassungsverfahren und von Disziplinarverfahren 
mit Zielsetzung Entfernung. Dort gibt es Untersu-
chungshaft, es gibt Strafurteile, vielfältige Mög-
lichkeiten, dass das Verhältnis kraft Gesetzes en-
det. Das bestehende gesetzliche Regime an Nor-
men und Verfahrensvorschriften ist vollkommen 
ausreichend effizient, um jedweder Art von Ver-
fehlungen von Soldatinnen und Soldaten ange-
messen begegnen zu können.  

Ich kann überlange Verfahrensdauern durch ver-
zögerte Sachbearbeitung bei den Wehrdisziplinar-
anwaltschaften und bei den Truppendienstgerich-
ten tagtäglich wahrnehmen und auch die Klagen 
der betroffenen Soldatinnen und Soldaten, ob-
wohl ein Beschleunigungsgrundsatz gesetzlich 
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verankert ist. Komfortzonen für Soldatinnen und 
Soldaten, die mit schwerwiegenden Vorwürfen 
überzogen sind, entstehen hierdurch aber nicht. 
Auch wird eine schnelle oder effiziente Reaktion 
auf Dienstvergehen nicht verhindert, denn oft ist 
gerade genau das Gegenteil der Fall. Heftige un-
verzügliche Reaktionen, die lange andauern, sind 
aus meiner Sicht die Regel. Die bestehenden Ver-
fahrensvorschriften geben den involvierten Ent-
scheidern einstweilen sehr einschneidende Maß-
nahmen an die Hand, die teilweise eine enorme 
Belastung für die Betroffenen entfalten. Die über-
lange Verfahrensdauer, die in Rede steht, ist hier-
bei Katalysator und verstärkt dieses Moment so-
gar. Zu nennen sind die Suspendierung nach § 22 
Soldatengesetz, das Verbot der Dienstausübung 
mit der Bezügekürzung, 50 Prozent Einbehalt der 
Dienstbezüge sind möglich. Daneben entstehen 
Kosten für Verteidigung, manchmal auch in zwei 
Verfahren: Strafverfahren, Disziplinarverfahren. 
Einher geht das Ganze mit extremen psychischen 
Belastungen für die Beteiligten. Sie warten sehr 
lange in Ungewissheit, teilweise entsteht sogar 
entsprechender ärztlicher Behandlungsbedarf. Die 
abrupte Lebensveränderung, keinen Dienst mehr 
tun zu können, zermürbt. Existenzängste plagen 
die Soldaten. Familien zerbrechen und extreme fi-
nanzielle Nöte sind oftmals die Folge. Selbst mil-
dere Fälle, die beispielsweise das Ziel Dienstgrad-
herabsetzung oder Beförderungsverbot verfolgen, 
sind mit drastischen finanziellen Belastungen von 
mehreren tausend oder abertausend Euro verbun-
den, ohne dass am Verfahrensende eine Kompen-
sation eintritt. Es gibt Beförderungsverbote, die 
sich faktisch auf sechs bis neun Jahre auswirken, 
je nachdem wie lange ein Verfahren dauert. Das 
bestehende System ist jetzt schon zu hart ange-
sichts der genannten konstellativen Faktoren, zu-
mal die überlange Verfahrensdauer auch nie die 
Entfernung aus dem Dienstverhältnis verhindern 
kann.  

Diese Missstände gilt es aus meiner Sicht abzu-
schaffen und der Lösungsansatz kann aber nicht 
der weitere Einschnitt des Gesetzgebers in die 
Rechte der Soldatinnen und Soldaten sein, die oh-
nehin, mit Ausnahme von Beteiligten in Baden-
Württemberg, was wir eben gehört haben, gegen-
über anderen Gruppierungen des Beamtentums 
stark benachteiligt sind. Schnelle Reaktionen bis 
acht Jahre Stehzeit durch Verwaltungsakt, nach 

den geplanten Änderungen ohne Differenzierung 
eines subjektiven Schuldvorwurfs, können bei 
nichtgeständigen oder schweigenden Soldatinnen 
und Soldaten eklatant die Unschuldsvermutung 
konterkarieren. Der Verlust des Bestandschutzes, 
das heißt des versorgungsrechtlichen Status quo, 
heißt Verlust der Unterhaltsregelungen während 
und nach Ende des Verfahrens. Das ist aus meiner 
Sicht unverhältnismäßig und stellt eine unzumut-
bare Härte dar. Dieser schnelle Verlust der Rechts-
stellung und Alimentation kann nicht durch Ver-
weis auf den überaus kostspieligen, es fallen zwei 
bis drei Mal mehr Kosten als im normalen Diszip-
linarverfahren an, und langwierigen nachgelager-
ten Rechtsweg kompensiert werden. Häufig sind 
überhaupt keine Rücklagen vorhanden, dritte Kos-
tenträger scheiden aus. Es gibt auch dort eine be-
stehende, lange Verfahrensdauer, die wird sich 
noch verstärken, wenn weitere Fälle hinzutreten. 
Hinzu kommt die veränderte Lebenswirklichkeit 
bei den Soldaten, die nach ein bis zwei Jahren 
Wartezeit die Bindung an die Bundeswehr verlo-
ren haben.  

Alleine die personelle und strukturelle Situation 
bei Wehrdisziplinaranwaltschaften und Truppen-
dienstgerichten sind nach meiner Einschätzung 
Ursache für die überlange Verfahrensdauer. Das 
gilt es abzustellen durch eine praktische Verände-
rung. Bereits hier ist in der Praxis ein kleines 
Licht am Horizont erkennbar, weil eine Aufsto-
ckung bei den Truppendienstgerichten stattgefun-
den hat.  

Die WDO-Änderungen muss ich jetzt angesichts 
der ablaufenden Zeit nur oberflächlich abhandeln: 
Die gesetzten Ziele werden nicht erreicht und 
können systematisch auch nicht erreicht werden. 
Es gibt, was Verjährungsfälle angeht, aus meiner 
Sicht überhaupt keine Praxisfälle, die es einzufan-
gen gelte.  

Bei § 24 WDO, doppelte Geldbuße, ist es so: Eine 
einfache Disziplinarmaßnahme kann niemals eine 
gerichtliche Disziplinarmaßnahme ersetzen. Das 
funktioniert nach der Rechtsprechung des Wehr-
dienstsenats schon überhaupt nicht.  

Bei § 102 WDO, Disziplinargerichtsbescheid, 
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muss man sehen: Es ist immer vom Willen des 
Soldaten abhängig und Zustimmung Dritter. 

Insgesamt mein Fazit: Kein zeitkritisches Moment 
ist erkennbar, dass jetzt eine Teiländerung erfol-
gen müsste. Es gibt auch keinen sachlichen 
Grund. Ich schlage vor, den Vorschlag der Exper-
tengruppe, die eingesetzt ist, zum Ende des Okto-
bers 2021 abzuwarten und dann die gesamte WDO 
zu reformieren. Das beendet an dieser Stelle mei-
nen Vortrag, vielen Dank! Ich freue mich auf et-
waige weitere Fragen, die ich gerne beantworten 
werde. 

Christian Sieh (Justitiar Deutscher Bundeswehr-
Verband e.V.): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeord-
nete! Frau Wehrbeauftragte! Liebe Zuhörer! Im 
Namen des Deutschen BundeswehrVerbandes 
danke ich Ihnen für die Einladung und für die Ge-
legenheit, hier vor dem Verteidigungsausschuss 
zum Entwurf des Gesetzes zur Änderung solda-
tenrechtlicher Vorschriften Stellung zu nehmen! 
Es wird sie nicht überraschen zu hören, dass der 
Deutsche BundeswehrVerband die vorgesehene 
gesetzliche Verankerung zum kostenfreien Bahn-
fahren für Soldatinnen und Soldaten in Uniform 
uneingeschränkt begrüßt und zwar auch in Bezug 
auf die konkrete Umsetzung im Gesetzentwurf. So 
erfreulich der Ansatz ist, das kostenfreie Bahnfah-
ren ist erst nachträglich in den Entwurf aufgenom-
men worden und passt überhaupt nicht zu den ur-
sprünglichen und eigentlichen Gesetzesänderun-
gen, die fast ohne Ausnahme Verschärfungen des 
soldatischen Dienst- und Disziplinarrechts umfas-
sen. Der Deutsche BundeswehrVerband steht dem 
Entwurf deshalb ganz überwiegend kritisch und 
im Kern strikt ablehnend gegenüber, Bahnfahren 
hin oder her. Der Kern ist die Erweiterung der 
Möglichkeit zur fristlosen Entlassung von Solda-
tinnen und Soldaten auf Zeit, die derzeit inner-
halb der ersten vier und künftig in besonders 
schweren Fällen innerhalb der ersten acht Jahre 
möglich sein soll. Ich will begründen, warum ge-
rade diese Verschärfung nach unserer Bewertung 
vollkommen verfehlt ist.  

Ich will mich zunächst an einer Einordnung des 
ministeriellen Narrativs zu dem Gesetz versuchen. 

Nach diesem Narrativ geht es hier um den „[…] 
gesetzgeberischen Beitrag zur Bewältigung der 
Krise des KSK beziehungsweise generell um die 
Bekämpfung von politischem Extremismus und 
insbesondere des Rechtsextremismus in der Bun-
deswehr.“ Ich bitte sie ausdrücklich, meine fol-
genden Ausführungen nicht als Verharmlosung zu 
verstehen, denn das ist überhaupt nicht mein An-
liegen. Ich will ihnen nur deutlich machen, dass 
es hier um eine Mogelpackung geht. Die Verschär-
fung von § 55 Absatz 5 wird gerne in einem Atem-
zug mit den gemeldeten und seit Jahren steigen-
den Verdachtsfällen mit Bezug zu Rechtsextremis-
mus und Reichsbürgertum in der Bundeswehr ge-
nannt. Die Verbindung liegt ja zunächst auch 
nahe, aber sie stimmt nicht. Wenn wir uns die ak-
tuellen Zahlen für das Jahr 2020 anschauen: Das 
Bundesamt für den militärischen Abschirmdienst 
(BAMAD) nennt im aktuellen Jahresbericht der 
Koordinierungsstelle für Extremismusverdachts-
fälle in der Bundeswehr 508 neue Verdachtsfälle 
aus den genannten Phänomenbereichen macht 
aber weit weniger deutlich, von welcher Treffer-
quote auszugehen ist und auch auf welcher 
Grundlage überhaupt ein Verdachtsfall zustande 
kommt. Die Schwelle dafür ist nämlich ausgespro-
chen gering.  

Drei kurze Beispiele: Ein Andy Hauber, Baujahr 
1988, politisch nicht besonders interessiert, wird 
zum Verdachtsfall, wenn er bei der Wahl seines 
Autokennzeichens nicht aufpasst. Eine Soldatin 
meldet, in der Nachbarstube werde immer wieder 
zu laute Musik gehört, vielleicht sogar Rechtsrock. 
Drittes Beispiel: Ein Soldat liest im Internet auf ei-
ner seriös aufgemachten Seite, die Beantragung ei-
nes Staatsangehörigkeitsausweises sei eine wich-
tige Sache, und sendet das zum Download bereit-
gestellte Formular an die zuständige Behörde. In 
allen drei Fällen ist der Verdachtsfall begründet. 
Bitte, keine Verharmlosung! Aber ich will nur 
deutlich machen, es ist sehr leicht, zum Ver-
dachtsfall zu werden, wenn noch der leiseste, der 
erst- und einmalige Hinweis zur Einstufung in die 
Kategorie „gelb“ ausreicht. Und entsprechend ge-
ring ist auch die Trefferquote, wie der jüngste La-
gebericht Rechtsextremismus in Sicherheitsbehör-
den – hat das Bundesamt für Verfassungsschutz 
im vergangenen Jahr herausgegeben – für den Ge-
schäftsbereich des Bundesministeriums der Ver-
teidigung zeigt.  
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Die Zahlen für das BAMAD sind in diesem Be-
richt schwer zu lesen und wegen der Verschleie-
rung an sich zwingender Überlappungen auch in 
sich widersprüchlich. Aber selbst in einer Vollad-
dition aller Einzelfälle entstehen kaum mehr als 
10 Prozent Treffer. Dass diese Quote einigermaßen 
verlässlich ist, belegt die Begründung des aktuel-
len Gesetzentwurfs zur Einführung einer intensi-
vierten erweiterten Sicherheitsüberprüfung für 
Soldaten und Reservistendienstleistende, in dem 
das BAMAD von 20 Prozent ausgeht, aber wohlge-
merkt an einer Stelle, wo es um die Begründung 
zusätzlichen Personalbedarfs geht. Sie dürfen also 
davon ausgehen, dass da sehr seriös, jedenfalls 
aber nicht ausgesprochen konservativ gerechnet 
wurde. Bleiben 20 Prozent von den 508 neuen 
Verdachtsfällen aus 2020, also prognostisch 102 
Fälle, in denen sich ein Verdacht erhärtet. Von 
diesen 102 Fällen, wie viele davon betreffen jetzt 
Soldatinnen und Soldaten zwischen dem fünften 
und dem achten Dienstjahr? Auch dazu kann ich 
auf das BMVg beziehungsweise das BAMAD ver-
weisen, die erst vor zwei Wochen im Jahresbe-
richt ausdrücklich erstmalig ermittelt haben, wie 
viele das sind, nämlich wieder 20 Prozent. Blei-
ben also 20 Fälle. Und bei diesen 20 ist noch 
nicht geklärt, ob das alles Soldatinnen und Solda-
ten auf Zeit oder Berufssoldatinnen und -soldaten 
sind. Der Wahrscheinlichkeit nach sind ein paar 
Berufssoldaten darunter, aber geschenkt. Sagen 
wir, es bleiben 20 Fälle. Bei wie vielen von diesen 
20 wiegt nun die Pflichtverletzung mit Bezug zu 
Rechtsextremismus und Reichsbürgertum so 
schwer, dass sie auch in einem gerichtlichen Dis-
ziplinarverfahren zur Entfernung führen würde? 
Denn das soll nach der Begründung des Gesetz-
entwurfs die Schwelle sein, die die fristlose Ent-
lassung im besonders schweren Fall rechtfertigt.  

Ich weiß nicht, wie viele von diesen 20 am Ende 
so schwer daneben gelangt haben. Und natürlich 
weiß das auch das BAMAD nicht, weil die Verfah-
ren ja nicht geführt sind. Aber ich kann Ihnen sa-
gen bzw. das BMVg kann Ihnen sagen, wie viele 
es in 2019, in 2018 und in 2017 waren. Das ist 
nämlich leicht zu merken. Immer Null. Das habe 
ich nicht erfunden, sondern diese Null geht aus 
einer schriftlichen Antwort des Bundesministeri-
ums der Verteidigung auf eine entsprechende An-
frage aus dem Senderverbund der ARD vom ver-
gangenen Herbst zurück. Überhaupt wurden in 

diesen drei Jahren insgesamt nur 16 Soldatinnen 
und Soldaten in einem gerichtlichen Disziplinar-
verfahren aus dem Dienstverhältnis entfernt – in 
der gesamten Bundeswehr über alle Alters- und 
Statusgruppen hinweg. Ich will damit nicht sagen, 
dass es keine schweren Fälle gibt und auch 
Rechtsanwalt Christopher Hilgert hat dazu ausge-
führt. Ich halte auch nicht für gesetzt, dass auf 
Dauer die Null steht – denken wir beispielsweise 
an Franco A. oder Philipp S. Ich will nur verdeut-
lichen, dass die Verschärfung von § 55 Absatz 5 
im Hinblick auf das beschriebene Ziel der Extre-
mismusbekämpfung bei den Soldatinnen und Sol-
daten auf Zeit praktisch wirkungslos bleiben wird 
und gerade mit dem KSK, wo in dem Teil, den Sie 
und ich für besonders sensibel halten würden, ge-
rade keine jungen Soldatinnen und Soldaten auf 
Zeit eingesetzt sind, überhaupt nichts zu tun hat. 
Alle Soldatinnen und Soldaten, über die zuletzt 
namentlich und breit medial Unerfreuliches be-
richtet wurde, sind Berufssoldaten und damit von 
vornherein nicht von dieser Verschärfung betrof-
fen. Im besten Fall handelt es sich dabei also um 
eine politische Nebelkerze ohne tatsächliche Aus-
wirkungen, um einen Stunt mit wahrscheinlich 
überwiegend positiver Berichterstattung in den 
Tagen nach der Verkündung nach dem Motto: 
Endlich tut mal jemand etwas.  

Wenn ich jetzt sage, es wird praktisch wirkungs-
los bleiben, kann man fragen, warum sich also är-
gern und davor warnen. Es ist davon auszugehen, 
dass es im Ergebnis um etwas anderes geht und 
die Verschärfung doch reale Auswirkungen auf 
alle Soldatinnen und Soldaten auf Zeit zwischen 
dem fünften und dem achten Dienstjahr haben 
wird. Die Hürde, die das BMVg in der Begrün-
dung des Gesetzentwurfs beschreibt, wonach ein 
besonders schwerer Fall nur vorliegen soll, wenn 
er auch in einem gerichtlichen Disziplinarverfah-
ren eine Entfernung nach sich ziehen würde, fin-
det im Gesetzestext keine Stütze, denn anders als 
im Disziplinarverfahren spielt die Frage der 
Schuld im Rahmen von § 55 Absatz 5 keine Rolle. 
Die Frage im Verwaltungsverfahren ist nicht, wie 
schwer die Verfehlung war, sondern wie sie wirkt. 
Das ist von den Betroffenen regelmäßig nicht zu 
beherrschen. Denken Sie beispielsweise an eine 
breite und für das BMVg ausgesprochen peinliche 
überregionale Berichterstattung oder an die strikt 
aufrechterhaltene Null-Toleranz-Linie im Umgang 
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mit Betäubungsmitteln. Die Neuregelung schafft 
einen riesigen Spielraum, schon bei Verdacht be-
ziehungsweise auch bei weniger gravierenden 
Pflichtverletzungen tätig zu werden. Und die Be-
troffenen stehen aufgrund der nur nachgelagerten 
Rechtsschutzmöglichkeit, ob sie verfassungsmäßig 
ist oder nicht, praktisch schutzlos da.  

Denn wen trifft § 55 Absatz 5 heute? Auch dazu 
nur ein paar Zahlen. In den Jahren von 2016 bis 
2019 – über volle vier Jahre – hat die Bundeswehr 
mehr als 1 300 Soldatinnen und Soldaten auf Zeit 
innerhalb der ersten vier Dienstjahre fristlos ent-
lassen. Im Schwerpunkt gab es im Zusammen-
hang mit Betäubungsmitteln 400 Fälle. Wegen un-
erlaubter oder eigenmächtiger Abwesenheiten wa-
ren es 338 Fälle. Wegen allgemeiner Dienstverge-
hen waren es 208 Fälle oder wegen außerdienstli-
cher Straftaten 166 Fälle. Und ja, in 73 Fällen be-
stand ein Extremismusbezug. Aber über 90 Pro-
zent betreffen das normale Geschäft, dass die Bun-
deswehr seit über 60 Jahren kennt und die 
Schwelle ist ausgesprochen niedrig. Fristlose Ent-
lassungen werden aktuell ausgesprochen wegen 
des einmaligen Konsums auch leichter Betäu-
bungsmittel wie Canabis, wegen allgemeiner Dis-
ziplinlosigkeit in Bezug auf den Dienstantritt, da-
runter mehrfaches Zuspätkommen, wegen unter-
lassener oder fehlerhafter Krankmeldungen, we-
gen einer handgreiflichen Auseinandersetzung am 
Samstagabend in der Disco, wegen einer außer-
dienstlichen fahrlässigen Trunkenheitsfahrt oder 
dem einmaligen Berühren einer Kameradin am 
Oberschenkel. Ich habe mir das nicht ausgedacht. 
Ich kann ihnen zu jedem dieser Fälle Aktenzei-
chen liefern. Und bitte glauben Sie nicht, dass es 
überhaupt eines Strafverfahrens oder einer Verur-
teilung bedarf. Selbst eine Verfahrenseinstellung 
oder ein Freispruch heilen nicht eine ausgespro-
chene fristlose Entlassung. Die kann jederzeit aus-
gesprochen werden und regelmäßig auch vor dem 
Abschluss eines Strafverfahrens.  

Ich will damit sagen, – und damit komme ich zum 
Ende – schon die geltende Fassung von § 55 Ab-
satz 5 gehört zum Brutalsten, was das öffentliche 
Dienstrecht im Umgang mit seinen Beschäftigten 
vorsieht. Es gibt keine entsprechende Regelung 
bei anderen Statusgruppen oder in anderen Ge-
schäftsbereichen, nur bei den Soldatinnen und 

Soldaten auf Zeit in den ersten vier Dienstjahren. 
Und jetzt gerade an dieser Stelle noch fester anzu-
ziehen, bedarf einer ganz besonderen Rechtferti-
gung, einer ganz besonderen Signifikanz in Bezug 
auf die Zielgruppe und die ist hier nicht gegeben. 
Hätte das BMVg entsprechende Zahlen, hätte das 
BMVg die Zahlen veröffentlicht. Aber es gibt 
diese Zahlen nicht. Jetzt haben wir von Dr. Wie-
felspütz gehört, dass die Verschärfung verfas-
sungsrechtlich zulässig ist. Das mag sein, aber 
nicht alles, was legal ist, ist auch legitim. Und 
„noch verfassungsmäßig“ ist kein Qualitätssiegel 
und auch nicht Ausdruck gesetzgeberischer Weis-
heit. Der Vorschlag der Verschärfung zu § 55 Ab-
satz 5 ist aus unserer Bewertung vollkommen ver-
fehlt. Die Verschärfung ist gefährlich und falsch.  

Letzter Punkt zur WDO. Die vorgeschlagene Ver-
doppelung der Disziplinarbuße auf das Zweifache 
der monatlichen Dienstbezüge: Vergleichbar ver-
fehlt. Schon heute kann einem Mannschaftssolda-
ten – Oberstabsgefreiter – für ein einfaches Dienst-
vergehen eine Buße von bis zu 2 500 Euro aufer-
legt werden, im Einsatz deutlich mehr. Ein aktuel-
ler Fall betrifft einen Stabsgefreiten, der im Ein-
satz und in Uniform befehlswidrig Alkohol einge-
kauft hat – eingekauft, nicht geklaut und auch 
nicht getrunken, nur gekauft. Ergebnis und Sieger-
ehrung 2 000 Euro Disziplinarbuße; und schon 
heute hätten für genau diese Tat auch 7 000 Euro 
verhängt werden können. Und jetzt soll dieser 
Rahmen verdoppelt werden? Mit welchem Ziel? 
Bitte halten sie sich vor Augen, dass Disziplinar-
bußen ganz überwiegend Mannschafssoldaten 
und Unteroffiziere betreffen – Geringverdiener 
und nicht selten die Hauptverdiener des eigenen 
Haushalts. Es gibt keinerlei empirischen Beleg da-
für, dass der geltende Rahmen nicht ausreicht und 
das BMVg führt insoweit auch keinerlei Nach-
weis.  

Ganz grundsätzlich, und da schließe ich mich 
Herrn Hilgert an, muss man hinterfragen, was eine 
Anpassung der Wehrdisziplinarordnung zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt überhaupt soll. Denn das 
BMVg hat im Frühjahr 2019 eine Expertengruppe 
unter der Leitung der Bundeswehrdisziplinaran-
wältin eingesetzt mit dem Auftrag, die WDO ins-
gesamt zu überprüfen, um sie schneller, einfacher 
und effektiver zu machen. Die Expertengruppe 
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wird ihren Abschlussbericht auftragsgemäß erst 
im Herbst vorlegen. Dieser enthält eine umfas-
sende Betrachtung mit Verbesserungsvorschlägen. 
Warum jetzt einzelne Maßnahmen vorziehen, und 
das ohne diese Expertise und teilweise auch ge-
gen diese Expertise? Wegen aller weiteren Einzel-
heiten zur WDO, auch da kann man viel schimp-
fen, verweise ich auf meine schriftliche Stellung-
nahme. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit! 

Nils Kammradt (ver.di): Sehr geehrter Herr Vorsit-
zender! Meine sehr geehrten Damen und Herren 
Abgeordnete! Ganz herzlichen Dank auch von mir 
dafür, dass ver.di heute in die Anhörung eingela-
den worden ist. Vielleicht zu den Punkten, wofür 
ich bei ver.di zuständig bin: Für die Bundeswehr 
einerseits und für dienstrechtliche Fragen ande-
rerseits, also sowohl das Beamtinnen- und Beam-
tenrecht als auch das Recht der Richterinnen und 
Richter und der Soldatinnen und Soldaten. Das 
verbindet sich an dieser Stelle insofern ganz gut, 
als wir über genau diesen Zusammenhang spre-
chen. Insofern greife ich noch einmal kurz das 
auf, was die beiden ersten Sachverständigen aus-
geführt haben. Die verfassungsrechtlichen Grund-
lagen sowohl des Beamtenverhältnisses und auch 
die Unterschiede zum Soldatenverhältnis sind 
uns bestens bekannt. Damit befassen wir uns re-
gelmäßig. Gleichzeitig kann ich mich meinem 
Vorredner anschließen und sagen, nicht alles, was 
verfassungsrechtlich zulässig ist, müsste und 
sollte man tun. Es gibt, glaube ich, sowohl poli-
tisch als auch rechtlich noch mehr Fragestellun-
gen als die verfassungsrechtliche Grenze des Zu-
lässigen.  

Insofern konkret auf den Gesetzentwurf bezogen, 
begrüßen wir zunächst einmal, dass die bereits 
seit Anfang 2020 geübte Praxis kostenfreier Bahn-
fahrten auf eine verlässlichere Rechtsgrundlage 
gestellt werden soll. Das ist natürlich ein Beitrag, 
der in vielfältiger Hinsicht positiv zu bewerten ist. 
Ich will mich an diesem Punkt gar nicht lange 
aufhalten, aber mit Blick auf die strittigen Fragen, 
die wir heute hier in der Anhörung auch noch 
diskutieren und die bereits im Raum stehen, wäre 
es wünschenswert, wenn dieser Teil des Gesetzes 
auf jeden Fall noch in dieser Wahlperiode zum 
Tragen kommt. Denn Rechtssicherheit an einer 

Stelle, wo wir derzeit im ungeregelten Raum agie-
ren, wäre dringend geboten und hilfreich, damit 
Unklarheiten beseitigt werden. Länger will ich 
dazu nichts sagen.  

Insofern komme ich jetzt, glaube ich, zu dem 
Kernpunkt, den wir heute gemeinsam haben: § 55 
Soldatengesetz. Auch wir lehnen diese Änderung 
ab. Ich will vorausschicken, dass für ver.di natür-
lich ganz klar ist, dass in der Bundeswehr kein 
Raum sein darf für rassistisches Verhalten, für 
extremistische Tendenzen und natürlich auch 
nicht für Personen, die sich im Besitz von Kinder-
pornografie befinden beziehungsweise eine Verge-
waltigung begangen haben. Insofern sage ich auch 
deutlich: Nichts von dem, was ich jetzt sagen 
werde, soll irgendwie relativieren, dass es sich 
hier um schwerwiegende Verfehlungen handelt, 
die natürlich zu einem Ausscheiden aus dem 
Dienst im Grunde führen müssen. Aber die Instru-
mente dafür stellt das geltende Recht heute schon 
zur Verfügung. Herr Hilgert hat, glaube ich, sehr 
ausführlich dargestellt, welche Instrumente heute 
schon gegeben sind, um das in einem geregelten 
Verfahren auch auf die Beine zu stellen, und inso-
fern will ich mich an dieser Stelle auch kurz fas-
sen.  

Es ist schon heute möglich, Menschen aus dem 
Dienst zu entfernen. Dafür ist ein gesondertes Ver-
fahren vorgesehen. Insofern ist das, was hier pas-
siert, der Versuch, disziplinarrechtliche Fragen in 
das Statusrecht zu verlagern. Herr Dr. Wiefelspütz 
und Herr Metzger haben darauf hingewiesen, dass 
das in Baden-Württemberg auch der Fall ist und 
verfassungsrechtlich sanktioniert worden ist. Aber 
aus unserer Sicht schafft das eine Unsicherheit in 
einem Rechtsverhältnis, das durchaus und auch 
vor dem Hintergrund der Veränderung von der 
Wehrpflichtarmee zu einer Freiwilligenarmee in-
frage stellt, ob man hier zu einer Personalrekrutie-
rung kommen kann, wenn immer so ein bisschen 
das Damoklesschwert einer jederzeitigen Entfer-
nung aus dem Dienst über einem schwebt. Bis zu 
vier Jahren ist der Sachverhalt ja bekannt und das 
Gesetz bereits so in Wirkung, aber auch mit der 
Begrenzung auf besonders schwerwiegende Fälle 
sehen wir nicht, dass das wirklich zielführend ist. 
Wir glauben auch nicht, und insofern teilen wir 
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auch die Ausführungen, die bereits gemacht wur-
den, dass mit Blick auf die derzeit in der politi-
schen Diskussion stehenden Vorhalte gegenüber 
Personen das Gesetz wirklich durchgreifen würde. 
Man versucht mal wieder, tatsächliche Probleme 
mit einer gesetzlichen Schärfe und Verschärfung 
zu regeln, und die Frage, ob das nachher am Ende 
wirkt, wird beiseite gestellt.  

Auch rechtsstaatlich ist das im Grunde genom-
men fragwürdig, warum man jetzt die Verfahren 
aus einer besonderen Zuständigkeit in einen an-
deren Zug stellt. Es mag verfassungsrechtlich zu-
lässig sein, dass der Verwaltungsaktweg wegen 
des auch schwächer ausgestalteten Soldatenver-
hältnisses gewählt werden kann, aber problema-
tisch ist insbesondere der offene Katalog. Es ist 
nicht definiert, was eigentlich schwerwiegende 
Verfehlungen sind. Der Gesetzgeber schafft hier 
einen sehr weiten Gestaltungsspielraum, durch 
den Dienstherrn selbst festzulegen, in welchen 
Fällen eine Entlassung erfolgen kann. Herr 
Dr. Wiefelspütz hat selbst darauf hingewiesen. Die 
Folgen sind gravierend und man wird künftig auf 
den nachgelagerten Rechtsschutz verwiesen. Und 
auch dazu ist bereits gesagt worden: Die Laufzei-
ten verwaltungsrechtlicher Verfahren sind ange-
sichts der Überlastung der Verwaltungsgerichte – 
nicht nur die Truppendienstgerichte sind überlas-
tet – ganz erheblich und insofern sind diese gra-
vierenden Einschnitte dann auch nicht kurzfristig 
zu beheben. Im Hinblick auf § 55 raten wir drin-
gend, von einer Umsetzung abzusehen.  

Dann will ich noch kurz etwas zu § 17 WDO sa-
gen. Aus unserer Sicht sollte es dabei bleiben, 
dass sechs Monate als Zeitraum ausreichend sind. 
Man muss ganz klar sagen, dass eigentlich schon 
die Begründung den Widerspruch aufzeigt, dass 
zwölf Monate noch ausreichend wären. Ich glaube 
gerade im Sinne eines erzieherischen Zwecks 
sollte die Frist möglichst begrenzt bleiben. Nach 
zwölf Monaten Maßnahmen einzuleiten, wenn 
dadurch ein erzieherischer Zweck für ein lange 
zurückliegendes Ereignis erzielt werden soll, ist 
sachlich fragwürdig. Für uns wäre in diesem Zu-
sammenhang deutlich wichtiger – auch vor dem 
Hintergrund der Frage der Entlastung der Trup-
pendienstgerichte und vielleicht wäre das auch 

eine Aufgabe für die Kommission - herauszustel-
len, dass die Ausbildung und Schulung von Dis-
ziplinarvorgesetzten vertieft werden muss und vor 
Dienstantritt auf den entsprechenden Dienstpos-
ten zu erfolgen hat. Außerdem sollte man sich die 
Frage stellen, ob Disziplinarvorgesetzte zur Wahr-
nehmung dieser Aufgaben nicht auch entlastet 
werden sollten. Ich glaube, das wäre hilfreicher, 
um den Zwecken auch tatsächlich nachzukom-
men. Und damit würden wir vielleicht auf der tat-
sächlichen Ebene ein paar Schritte weiterkom-
men, anstatt das Recht zu verschärfen.  

Ansonsten sage ich zum Abschluss auch nur 
noch: Es ist eine Kommission eingesetzt, die bis 
zum Jahresende Vorschläge entwickeln soll. Wa-
rum müssen wir jetzt, kurz vor Ende der Wahlpe-
riode, Änderungen durchs Parlament peitschen, 
die möglicherweise schwerwiegende Folgen ha-
ben können oder die in ihrer Tragweite eigentlich 
gar nicht hinreichend beleuchtet sind? Ganz herz-
lichen Dank.  

GenMaj André Bodemann (Kommandeur Zent-
rum Innere Führung der Bundeswehr): Sehr ge-
ehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und 
Herren Abgeordnete! Einen herzlichen Gruß aus 
Koblenz. Vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen 
sein kann und einige Ausführungen dazu geben 
kann.  

Zunächst einmal zum kostenlosen Bahnfahren: Da 
höre ich von allen Lehrgangsteilnehmenden hier 
im Haus und aus den Verantwortungsbereichen, 
dass das sehr gut ankommt, nicht nur aufgrund 
der persönlichen Situation, sondern insbesondere 
auch, weil es immer wieder zu sehr guten Gesprä-
chen zwischen weiteren Mitreisenden und den 
Soldatinnen und Soldaten kommt, die dann uns 
auch entsprechend in der Gesellschaft wieder et-
was stärker zum Ausdruck bringen lässt.  

Zu den übrigen soldatenrechtlichen Vorschriften 
möchte ich anfügen, dass ich mich nicht auf die 
rechtlichen Bewertungen beziehe, weil es auch 
nicht meine Zuständigkeit ist, und ich möchte 
auch nicht entsprechende Fallzahlen hier zum 
Gegenstand machen. Auch das ist nicht meine Zu-
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ständigkeit. Sondern ich möchte mich damit be-
fassen, was eigentlich die Disziplinarvorgesetzten 
sagen, die wir auch im Haus als Lehrgangsteilneh-
mende haben und wie das Zentrum Innere Füh-
rung damit umgeht.  

Zunächst einmal wissen wir das aus dem Pro-
gramm „Innere Führung heute“, in dem im Rah-
men von Workshops in 2019 nach meiner Kennt-
nis die Disziplinarvorgesetzten Veränderungen 
auch im Bereich der Wehrdisziplinarordnung ge-
fordert haben. Im Zuge dieser Workshops wurden 
die bisherigen Regelungen zum Teil als wenig 
wirksam bewertet. Es wurde mehr Handlungs-
spielraum gefordert und vor allen Dingen wurde 
die lange Dauer der gerichtlichen Disziplinarver-
fahren beklagt, währenddessen die Beschuldigten 
sich noch im Dienstverhältnis befinden. Dieser 
Bedarf wird auch immer wieder in den sogenann-
ten Pflichtlehrgängen am Zentrum Innere Füh-
rung, das heißt Innere Führung mit Kompanie-
feldwebeln, mit Einheitsführer/innen und Batail-
lonskommandeur/innen und vergleichbar, kom-
muniziert.  

Die Absicht dieser Maßnahme ist hinreichend be-
kannt. Es soll die Stellung der Disziplinarvorge-
setzten gestärkt werden. Es soll insbesondere 
mehr Handlungsspielraum eingeräumt werden 
und es soll, wie gerade auch angesprochen, die 
Dauer der truppendienstgerichtlichen Verfahren 
reduziert werden. Wenn ich jetzt einmal auf den 
§ 55 Absatz 5 Soldatengesetz eingehe, wird das 
nur in besonders schweren Fällen zur Anwen-
dung kommen. Hier ist es auch wichtig, dass man 
dies aus meiner Sicht betont. Es darf keine leicht-
fertige Anwendung des § 55 Absatz 5 Soldatenge-
setzes geben und die Disziplinarvorgesetzten kön-
nen und dürfen auch nur dann von dieser Mög-
lichkeit Gebrauch machen, wenn es hinreichend 
begründete Tatsachen auf diese Verdachtsmo-
mente gibt. Das gilt im Übrigen auch schon für 
den Zeitraum der ersten vier Jahre.  

Wie geht das Zentrum Innere Führung damit um? 
Wir bilden diesbezüglich sowohl Rechtsberater 
als auch Wehrdisziplinaranwälte aus, aber eben 
auch die Disziplinarvorgesetzten in den gerade 

angesprochenen Pflichtlehrgängen. Das ist Be-
standteil dieser Pflichtlehrgänge, aber auch in be-
sonderen Handlungstrainings Wehrrecht. Und in 
diesem Handlungstraining gehen wir eben auch 
gerade auf den § 55 Absatz 5 in der bisherigen 
Form ein und würden, wenn diese soldatenrecht-
lichen Vorschriften geändert werden, natürlich 
auch dann auf die neue Regelung eingehen.  

Ein wesentlicher Bestandteil im Rahmen dieser 
Ausbildung ist für uns, dass wir natürlich auch 
dringend empfehlen, sich beraten zu lassen, vor 
allen Dingen durch höhere Vorgesetzte, aber ins-
besondere auch durch die zuständigen Rechtsbe-
rater, damit eben keine leichtfertige Anwendung 
erfolgt. Es gibt damit auch mehrere Prüfstufen in 
einem solchen Vorgang; letztendlich endet das 
schließlich auch mit der Entscheidung des Bun-
desamtes für das Personalmanagement der Bun-
deswehr, also nicht durch den Vorgesetzten 
selbst.  

Vielleicht noch ein paar Hintergründe zu der Situ-
ation für die Vorgesetzten. Wir haben insgesamt 
einen aus meiner Sicht veränderten Personalkör-
per, insbesondere nach der Aussetzung der Wehr-
pflicht. Es gibt weniger Weiterverpflichtungen aus 
diesem Bereich. Insofern können sich die Diszip-
linarvorgesetzten tatsächlich ein weniger umfang-
reiches und vor allem belastbares Bild in den ers-
ten Jahren von der Persönlichkeit, den Leistun-
gen, dem Charakter der zukünftigen SaZ [Soldaten 
auf Zeit], insbesondere auch durch verlängerte 
Ausbildungszeiten im Rahmen der Unteroffiziere, 
hier der Feldwebelanwärter, machen. Auch hat 
sich die durchschnittliche Verpflichtungsdauer 
der Mannschaften und Unteroffiziere deutlich 
verlängert. Das sind auch Dinge, die man, glaube 
ich, mit in die Betrachtung dieser Änderung ein-
beziehen muss. Auch die übrigen Maßnahmenän-
derungen zielen auf die Erweiterung des Hand-
lungsspielraumes für die Disziplinarvorgesetzten 
ab, eben vor einem truppendienstgerichtlichen 
Verfahren, damit die Spanne dort etwas größer ge-
macht wird, bevor man auf diese Verfahren zu-
rückgreifen muss oder sollte.  

Was hat das mit der Inneren Führung zu tun? Ins-
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gesamt geht es bei allen beabsichtigten Maßnah-
men um die Abwehr von Gefahren für die militä-
rische Ordnung, für das innere Gefüge– damit 
sind wir im Thema – und das Ansehen der Bun-
deswehr, auch mit dem damit verbundenen Ver-
trauen in die Bundeswehr als Armee unseres de-
mokratischen Rechtstaates. Recht und soldatische 
Ordnung sind eben wesentliche Gestaltungsfelder 
der Inneren Führung und deren Aufrechterhal-
tung ist Pflicht und Aufgabe der Vorgesetzten; 
dazu müssen sie bei Verfehlungen etwas tun.  

Für uns als Zentrum Innere Führung ist neben 
diesen Dingen vor allem die Prävention ein wich-
tiger Ansatz. Dabei ist für uns wichtig, dass der 
Persönlichkeitsbildung, insbesondere der politi-
schen Bildung, und auch der Extremismuspräven-
tion eine besondere Bedeutung zukommt. Hier ha-
ben wir zahlreiche Produkte und auch Trainings 
zur Stärkung von Resilienz und Prävention im 
Haus, die wir teilweise auch mit dem Bundesamt 
für den militärischen Abschirmdienst gemeinsam 
durchführen. Dies sind Anteile in den Pflichtlehr-
gängen, aber auch in anderen Lehrgängen.  

Insgesamt müssen wir uns, glaube ich, darauf ein-
stellen, dass die Menschen, die heute zu uns, zu 
den Streitkräften kommen, einen anderen Abhol-
punkt haben. Die jungen Menschen, die zu uns 
kommen, verfügen heute mit Dienstantritt über 
nur wenig Kenntnisse von den besonderen Anfor-
derungen des soldatischen Dienstes. Sie haben 
messbar ein Defizit in Bezug auf politische und 
historische Zusammenhänge, auf ethische Grund-
lagen und im Hinblick auf die Bedeutung von Ge-
setzes- und Verfassungstreue, und damit auch ver-
bunden eine mangelnde Resilienz gegen Fake 
News, extremistische sowie populistische Ten-
denzen. Das mündet in Handlungsunsicherheit 
und zuweilen in Fehlverhalten. Hier gilt es aus 
unserer Sicht frühzeitig im Rahmen der gesamt-
heitlichen Persönlichkeitsbildung, insbesondere 
der politischen Bildung, anzusetzen und aktiv 
Orientierung und Handlungssicherheit zu geben. 
Das wollen wir tun mit den Lehrgängen hier am 
Zentrum Innere Führung. Aber insbesondere sind 
natürlich die truppendienstlichen Vorgesetzten 
hier in der Pflicht, die das frühestmöglich bereits 
zu Beginn des Wehrdienstes tun und im Rahmen 
der politischen Bildung tun müssen. Das beendet 

meine Ausführungen an dieser Stelle. Herzlichen 
Dank.  

Vors. Wolfgang Hellmich (SPD): Vielen Dank Herr 
General! Dann steigen wir jetzt in die Fragerunde 
der Fraktionen ein und als Erster hat für die 
CDU/CSU-Fraktion der Kollege Otte das Wort.  

Abg. Henning Otte (CDU/CSU): Herzlichen Dank, 
Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Sehr verehrte Sachverständige! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Herzlichen Dank 
erst einmal an die Sachverständigen für diese Ex-
pertenbeiträge! Das zeigt insgesamt, wie wichtig 
diese Anhörung für unsere parlamentarische Bera-
tung ist, und ich sage auch einen herzlichen Dank 
an das Sekretariat des Verteidigungsausschusses 
für die Organisation und Umsetzung dieser Anhö-
rung.  

Das geplante Gesetz zur Änderung der soldaten-
rechtlichen Vorschriften ist wichtig. Es soll die 
Disziplinarvorgesetzten der Bundeswehr stärken. 
Sie sollen mehr disziplinare Befugnisse bekom-
men. Mit dem Gesetz soll die Verantwortung von 
Vorgesetzten auch mit der notwendigen Durchset-
zungskraft verbunden werden und gleichzeitig 
sollen die Truppendienstgerichte entlastet wer-
den, die bisher einer hohen Frequentierungen 
ausgesetzt worden sind, das zeigen auch die Ex-
pertenbeiträge, denn nicht jede Disziplinarangele-
genheit muss immer in einer Truppendienstge-
richtsverhandlung enden.  

Die Verjährungsfrist für Disziplinarmaßnahmen 
soll verlängert werden und Disziplinarbußen sol-
len höher ausfallen können. Viel wichtiger aber 
ist, dass die Bundeswehr im Fall von besonders 
schweren Dienstvergehen auch konsequent han-
deln kann, das heißt Entlassungen auch rechts-
wirksam durchzusetzen. Die Änderungen müssen 
zweckdienlich sein und aus der Gesetzesbegrün-
dung folgt daher, dass damit vor allem politischer 
und religiöser Extremismus gemeint ist.  

Ein völlig anderer Bereich der Gesetzesnovellie-
rung betrifft die seit Januar 2020 bestehende Mög-
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lichkeit des kostenfreien Bahnfahrens für Solda-
ten in Uniform und auch in dieser Anhörung ist 
schon deutlich geworden, wie gut und richtig die 
Initiative der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hier 
war. Das Vorhaben ist juristisch korrekt in diesem 
Gesetz platziert und nimmt den Regionalverkehr 
mit auf. Es steht zwar in keinem Sinnzusammen-
hang zu den jetzigen Änderungen, ist aber not-
wendig, um diese Änderungen jetzt zu platzieren, 
und ich begrüße die Möglichkeit des Bahnfahrens 
in Uniform, denn das ist ein Stück Attraktivität 
für die Soldaten und zugleich auch Sichtbarkeit 
der Bundeswehr in der Gesellschaft.  

Ich darf feststellen, dass aus unserer Sicht diese 
Anhörung wichtig und richtig ist, dass wir die in-
haltlichen Stellungnahmen für die parlamentari-
sche Beratung mitnehmen. Wir nutzen jetzt gern 
auch die Fragerunden für die aus unserer Fraktion 
in der ersten Runde Frau Kerstin Vieregge zustän-
dig ist, in der zweiten Runde der Kollege Eckhard 
Gnodtke und in der dritten Runde dann Prof. Dr. 
Patrick Sensburg und ich möchte jetzt die Kolle-
gin Kerstin Vieregge bitten, fortzusetzen. Herzli-
chen Dank! 

Abg. Kerstin Vieregge (CDU/CSU): Ja, sehr gerne. 
Von mir auch einen schönen guten Tag in die 
Runde! Ich hätte in erster Linie drei Fragen an 
Herrn Metzger. Fangen wir noch mal ganz vorne 
an und zwar ist die Frage: Wo sehen Sie den Ur-
sprung für das ganze Gesetzgebungsverfahren?  

Die zweite Frage – also es ist ja schon wirklich 
sehr viel und teilweise auch sehr schnell durch 
die Sachverständigen vorgetragen worden, von 
daher dient die eine oder andere Frage meiner-
seits vielleicht eher noch mal der Verdeutlichung, 
dass Sie uns das noch mal ein bisschen konkreter, 
ausführlicher vermitteln können: Ist die geplante 
Verlängerung der Entlassungsmöglichkeiten in § 
55 Absatz 5 von vier auf acht Jahre das richtige 
Mittel, um das Extremismusproblem in der Bun-
deswehr wirksam zu bekämpfen?  

Die dritte Frage ist: Weshalb werden Soldaten auf 
Zeit in rechtlicher Hinsicht anders behandelt als 
beispielsweise Berufssoldaten oder Polizisten und 

das insbesondere, wenn es um die Möglichkeit ei-
ner fristlosen Entlassung geht? Das ist mir noch 
nicht ganz deutlich geworden. Dankeschön! 

RD Philipp-Sebastian Metzger (Hochschule des 
Bundes für öffentliche Verwaltung, Fachbereich 
Bundeswehrverwaltung): Vielen Dank! Zunächst 
erst mal, wenn ich das richtig aufgenommen habe, 
die Frage nach dem Ursprung des jetzigen Gesetz-
gebungsverfahrens, also im Hinblick auf die Än-
derung des § 55 Absatz 5 WDO: Soweit ich das 
mitverfolgt habe, haben diese Änderungsentwürfe 
ihren Ursprung in den zunehmend langen gericht-
lichen Disziplinarverfahren, also die in den letz-
ten Jahren zu beobachtende, vom Bundesverwal-
tungsgericht als überlang gerügte Dauer dieser ge-
richtlichen Disziplinarverfahren. Diese Dauer, si-
cherlich nicht ohne organisatorische Versäum-
nisse im Geschäftsbereich entstanden und jetzt 
dann flankiert durch – so meine Wahrnehmung – 
die Gesetzesänderungsmöglichkeiten. Hier also 
Fälle, die nicht eindeutig dem gerichtlichen Dis-
ziplinarverfahrensbereich zuzuweisen, noch im 
Rahmen eines einfachen Verfahrens durchzufüh-
ren sind. Das ist der eine Teil.  

Der andere Teil, die Verschärfung des § 55  
Absatz 5, besser gesagt die Ausweitung - für be-
sonders schwere Fälle - der Frist, innerhalb derer 
dann eine fristlose Entlassung möglich ist, hat ih-
ren Hintergrund – wenn ich das richtig verfolgt 
habe – in dem sowohl politisch motivierten Fehl-
verhalten von Soldaten, aber auch in dem straf-
rechtlichen Fehlverhalten im Bereich der Kinder-
pornografie. Das soweit zu Ihrer ersten Frage.  

Zu Ihrer zweiten Frage, ob diese Verlängerung 
von vier auf acht Jahre das richtige Mittel wäre, da 
möchte ich nur darauf hinweisen, dass nach mei-
nem Verständnis dieses Gesetzentwurfes es keine 
pauschale Verlängerung für alle Fehlverhalten 
von vier auf acht ist, sondern es bei einer Rege-
lung von vier Jahren für die Fälle bleibt, wo die 
Dienstpflichtverletzung „nur“ eine ernsthafte Ge-
fährdung der militärischen Ordnung darstellt und 
lediglich in den Fällen, die bisher auch innerhalb 
der vier Jahre waren, aber sich als besonders 
schwer darstellen, soll dann die Verlängerungs-
möglichkeit auf acht Jahre geschaffen werden. Das 
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halte ich persönlich für das richtige Mittel in die-
sen Fällen. Ich nehme Bezug auf die Stellung-
nahme von Herrn Sieh, der zurecht angesprochen 
hat, dass es wenig Fälle sind, aber wir müssen uns 
vor Augen halten, welche Rechtsgüter dann hier 
im Rahmen der Gefahrenabwehr geschützt wer-
den und es geht bei Extremismusfällen um nicht 
weniger als die freiheitlich demokratische Grund-
ordnung, zu deren Anerkennung und Erhalt der 
Soldat gemäß § 8 Soldatengesetz verpflichtet ist. 
Das heißt also, hier geht es um ein wichtigeres 
Rechtsgut als die militärische Ordnung. Daneben 
geht es bei den Fällen, wie zum Beispiel Umgang 
mit Kinderpornografie, der jetzt nach einem aktu-
ellen Gesetzesentwurf ja ein Verbrechenstatbe-
stand werden soll, um schwerwiegende Straftaten, 
die mitunter schnell zu einem Ansehensverlust 
der Streitkräfte, nämlich im Hinblick auf Integrität 
ihrer Soldaten, führen. Auch hier halte ich dieses 
Rechtsgut, Ansehen der Streitkräfte, für so wich-
tig, dass es rechtfertigt, in diesen Fällen bis auf 
acht Jahre die fristlose Entlassungsmöglichkeit zu 
verlängern.  

Zu Ihrer dritten Frage: Weshalb werden dann hier 
Soldaten auf Zeit anders behandelt als Berufssol-
daten? Der Grund liegt schlicht und ergreifend da-
rin, dass der Soldat auf Zeit eben nicht auf Le-
benszeit an den Dienstherren gebunden ist, so wie 
der Berufssoldat. Das hat sicherlich gesetzestech-
nisch historische Gründe in dem Sinne, dass man 
sich bei dem Berufssoldaten schon ursprünglich 
in der Vorstellung eher an das Lebenszeitverhält-
nis als Beamten angelehnt hat, als beim Soldaten 
auf Zeit. Beim Soldaten auf Zeit war immer die 
Überlegung, dass er nur eine Durchgangszeit sei-
nes Erwerbslebens hier in den Streitkräften Dienst 
tut und deshalb das Dienstverhältnis ohnehin ge-
lockert ist. Hinzu kommt Folgendes: Das Dienst-
verhältnis eines Soldaten auf Zeit kennt ja keine 
Probezeit, also anders bei einem Beamten oder 
auch bei einem Arbeitnehmer, die alle eine - bei 
einem Beamten bis zu dreijährige - Probezeit ha-
ben, gibt es das beim Soldaten auf Zeit nicht. In-
sofern halte ich es auch für vertretbar, hier un-
gleich zu behandeln in dem Sinne, dass also eine 
fristlose Entlassungsmöglichkeit besteht.  

Abg. Kerstin Vieregge (CDU/CSU): Dann hätte ich 
eine weitere Frage an Herrn Sieh: Ob Sie uns noch 

einmal das zukünftige Verfahren genau schildern 
können, also wer führt diese Verfahren dann über-
haupt durch? Wer beurteilt das? Wer legt fest, was 
wirklich schwere Fälle sind? Dass Sie uns das 
Ganze noch mal ein bisschen stärker verdeutli-
chen und vielleicht auch noch ein, zwei Sätze zu 
der Situation an den Gerichten sagen. Es ist mehr-
fach von Überlastung, langer Dauer und derglei-
chen geredet worden, aber ob Sie das vielleicht 
noch mal stärker konkretisieren können? 

Christian Sieh (Justitiar Deutscher Bundeswehr-
Verband e.V.): Ja, Frau Vieregge, vielen Dank für 
die Frage! Zunächst zum Verfahrensweg bei der 
fristlosen Entlassung: Eine fristlose Entlassung 
kann auf unterschiedlichen Wegen angeschoben 
werden. Es kann sein, dass die zentrale Personal-
führung, konkret das Bundesamt für das Personal-
management der Bundeswehr, zu eigenen Er-
kenntnissen kommt, das eine Pflichtverletzung 
vorliegt. Regelmäßig aber liegt natürlich ein Hin-
weis, ein Antrag auf fristlose Entlassung aus dem 
jeweiligen Truppenteil, aus der Dienststelle vor. 
Oder das Bundesamt für den militärischen Ab-
schirmdienst hat sicherheitsrelevante Erkennt-
nisse und meldet das dem Bundesamt für das Per-
sonalmanagement. Dort wird dann eine Entschei-
dung auf Basis des bekannten Sachverhalts getrof-
fen und wenn das Bundesamt zu der Überzeugung 
kommt, dass die Pflichtverletzung schwer wiegt 
und das Ansehen der Bundeswehr oder die mili-
tärische Ordnung ernstlich gefährdet, dann 
spricht sie per Verwaltungsakt die Entlassung aus. 
Der Soldat, die Soldatin erhält daraufhin ein 
Schreiben, auf dem steht mehr oder weniger wört-
lich: „[…] mit Ablauf des Tages, an dem Sie die-
ses Schreiben erhalten, sind Sie aus der Bundes-
wehr entlassen. Diese Entlassung ist auch sofort 
zu vollziehen […].“ Der Soldat, die Soldatin hat 
die Möglichkeit, dann außerhalb des Dienstver-
hältnisses, sich gegen die Entlassung zu beschwe-
ren, aber das hat regelmäßig keine aufschiebende 
Wirkung. Das heißt, wer so ein Schreiben be-
kommt, steht am nächsten Tag ohne Bezüge im 
schlimmsten Fall auf der Straße und hat dann nur 
die Möglichkeit, Beschwerde einzulegen. Die Be-
schwerde wird dann regulär bearbeitet, tatsäch-
lich auch nach meiner Überzeugung oder nach 
meiner Erfahrung relativ beschleunigt, das heißt 
innerhalb von vier bis sechs Wochen ist da mit ei-
ner Entscheidung zu rechnen. Wenn, wie in fast 
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allen Fällen, die Beschwerde keine Abhilfe 
schafft, kann der Ex-Soldat, die Ex-Soldatin gegen 
diesen ablehnenden Bescheid Klage beim Verwal-
tungsgericht einreichen. Bis das Verwaltungsge-
richt entscheidet, vergeht regelmäßig mindestens 
ein Jahr. Die Belastung auch der Verwaltungsge-
richte ist ja schon zur Sprache gekommen.  

In der Konsequenz bedeutet das, wenn eine sol-
che Entlassung ausgesprochen wird, egal ob sie 
begründet ist oder nicht, dann wird sie erst ein-
mal sofort vollzogen und der frühestmögliche 
Zeitpunkt für eine gerichtliche Überprüfung liegt 
etwa 15 bis 18 Monate nach der Entlassung. Wäh-
rend dieser Zeit, Herr Hilgert hat das ausgeführt, 
hat die Soldatin, hat der Soldat natürlich keine 
Bezüge und muss sich anderweitig über Wasser 
halten. Wenn keine Versicherung besteht, wird 
die Verfahrensführung in der Regel allein an den 
Kosten scheitern.  

Zur zweiten Frage, der Situation an den Gerichten 
– ich habe das jetzt so verstanden, Sie sprechen 
die Belastungssituation an den Truppendienstge-
richten an: Ja, die Truppendienstgerichte sind 
überlastet, seit vielen Jahren. Das hängt damit zu-
sammen, dass die Rechtspflege der Bundeswehr 
bereits vor zehn Jahren mit der Neuausrichtung 
der Bundeswehr sehr früh den Anteil der Kam-
mern reduziert hat, sodass ab diesem Zeitpunkt 
im Grunde ein permanenter Überlauf an den dann 
noch vorhanden Kammern stattgefunden hat. Die 
Konsequenz ist, dass in truppendienstgerichtli-
chen Verfahren regelmäßig nicht mit einer Ent-
scheidung vor Ablauf von drei Jahren nach dem 
Vorfall zu rechnen ist. Es gibt einige wenige Fälle, 
in denen das schneller geht, aber ganz grundsätz-
lich ist die allgemeine Verfahrensdauer ungefähr 
drei Jahre. Herr Hilgert hat das ja schon zutreffend 
beschrieben. Für die Betroffenen ist das in der Re-
gel eine erhebliche Belastung, weil allein die Ein-
leitung des Verfahrens zu einem sofortigen Förde-
rungsstopp führt, das bedeutet keine förderlichen 
Lehrgänge, keine Beförderungen mehr bis zum 
Abschluss des Verfahrens und selbst im Fall eines 
Freispruchs gibt es da keine Kompensation. Also 
ja, die Truppendienstgerichte sind schwer über-
lastet. Da soll Abhilfe geschaffen werden. Das 
BMVg hat neue Kammern eingesetzt, allerdings 
noch nicht vollständig besetzt, und natürlich 

braucht eine solche Kammer auch Zeit, bis sie 
volle Betriebstemperatur und Routine entwickelt 
hat, aber zumindest ist an der Stelle eine notwen-
dige Maßnahme ergriffen worden. Die Situation 
bei den Verwaltungsgerichten, die sich ja dann 
künftig mit den „§ 55 Absatz 5“-Verfahren befas-
sen müssen, also mit den dann mehr „§ 55 Ab-
satz 5“-Verfahren, ist nicht wesentlich besser, 
weil natürlich die Verwaltungsgerichte erheblich 
leiden, zunächst unter den vielen Entscheidungen 
im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise und 
jetzt zuletzt mit Corona. Danke!   

Abg. Kerstin Vieregge (CDU/CSU): Dann hätte ich 
noch eine Frage an Herrn Bodemann: Sie spra-
chen schon von dem Stichwort „Politische Bil-
dung“. Dazu die konkrete Frage: Haben Sie den 
Eindruck, dass es ausreichend ist, was an politi-
scher Bildung in der Truppe vermittelt wird, und 
auf der anderen Seite auch, wie hoch schätzen Sie 
die Bedeutung ein, wenn wir das noch entspre-
chend verstärken könnten oder würden? Und zum 
anderen: In welcher Art und Weise wird über-
haupt kontrolliert, ob in den einzelnen Standorten 
die politische Bildung auch endlich den Stellen-
wert erfährt, den sie ja eigentlich haben sollte/ 
müsste? 

GenMaj André Bodemann (Kommandeur Zent-
rum Innere Führung der Bundeswehr): Frau Abge-
ordnete, vielen Dank für Ihre Frage! Politische Bil-
dung, ich teile das natürlich auf in den Bereich, 
den wir hier durchführen am Zentrum, insbeson-
dere als Multiplikatorenausbilder. Wir zielen hier 
tatsächlich auf die Kompaniefeldwebel, insbeson-
dere aber hier auf die Vorgesetzten als Einheits-
führer und Bataillonskommandeure und verdeut-
lichen da noch mal die Bedeutung der politischen 
Bildung. Wir haben aber auch eigene Lehrgänge, 
die heißen „Politische Bildung gestalten“, um sie 
der Truppe als Multiplikator zur Verfügung zu 
stellen, wie sie interessante und richtige politi-
sche Bildung durchführen können. Das ist unser 
Angebot hier aus dem Haus.  

Für die Durchführung der politischen Bildung 
selbst ist die Truppe, also sind die truppendienst-
lichen Vorgesetzten verantwortlich. Da gibt es ent-
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sprechende Vorgaben, die ja auch in den Vor-
schriften enthalten sind, und dafür sind die trup-
pendienstlichen Vorgesetzten, hier insbesondere 
natürlich die Inspekteure, in ihren Bereichen zu-
ständig, um festzustellen, ob das ausreichend ist, 
ob das in der entsprechenden Anzahl der Stunden 
auch gemacht wird, die vorgegeben sind. Ich hatte 
in meinen Ausführungen noch mal darauf hinge-
wiesen, dass es sehr wichtig ist, sehr früh mit der 
politischen Bildung zu beginnen, weil ich glaube, 
dass die Menschen, die heute zu uns kommen, 
weniger diese Orientierung mitbringen als das 
noch vor einigen Jahren der Fall war. Insofern 
mein Appell, ja, politische Bildung so früh als 
möglich ansetzen und auch so viel als möglich an-
setzen, aber für die Durchführung sind die trup-
pendienstlichen Vorgesetzten verantwortlich. 

Abg. Kerstin Vieregge (CDU/CSU): Ich habe keine 
weiteren Fragen. Danke! 

Abg. Berengar Elsner von Gronow (AfD): Vielen 
Dank, Herr Vorsitzender! Werte Kolleginnen und 
Kollegen! Wir haben – auch speziell in meiner 
Rede im Plenum – sehr deutlich gemacht, dass 
wir von diesem Vorhaben nicht schrecklich über-
zeugt sind, weil wir befürchten, dass das wieder 
eine politische Entscheidung zu Lasten der Solda-
ten sein könnte. Wir haben jetzt auch schon sei-
tens der Sachverständigen einige Aspekte zu hö-
ren bekommen, die eben zumindest die Möglich-
keit der Nutzung dieser Änderungen zulasten der 
Soldaten möglich, wenn nicht sogar wahrschein-
lich werden lassen. Von daher stehen wir dieser 
ganzen Sache skeptisch gegenüber. Man hat es ja 
auch jetzt wieder gesehen, welcher Sachverstän-
dige sich in welcher Weise geäußert hat. Und 
dementsprechend würde ich da gerne noch mal 
nachhaken: Zum einen vor dem Hintergrund, dass 
das doch ein sehr relevantes und interessantes 
Thema ist, wo dem Außenstehenden die Details 
gar nicht so augenfällig erscheinen, und zum an-
deren, das wurde auch schon gesagt, da die Ver-
bindung mit den kostenfreien Bahnfahrten als ein 
Bonbon mit eingebaut wurde, was uns das Ge-
samtpaket irgendwie schmackhafter erscheinen 
lassen soll. Uns erscheinen aber die möglichen 
negativen Folgen wesentlich größer. Von daher 
hätten wir uns ebenfalls gewünscht, dass die Aus-
führungen der Expertenrunde bis zum Ende des 

Jahres abgewartet worden wären, und schließen 
uns der Vermutung an, dass es sich hier tatsäch-
lich um eine Art der politischen Nebelkerze oder 
vielmehr des politischen Aktionismus handelt, 
der eben nur aufzeigen soll: Juhu, wir tun etwas 
und feiert uns dafür. Wobei wir eben der Meinung 
sind, dass es unlauter ist, gegenüber Soldaten und 
dann auch noch in ausgewählten Soldatenkreisen 
tatsächlich höhere moralische Standards anzule-
gen als an vergleichbare Berufsgruppen. Das fin-
den wir nicht richtig beziehungsweise nicht in 
Ordnung und würden das gerne hier weiter be-
leuchten, wobei wir natürlich wissen, dass diese 
Anhörungs- und Expertenrunden in der Regel nur 
zu einer Darstellung der jeweiligen Standpunkte 
und ihrer Befürworter führt, aber nicht dazu, dass 
das dann letztlich Einfluss auf die wirkliche Ent-
scheidung hat.  

Meine erste Frage richtet sich an Herrn Hilgert. 
Sie hatten es schon angerissen. Die langen Verfah-
rensdauern – auch andere Kollegen hatten das an-
gesprochen – würde ich gerne noch mal beleuch-
ten. Was sind denn nun die effektiven Gründe für 
die wirklich langen, teilweise sehr langen Verfah-
rensdauern der gerichtlichen Disziplinarverfah-
ren? Zum anderen ist natürlich noch mal die 
Frage, wenn wir uns jetzt hier schon mit einem 
Gesetzentwurf befassen, ob denn die Maßnahmen 
in diesem Entwurf geeignet sind, da wirklich Ab-
hilfe zu schaffen? Sie können den Tenor schon 
hören. Wenn die Vermutung zutrifft, dass das 
nicht der Fall ist, was würde denn nun effektiv 
helfen? Was müssten wir wirklich angehen? Dann 
aus der Praxis gesprochen: Wie ist denn die tat-
sächliche Lage bei den Gerichten? Gibt es da 
coronabedingte Auswirkungen, die das Ganze 
noch weiter verschlechtern? Gibt es – und Sie hat-
ten es angedeutet – positive Ansätze, die viel-
leicht auf eine Verbesserung hindeuten und gege-
benenfalls damit auch die geplanten Änderungen 
obsolet machen würden? Vielen Dank! 

Christopher Hilgert (Rechtsanwalt): Ja, herzlichen 
Dank für die Fragestellungen! Ich befürchte, in 
der Kürze der Zeit nicht alle Fragen hinreichend 
beantworten zu können. Für die überlange Verfah-
rensdauer gibt es mannigfaltige Gründe. Es gibt zu 
wenig Wehrdisziplinaranwältinnen und -anwälte. 
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Es gibt ungeordnete Personalakten, die entspre-
chende Fakten, die zur Fallbearbeitung benötigt 
werden, nicht hergeben. Es gibt zu junge Richter, 
zu unerfahrene Richter, die gerade ins Amt ge-
langt sind, das, was Herr Sieh gesagt hat: Personal 
wurde ausgedünnt.  

Ich habe mal eine Aufstellung gemacht: Im De-
zember 2009 standen etwa 173 Wehrdiszipli-
naranwälten 15 Richter gegenüber. Heute, im De-
zember 2020, sind es 273 auf der Seite der WDA 
[Wehrdisziplinaranwaltschaft] und 14 Richter. 
Dieses Missverhältnis spricht Bände. Darüber hin-
aus ist es so, dass in Coronazeiten beispielsweise 
in Koblenz im letzten Jahr dem Vernehmen nach 
zwei bis drei Verhandlungen stattgefunden haben, 
auch unter Zuhilfenahme der Liegenschaft des 
Herrn Generalmajors, der ebenfalls hier als Sach-
verständiger gehört wurde, weil die Truppen-
dienstgerichtsbarkeit in Koblenz nicht über die er-
forderlichen Räumlichkeiten verfügt. Bedauerli-
cherweise hat das aber mit der Bundeswehr nur 
zwei, drei Mal funktioniert, weil auch dort die Ka-
pazitäten benötigt worden sind.  

Es gibt Licht am Horizont, in der Tat. Ich habe je-
den Monat eine neue Übersicht über entspre-
chende Verzeichnisse der Bediensteten im Be-
reich der Rechtspflege und kann sagen, dass hier 
dem Geleitwort der Wehrbeauftragten Folge ge-
leistet wurde und mittlerweile weitere Nachbeset-
zungen von Richterstellen stattgefunden haben, 
sodass also sowohl „Nord“ als auch „Süd“ neun 
Kammern in Zukunft verfügbar haben. Bedauerli-
cherweise ist es so, dass ich jetzt gehört habe, dass 
wieder eine Richterin das Amt verlassen hat und 
dass auch zwei Richter, beides die Vizepräsiden-
ten „Nord“ und „Süd“, auch dieses Jahr ihr Amt 
verlassen werden, was natürlich einen großen 
Wissensverlust bedeutet, weil das erfahrene Män-
ner sind.  

Können Sie bitte die dritte Frage wiederholen? 

Abg. Berengar Elsner von Gronow (AfD): Wir 
können zur Not die Beantwortung auch in die 
nächste Runde mitnehmen. Meine Frage war, ob 
die Maßnahmen des Gesetzentwurfes überhaupt 

geeignet sind, hier Abhilfe zu schaffen bezie-
hungsweise wenn nicht, was wirklich helfen 
würde. 

Christopher Hilgert (Rechtsanwalt): Das müssen 
wir noch einmal unterteilen in die Fragestellun-
gen zu den einzelnen Paragraphen. Ich hatte ja be-
reits zu § 55 ausgeführt, dass ich überhaupt nicht 
die Fallzahlen derer sehe, die dieses Gesetz über-
haupt tangieren kann. Wenn Herr Sieh sagt, da kä-
men möglicherweise 20 Mann, gibt es mit Sicher-
heit keinen vernünftigen Grund, dieses Gesetz 
umzusetzen. Die anderen Regelungen in der 
Wehrdisziplinarordnung sollten wir in der nächs-
ten Fragerunde isoliert beleuchten, da wir jetzt 
nur noch zwölf Sekunden haben und ich da nicht 
mehr viel Vernünftiges zu sagen kann.  

Abg. Dr. Fritz Felgentreu (SPD): Vielen Dank, 
Herr Vorsitzender! Meine Herren Sachverständi-
gen! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Debatte 
kreist ja sehr stark zunächst mal um den § 55 Ab-
satz 5. Ich will an dieser Stelle auch einhaken und 
möchte, bei allem Verständnis auch für das große 
Engagement mit dem hier bereits aus der Sicht der 
betroffenen Soldatinnen und Soldaten argumen-
tiert wurde, doch auch darauf hinweisen, dass wir 
es in den letzten Jahren mit einer ganzen Reihe 
von extrem schwerwiegenden Sachverhalten zu 
tun gehabt haben, also massiven Angriffen mög-
licherweise auch auf die Sicherheit des Staates, 
beispielsweise im Fall von Franco A., oder auch 
schwerwiegende Vergehen im Bereich des Kin-
desmissbrauchs. Sie erinnern sich an den Fall ei-
nes Portepeeunteroffiziers, der dort schreckliche 
Übergriffe begangen hatte. Es ist nicht ganz grund-
los, das wir heute diese Diskussion führen.  

Ich würde trotzdem gern zunächst Dr. Wiefelspütz 
fragen, ob er noch mal herleiten kann, vielleicht 
auch in einer Erwiderung auf Herrn Metzger, ob 
die Begründung für die Verdoppelung der Mög-
lichkeit zur fristlosen Entlassung sich auch juris-
tisch sinnvoll herleiten lässt. Ich habe mal gelernt, 
Gerechtigkeit besteht darin, Gleiches gleich und 
Ungleiches ungleich zu behandeln. Ich würde 
gern den Zusammenhang noch mal erläutert be-
kommen, zum einen zum Unterschied eines Sol-
daten von einem Beamten, zum Beispiel einem 
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Polizisten, der rechtfertigen würde, dass man im 
Fall von Soldaten die Möglichkeit zur fristlosen 
Entlassung noch mal deutlich ausweitet, zum an-
deren den Unterschied zwischen einem Zeitsolda-
ten und einem Berufssoldaten andererseits, der 
eben diese besondere Verschärfung gerade für 
Zeitsoldaten rechtfertigen würde. Denn die Verge-
hen, von denen ich eben gesprochen habe, betra-
fen beide Berufssoldaten. Das scheint mir eine 
wichtige Voraussetzung zu sein, ob man über-
haupt beurteilen kann, dass eine solche Maß-
nahme nicht nur wie ein etwas willkürlicher Ver-
such gesehen werden muss, an einer Stell-
schraube zu drehen, an der man eben relativ prob-
lemlos drehen kann, weil die anderen wesentlich 
schwieriger zu bewegen wären. 

Prof. Dr. Dieter Wiefelspütz (Rechtswissenschaft-
ler): Herzlichen Dank für die Frage! Also ich 
werde zunächst vorausschicken, ich bin nicht 
Vertreter einer Gewerkschaft hier, ich bin nicht 
Vertreter eines Berufsverbandes, sondern, wenn 
Sie so wollen, etwas zugespitzt formuliert, ich 
vertrete hier die Interessen der Verfassung. Ich bin 
Rechtswissenschaftler in meinem jetzigen Leben, 
Spezialist für das Grundgesetz und befasse mich 
vornehmlich mit Fragen des Parlamentsrechts 
und des Wehrverfassungsrechtes an der Universi-
tät in Düsseldorf und an meinem Schreibtisch. 
Der Maßstab, den ich hier habe, ist ein ausschließ-
lich verfassungsrechtlicher. Ich habe natürlich 
möglicherweise auch das eine oder andere an po-
litischer Auffassung oder Überzeugung was sinn-
voll oder weniger sinnvoll ist, aber dafür bin ich 
hier nicht eingeladen, sondern das ist die Aufgabe 
der Abgeordneten, das letztlich zu entscheiden. 
Meine Expertise ist das Verfassungsrecht und da-
rauf will ich mich auch beschränken.  

Meine Botschaft hier ist: Wir sind nicht wie Herr 
Sieh das gesagt hat, „noch verfassungskonform“ 
mit der vorgeschlagenen Regelung des § 55 Solda-
tengesetz, sondern diese Regelung ist evident ver-
fassungskonform. Sie ist ganz sicher nicht verfas-
sungsrechtlich bedenklich. Das heißt ja nicht, 
dass Sie das machen müssen als Gesetzgeber, aber 
Sie dürfen es und zwar von vorne bis hinten. Es 
gibt hier an dieser Stelle keinen Zweifel daran, 
dass es verfassungskonform ist. Der Beleg dafür ist 
das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes aus 

dem Januar des vergangenen Jahres. Dort wird ge-
sagt, dass es nicht einmal im Beamtenrecht – und 
wir befinden uns hier im Soldatenrecht – einen 
Grundsatz gibt, der es verböte, Beamte auf Lebens-
zeit in besonders schwerwiegend gelagerten Fäl-
len per Verwaltungsakt aus dem Dienstverhältnis 
zu entlassen. Wenn das richtig ist, dann muss das 
erst recht für Soldaten gelten.  

Ich will hervorheben, dass es Unterschiede gibt 
zwischen Beamtenrecht und Soldatenrecht. Es ist 
ja nun so, Herr Dr. Felgentreu, dass das Soldaten-
recht doch letzten Endes sehr stark dem Beamten-
recht angepasst worden ist. Es gibt so ganz gravie-
rende Unterschiede eigentlich nicht, insbesondere 
bei den Berufssoldaten nicht. Bei den Zeitsolda-
ten ist der Unterschied noch ein bisschen größer, 
aber ansonsten ist das Soldatenverhältnis ein öf-
fentlich-rechtliches Dienst- und Treueverhältnis, 
sehr intensiv und natürlich rechtsstaatlich ausge-
staltet. Das, was jetzt in diesem Gesetzentwurf 
vorgeschlagen wird, ist – ich wiederhole mich – 
eindeutig verfassungskonform und bedeutet, 
wenn man so will, eine Verschlankung der Mög-
lichkeiten in schwerwiegenden Fällen. Es kommt 
ja niemand auf die Idee, ich sage es jetzt mal et-
was flapsig, wegen eines Joints oder so etwas, je-
manden bei dieser vorgeschlagenen Regelung zwi-
schen dem fünften und dem achten Jahr in einem 
Zeitsoldatenverhältnis per Verwaltungsakt aus 
dem Dienst zu entfernen. Es müssen besonders 
schwerwiegende Fälle sein. Das wird umfassend 
durch die Verwaltungsgerichtsbarkeit überprüft 
und es wäre völlig absurd, wegen geringer Ge-
schichten einen besonders schweren Fall anzu-
nehmen. Insoweit gibt es ein Stufenverhältnis das 
angemessen ausgestaltet worden ist.   

Ich will hier niemanden provozieren, aber der Ge-
setzgeber, Herr Dr. Felgentreu, hätte auch weit 
größere Möglichkeiten, in diesem Bereich tätig zu 
werden. In Baden-Württemberg hat man sozusa-
gen die Disziplinargerichte, wenn man so will, ab-
geschafft und macht das jetzt alles per Verwal-
tungsakt bei diesen schwerwiegenden Geschich-
ten, um jemanden aus dem Dienst zu entlassen. 
Das Bundesverfassungsgericht, das ja in Deutsch-
land nun der Goldstandard ist, was Rechtsstaat-
lichkeit angeht, was die sagen, ist letztlich ver-
bindlich und daran sind Sie gebunden, daran bin 
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ich gebunden, daran sind wir alle gebunden. Man 
kann vielleicht anderer Auffassung sein, aber 
letztlich ist das der Maßstab in Deutschland. Die 
sagen, das geht selbstverständlich sogar bei Be-
rufsbeamten und wenn das richtig ist, gilt das erst 
recht für Zeitsoldaten.  

Ich will, wie gesagt, niemanden provozieren, aber 
die Möglichkeiten wären durchaus weiterrei-
chend, die der Gesetzgeber hätte. Ich will das 
auch gar nicht anraten, weiterreichende Dinge zu 
tun. Aber das, was jetzt in dem Bereich von vier, 
fünf bis acht Jahren geschieht, bei besonders 
schwerwiegenden Fällen Entscheidungen per Ver-
waltungsakt zu treffen, das ist eindeutig verfas-
sungsrechtlich zulässig.  

Ob das Ganze Sinn hat, Herr Abgeordneter 
Dr. Felgentreu, das ist alleine die Entscheidung, 
die Sie treffen müssen. Da will ich Ihnen auch gar 
nicht irgendwie etwas nahelegen, sondern ich 
habe hier nur den verfassungsrechtlichen Rahmen 
abzustecken, der möglich ist.  

Ich bin in einem anderen Leben sehr viel unter-
wegs gewesen im Umgang mit Gesetzen, mit dem 
Abfassen von Gesetzen, mit dem Verabschieden 
von Gesetzen, mit dem Beraten von Gesetzen. Ich 
weiß natürlich aus meiner eigenen früheren beruf-
lichen Erfahrung ganz genau, dass die Tatsache, 
dass ein Gesetz gemacht wird, noch lange nicht 
bedeutet, dass die gesellschaftliche Wirklichkeit 
verändert wird. Fragen wie Rechtsextremismus in 
der Bundeswehr, in der Polizei oder was auch im-
mer – das allein durch solch ein Gesetz beseitigen 
zu wollen, wird ja wohl niemand behaupten wol-
len oder sich vorstellen können. Trotzdem ist das 
ein Instrument, wo ich sagen würde, wenn ich für 
den Personalkörper der Bundeswehr verantwort-
lich wäre, ich wäre froh, wenn ich so etwas hätte.  

Dies ist ein eindeutig rechtsstaatliches Instru-
ment. Der Rechtsschutz der Verwaltungsgerichte 
ist doch mindestens so gut wie der Rechtsschutz 
im Bereich von Truppendienstgerichten oder die 
rechtsstaatliche Qualität und vor diesem Hinter-
grund ist das eine Regelung, die auch im Stufen-
verhältnis, im Rahmen der Verhältnismäßigkeit, 
völlig in Ordnung ist. Ob man sie dann macht und 

die Hoffnungen, die mit der gesetzlichen Rege-
lung verbunden sind, ist dann letztlich eine Frage 
der politischen Würdigung und Entscheidung und 
diese Entscheidung liegt nun mal bei Ihnen. 

Abg. Dr. Fritz Felgentreu (SPD): Vielen Dank! Die 
Überlegung ist absolut nachvollziehbar. Wir ha-
ben zumindest in der SPD-Fraktion ein bisschen 
Zweifel daran, dass in puncto der besonders 
schweren Fälle die Ungleichbehandlung von Zeit-
soldaten und Berufssoldaten tatsächlich in Form 
einer weiteren Verschärfung ausschließlich für 
die Zeitsoldaten gerechtfertigt sein kann und ob 
es in puncto der besonders schweren Fälle dann 
nicht konsequent wäre, hier keine Ungleichbe-
handlung mehr vorzusehen, sondern generell alle 
Soldaten dieser Regelung in dem Sinne zu unter-
werfen, wie Sie das eben als verfassungskonform 
beschrieben haben. Ob dann, wenn man diesen 
Schritt gehen wollte, nicht eigentlich wiederum 
die Ungleichbehandlung von Soldatinnen und 
Soldaten und beispielsweise von Polizistinnen 
und Polizisten zu rechtfertigen wäre, sodass man 
als Gesetzgeber eigentlich einen größeren Ent-
wurf, auch bezogen auf das Beamtenrecht, 
bräuchte.  

Prof. Dr. Dieter Wiefelspütz (Rechtswissenschaft-
ler): Herr Abgeordneter Dr. Felgentreu, das ist na-
türlich eine weiterführende Diskussion. Da 
müsste ich dann vielleicht auch noch etwas län-
ger darüber nachdenken. Bei diesen Fällen, die 
wir sozusagen alle miteinander im Auge haben, 
Rechtsextremismus, Gewaltbereite oder Glaubens-
krieger, die da unterwegs sind, das gibt es ja in 
dieser Gesellschaft. Wir werden es auch nicht von 
heute auf morgen verschwinden lassen können. 
Wenn man solche Menschen aus dem Berufsbe-
amtenverhältnis, aus dem Soldatenverhältnis, ent-
fernen will, würde ich mir schon wünschen, dass 
man das durchgängig bei diesen ganz gravieren-
den Fällen durch Verwaltungsakt machen kann. 
Das, was Sie da andeuten, wäre in der Tat ein sehr 
effektives Instrument, das ist hier nicht auf dem 
Schirm bei dem § 55 in der vorgeschlagenen 
Form. Dann würden ja Herr Sieh und Herr Hilgert 
erst recht vom Stuhl fallen, wenn so etwas ge-
macht würde. Ich will nur sagen, das wäre im 
Grunde folgerichtig. Ich will jetzt nicht von einer 
Privilegierung sprechen, aber im Grunde wäre das 
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eigentlich sehr sinnhaft, was Sie da andeuten, das 
wäre „die große Lösung“. Aber diese große Lö-
sung, die wir ja jetzt in Baden-Württemberg ha-
ben, die wäre nach meiner festen Überzeugung 
verfassungskonform.  

Ob man sie macht, ob man diese Reform soweit 
ausweitet, wie Sie das für denkbar oder diskussi-
onswürdig andeuten, da will ich mich zurückhal-
ten. Das ist letztlich Sache Ihrer Expertise und Ih-
rer Entscheidungsbefugnis im Parlament, aber 
möglich wäre das.  

Abg. Dr. Fritz Felgentreu (SPD): Vielen Dank! Ich 
habe noch eine weitere Frage an Herrn Sieh: Sie 
hatten uns vorhin ein paar eindrucksvolle Zahlen 
präsentiert, welche konkreten Auswirkungen auf 
Einzelfälle und Personen die Anwendung des  
§ 55 Absatz 5 Soldatengesetz in der geänderten 
Form in den letzten Jahren gehabt hätte. Ich 
würde diese Frage gerne übertragen auf den § 24 
Absatz 1 Wehrdisziplinarordnung, also die ange-
strebte Verdoppelung des Ermessensspielraums 
für die Disziplinarbuße. Es ist uns nicht gelungen, 
in der Vorbereitung auf diese Anhörung Zahlen 
aufzutreiben, inwieweit der bisherige Rahmen der 
Disziplinarbuße von Disziplinarvorgesetzten per-
manent soweit ausgeschöpft würde, dass sich dar-
aus die Notwendigkeit einer Erweiterung dieses 
Bußrahmens ableiten ließe. Vielleicht hat der 
BundeswehrVerband darüber Zahlen. Ich wäre 
dankbar, wenn Sie dazu ein paar Ausführungen 
machen könnten.   

Vors. Wolfgang Hellmich (SPD): Diese Fragen 
werden wir in die nächste Runde nehmen, weil 
die Zeit abgelaufen ist.  

Abg. Christian Sauter (FDP): Herr Vorsitzender, 
vielen Dank! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! 
Sehr geehrte Herren Sachverständige! Meine Da-
men und Herren! Zunächst auch von unserer 
Seite herzlichen Dank für die detaillierten Einord-
nungen, die zuvor ausgeführt wurden! Die Ände-
rungen der soldatenrechtlichen Vorschriften be-
fassen aktuell nicht nur Politik und Sachverstän-
dige, sondern auch Soldaten der Bundeswehr, ins-
besondere die Soldaten auf Zeit. Die Bundeswehr 

leistet einen hervorragenden Dienst, beispiels-
weise bei der Bekämpfung der Pandemie. Umso 
sensibler werden die geplanten Verschärfungen 
beobachtet. Klar ist aus unserer Sicht die Bekämp-
fung von Extremismus unstrittig, aber ob diese Re-
gelungen das erzielen, ist kritisch zu hinterfragen. 
Davon losgelöst und nicht im Sachzusammenhang 
stehend ist das Bahnfahren in Uniform, was jetzt 
geregelt werden soll. Das begrüßen wir. Ange-
sichts der knappen Zeit möchte ich für meine 
Fraktion einige kurze Fragen stellen, die sich in 
dieser Runde an Herrn Christian Sieh richten. 
Diese beziehen sich insbesondere auf die kriti-
schen Punkte § 55 Absatz 5 und WDO. Welche 
Auswirkung hat die angestrebte Möglichkeit, eine 
fristlose Entlassung in besonders schweren Fällen 
in der Ausweitung „acht statt vier Jahre“ zu errei-
chen? Welche unbeabsichtigten Effekte sehen Sie 
in der Praxis und wie beurteilen Sie da den 
Gleichheitsgrundsatz, insbesondere der Laufbahn 
Soldaten auf Zeit zu anderen? Wie beurteilen Sie 
die Attraktivität der Laufbahn im besonderen Zu-
sammenhang auch mit der Personalgewinnung, 
Stichwort „Trendwende Personal“? 

Der zweite Fragenkomplex würde sich zur WDO 
richten, insbesondere zu § 24. Die Obergrenze soll 
ja künftig auf das Doppelte der monatlichen Be-
züge festgesetzt werden. Sehen Sie die Verdoppe-
lung des Strafrahmens als verhältnismäßig an? 
Wie hoch ist aktuell im Schnitt die Disziplinar-
buße und welche notwendige Obergrenze würden 
Sie daraus ableiten? Was erwarten Sie künftig für 
eine Entwicklung der durchschnittlichen Diszipli-
narbuße? Vielen Dank! 

Christian Sieh (Justitiar Deutscher Bundeswehr-
Verband e.V.): Ich danke herzlich für die Fragen 
und hoffe, alles zutreffend notiert zu haben! Ich 
fange natürlich mit dem Fragenkomplex zu § 55 
Absatz 5 an.  

Herr Abg. Sauter, Ihre erste Frage war, welche un-
beabsichtigten Effekte sich ergeben könnten. Jetzt 
ist natürlich erst einmal die Frage, was beurteilt 
man als „unbeabsichtigt“. Ich will vielleicht mal 
eines deutlich machen, wo ich einen Kollateral-
schaden, jedenfalls aber ein sehr diskussionswür-
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diges Problem erkennen kann: Zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt ist es so, dass in den ersten vier 
Dienstjahren bei Soldatinnen und Soldaten auf 
Zeit jede, aber auch buchstäblich jede Auffällig-
keit im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln 
eine fristlose Entlassung nach sich zieht – immer. 
Und jetzt wird man die Frage stellen müssen, 
wenn man die Entlassungsmöglichkeit auf fünf 
bis acht Jahre erweitert, ob der Konsum oder gene-
rell Auffälligkeiten im Zusammenhang mit Betäu-
bungsmitteln ein besonders schwerer Fall sind  
oder nicht. Bislang hat die Bundeswehr immer ar-
gumentiert: Der Gebrauch von Betäubungsmitteln 
gefährdet die Einsatzbereitschaft und damit den 
Kern der Streitkräfte und stellt deswegen eine 
ernstliche Gefährdung der militärischen Ordnung 
dar. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass 
künftig argumentiert wird: Naja, wenn das im 
sechsten Dienstjahr passiert, ist es nicht so 
schlimm oder jedenfalls nicht mehr besonders 
schlimm, sodass wir an dieser Stelle anders rea-
gieren.  

Insofern kann man sagen, wenn Sie jetzt die Ge-
genfrage stellen: Herr Sieh, wollen Sie, dass Sol-
datinnen und Soldaten Betäubungsmittel konsu-
mieren? Dann wäre meine Antwort natürlich: 
Nein! Aber ich will sagen – deswegen habe ich so 
viele Fälle oder Fallgruppen aufgeführt, die mo-
mentan von § 55 Absatz 5 betroffen sind – die 
Frage wird sich stellen: Ist dieses Verhalten, das 
momentan eine fristlose Entlassung nach sich zie-
hen kann – in rechtmäßiger Weise – , ist das 
durchgängig, bleibt es dabei, sind das dann nor-
male, an sich nicht besonders schwere Fälle oder 
rutschen nicht ganze Fallgruppen, die ich aufge-
zählt habe, automatisch eben auch in den dann 
besonders schweren Fall?  

Das BMVg argumentiert ja, dass nur die Fälle als 
besonders schwerer Fall aufgenommen werden 
sollen, die in einem gerichtlichen Disziplinarver-
fahren zur Entfernung führen würden. Ich hoffe, 
es ist mir gelungen – ich habe ja dargestellt, dass 
es diese Fälle praktisch nicht gibt. Wir reden von 
fünf Entfernungen im Jahr in der gesamten Bun-
deswehr. Insofern gehe ich fest davon aus, dass es 
unbeabsichtigte Effekte geben wird. Ich kann al-
lerdings natürlich nicht prognostizieren, an wel-
cher Stelle.  

Was die Ungleichbehandlung angeht, die Sie an-
sprechen: Ich habe das versucht an einem Beispiel 
in meiner Stellungnahme aufzunehmen oder plas-
tisch zu machen. Wir haben natürlich auch Be-
rufssoldaten zwischen dem fünften und dem ach-
ten Dienstjahr. Die Regelung von § 55 Absatz 5 
würde eben bedeuten, dass wir zu einer funda-
mental unterschiedlichen Behandlung zweier 
gleich alter Soldaten im sechsten oder siebten 
Dienstjahr kommen, weil sie einen unterschiedli-
chen Status haben. Allein der Status würde diese 
fundamentale Differenzierung nach sich ziehen. 
Die ist nach unserer Überzeugung nicht zu recht-
fertigen und auch nicht zu begründen.  

Das Argument, dass das BMVg an der Stelle ein-
führt und auf das auch Herr Dr. Wiefelspütz ange-
spielt hat, halte ich für – und das habe ich in der 
Stellungnahme auch ausdrücklich so bezeichnet –
geradezu zynisch. Zu sagen, ein Soldat auf Zeit 
bindet sich ja nicht lebenslang an die Bundeswehr 
und ist insofern von vornherein praktisch darauf 
eingestellt, den Laden wieder zu verlassen, ist un-
ter zwei Gesichtspunkten - oder sogar unter drei - 
ausgesprochen hinterhältig. Also das Erste ist, 
ganz viele Soldaten – und gerade diejenigen, die 
besonders schlecht bezahlt werden und die beson-
ders gemeine Aufgaben übernehmen müssen – ha-
ben überhaupt nicht die Chance, Berufssoldat zu 
werden. Sie würden das gerne, aber die Bundes-
wehr lässt sie gar nicht. Daraus zu schließen, es 
ist kein Bindungswille da, ist schon im Grunde 
eine Verdrehung der Tatsachen. Das Zweite, und 
das wird auch oft vergessen: Die faktische Bin-
dung eines Zeitsoldaten an die Bundeswehr ist 
fester als die eines Berufssoldaten. Der Berufssol-
dat nämlich kann kündigen, d. h. in der Bundes-
wehr: Er kann seine Entlassung beantragen. Aber 
die ist dann nicht fristlos, sondern er kann die 
Entlassung beantragen. Der Soldat auf Zeit ist auf 
Gedeih und Verderb für die Dauer seiner Ver-
pflichtungserklärung gebunden. Er kann sich ein-
seitig nie wieder aus dem Dienstverhältnis lösen, 
bis er den letzten Tag abgedient hat. Insofern ist er 
sogar fester an die Bundeswehr gebunden für bis 
zu 25 Jahre, nämlich für die Dauer seiner Ver-
pflichtungsreichweite. Dem entgegen zu halten, 
wir lösen uns leichter von Dir, weil Du den abso-
luten Bindungswillen bis ans Ende Deines Lebens 
nicht beeidet hast, ist schon zynisch. Der letzte 
Punkt der Attraktivität ist natürlich Spekulation, 
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nämlich die Frage, ob sich eine solche Verschär-
fung auf die Personalgewinnung auswirken 
würde. Meine Überzeugung ist: Es wird Effekte 
geben, aber sicher ist das nicht ein Dammbruch. 
Also jedenfalls würde mich das überraschen. 
Denn die Frage, wie leicht kann ich eigentlich 
wieder herausfliegen, sich für die meisten jungen 
Menschen so erstmal nicht stellt. Für die ist eher 
die Frage: Fange ich bei der Bundeswehr mit A 4 
oder bei der Polizei mit A 7 an. Aber das ist eine 
andere Geschichte.  

Dann wende ich mich dem zweiten Fragenkom-
plex zu und Ihren Fragen zur WDO und insbeson-
dere, ob die Möglichkeit der Verhängung der Dis-
ziplinarbuße auf das Zweifache eines Monatsbe-
zugs verhältnismäßig ist. Die Frage nach der Ver-
hältnismäßigkeit ist schwer zu beantworten, weil 
das natürlich immer in Abhängigkeit zur Tat oder 
zum Vorwurf zu sehen ist. Was ich aber sagen 
kann ist, dass der Rahmen, der gegenwärtig gilt, 
nämlich das Einfache eines Monatsbezugs, durch-
schnittlich nicht einmal zur Hälfte erreicht wird.  

Die durchschnittliche Disziplinarbuße in allen 
Fällen, die dem Deutschen BundeswehrVerband 
bekannt sind, liegt in einem niedrigen vierstelli-
gen Bereich. Das bedeutet durchschnittlich etwa 
die Hälfte eines einfachen Monatsbezugs eines 
Mannschaftssoldaten. Insofern ist überhaupt nicht 
erkennbar, woraus sich eigentlich der Bedarf erge-
ben soll, diese Grenze massiv anzuheben. Es ist 
nicht erkennbar, wieso diese Grenze angehoben 
werden sollte, weil Disziplinarbußen in dieser 
Größenordnung sowieso nicht, oder wenn, dann 
auch nur in einzelnen Fällen, verhängt werden.  

Zu sagen, die Disziplinarvorgesetzen brauchen 
mehr Handlungsspielraum, das kann man argu-
mentieren. Tatsache aber ist: Die Erweiterung des 
Handlungsspielraums ist auch kein Selbstzweck. 
Also es muss erstmal einen Bedarf geben, bevor 
ich den Handlungsspielraum erweitere. Das al-
leine einfach zu tun, damit mehr Möglichkeiten 
bestehen, ist es nicht.  

Die letzte Frage: Zu welcher Entwicklung führt 
das? Das ist wie bei der Erweiterung des Strafrah-
mens. Wenn ein bestimmtes Vergehen heute 1 000 

Euro kostet, gemessen an einem Monatsbezug, 
dann wird es perspektivisch, gemessen an zwei 
Monatsbezügen, 2 000 Euro kosten. Nicht hart von 
einem Tag auf den anderen, aber das ist eine ganz 
natürliche Entwicklung. Ein mittleres Vergehen 
wird auch künftig ein mittleres Preisschild be-
kommen. Wenn der Rahmen doppelt so weit ist, 
wird das Ding auch doppelt so teuer. Danke! 

Abg. Matthias Höhn (DIE LINKE.): Vielen Dank 
Herr Vorsitzender! Vielen Dank an die Sachver-
ständigen für die bisherigen Ausführungen! Da 
ich für meine Fraktion nur sechs Minuten habe, 
will ich es meinerseits belassen und nicht länger 
ausführen, sondern kann mich auf die Fragen 
konzentrieren. Ich würde mich gerne in der ersten 
Runde an Herrn Kammrath und an Herrn Sieh 
richten.  

Wir haben jetzt mehrfach gehört, Herr Dr. Wie-
felspütz hatte es eben auch nochmal länger ausge-
führt, dass aus seiner Sicht die Verfassungsmäßig-
keit gegeben ist. Wenn ich Sie beide richtig ver-
standen habe, Herr Kammrath und Herr Sieh, sa-
gen Sie, es mag sein, dass es nicht verfassungs-
widrig ist, sondern dass es möglich ist, aber ob es 
zweckmäßig ist, stellen Sie doch deutlich in 
Frage. Deswegen wäre meine Frage an Sie beide, 
wo denn aus Ihrer Sicht – wenn wir uns nochmal 
die Schwere der Vorfälle in Erinnerung rufen, 
über die wir ja auch im politischen Raum geredet 
haben – wo denn aus Ihrer Sicht im Soldatenge-
setz, in der WDO, im Disziplinarrecht Handlungs-
bedarf bestünde, um mit diesen Vorfällen, Rechts-
extremismus, Rassismus et cetera, anders, viel-
leicht auch effektiver, umzugehen, wenn es nicht 
die Punkte sind, die wir jetzt hier im Gesetzent-
wurf haben? Welche Punkte im Disziplinarrecht, 
in der WDO wären es denn dann an dieser Stelle? 

Nils Kammrath (ver.di): Sehr geehrter Herr Abge-
ordneter Höhn, ganz herzlichen Dank für die 
Frage! Zunächst einmal glaube ich, wird man das, 
was vorgeblich die Gründe sein sollen für die Ver-
schärfung, grundsätzlicher angehen müssen, näm-
lich bei der Frage der Personalauswahl und Perso-
nalrekrutierung. Hier sollte man insbesondere 
Wert legen auf das, was auch unter dem Aspekt 
der Inneren Führung bereits betont worden ist, 
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dass wir Soldatinnen und Soldaten brauchen, 
ganz unabhängig von der Frage, ob auf Zeit oder 
als Berufssoldatinnen und -soldaten, die natürlich 
immer für die Verfassung einstehen und natürlich 
auch keine Straftaten begehen oder ein Verhalten 
an den Tag legen, dass wir bei der Bundeswehr 
einfach nicht dulden können. Das wäre sicherlich 
erst einmal ein Ansatzpunkt.  

Das zweite ist – wenn man sagt, wir wollen insge-
samt zu einer Entlastung im Verfahrenswege kom-
men – eher noch einmal darauf zu achten, wie 
wird eigentlich mit disziplinarischen Vergehen in 
der Bundeswehr umgegangen? Uns sind da Fälle 
berichtet worden, in denen einem geradezu nahe-
gelegt wird, den Gang in Richtung des Truppen-
dienstgerichts zu gehen, was natürlich dann auch 
dazu führt, dass die Truppendienstgerichte viele 
Fallzahlen haben, oder die sonstigen Mängel, die 
bestehen, in der Personalausstattung, auch in der 
Frage, wer macht an dieser Stelle die Aufgaben 
und wie sind die Menschen, die das machen, ge-
rüstet? Könnte man allein dadurch entlasten, weil 
man beispielsweise zu einer Reduzierung von 
Fallzahlen kommt? Das wäre, glaube ich, eine 
Baustelle, die man angehen müsste. Insofern ist 
die Stärkung der Führungsverantwortung, insbe-
sondere der disziplinarischen Führungsverant-
wortung, hier ein ganz zentraler Baustein, der ei-
gentlich aus unserer Sicht eine zentrale Wichtig-
keit in diesen Fragen hat. Danke! 

Christian Sieh (Justitiar Deutscher Bundeswehr-
Verband e.V.): Ich denke, ich kann das relativ 
kurz machen. Also der beste Umgang damit ist si-
cher, dafür zu sorgen, dass solche Fälle gar nicht 
erst auftreten. Das würde bedeuten, eine Stärkung 
der politischen Bildung und auch der Inneren 
Führung dahingehend, dass eben auf ein Fehlver-
halten eine erzieherische Maßnahme folgt. Das ist 
ja auch der ganze Sinn der Wehrdisziplinarord-
nung und eben nicht die fristlose Entlassung, die 
ja im Ergebnis dazu führt, dass jemand unter er-
schwerten Konditionen einfach zurück in die Ge-
sellschaft gekippt wird, was gesellschaftspolitisch 
wahrscheinlich das größere Risiko darstellt, als 
zumindest zunächst einmal den Versuch der Er-
ziehung zu unternehmen. Dafür ist die Wehrdis-
ziplinarordnung gedacht.  

Dazu gehört, dass Disziplinarmaßnahmen nach 
der WDO schnell und effektiv zur Anwendung 
kommen. Das bedeutet bei schwereren Fehlver-
halten eben auch die gerichtliche Maßnahme. Ich 
hatte vorher gesagt, dass es gegenwärtig bis zu 
drei Jahre dauert, bis die Entscheidung fällt, in ei-
nigen Fällen sogar weit darüber hinaus. Das liegt 
an der Überlastung der Truppendienstgerichte. 
Das heißt dort muss auch mehr Personal investiert 
werden, damit die Bugwelle, die in den vergange-
nen zehn Jahren aufgelaufen ist, abgebaut werden 
kann und das künftig auch schnellere Entschei-
dungen fallen.  

Zum letzten Teil: Was müsste man ändern in der 
WDO? In der WDO sehe ich gar keinen Ände-
rungsbedarf, außer den Punkten, die von der Ex-
pertengruppe erarbeitet werden mit dem Ziel der 
Verfahrensbeschleunigung. Das sind eine ganze 
Menge Vorschläge, die da am Ende auf dem Tisch 
liegen werden.  

Wenn Sie an das Soldatengesetz wollen, gibt es 
nach meiner Bewertung nur eine Sache, über die 
man ernsthaft nachdenken kann: Die fristlose Ent-
lassungsmöglichkeit über vier Jahre ist wichtig, 
weil sie dabei helfen kann, Fehlentscheidungen 
bei der Personalauswahl kurzfristig zu korrigie-
ren. Wiedereinsteller, das heißt jemand, der vier 
Jahre bei der Bundeswehr war, zehn Jahre etwas 
anderes gemacht hat - und niemand weiß genau 
was - und dann wieder bei der Bundeswehr an-
fängt, im Zuge der Trendwende Personal nehmen 
diese Fälle zu, haben derzeit ihre vier Jahre für 
§  55 Absatz 5 schon voll. Das wäre die einzige 
Idee, über die man zumindest nachdenken 
könnte, ob man nicht bei den Wiedereinstellern 
die Frist entweder erneut oder zumindest in Tei-
len erneut zum Laufen bringt, damit man eine 
Fehlentscheidung bei der Personalauswahl kurz-
fristig korrigieren kann. Danke! 

Abg. Dr. Tobias Lindner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Vielen Dank! Herr Vorsitzender! Meine Da-
men und Herren! Ich will, auch in Anbetracht der 
Tatsache, dass wir in der ersten Runde sechs Mi-
nuten haben, vor allem Fragen stellen zum Ver-
ständnis des § 55 Absatz 5, wie er vorgeschlagen 
wurde, und da möchte ich sowohl Herrn Metzger 
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als auch Herrn Sieh jeweils fragen: Welche Erfah-
rung hat man denn mit dem Passus „wenn eine 
ernsthafte Störung der militärischen Ordnung vor-
liegt“, also diese zweite Bedingung, die jetzt 
schon vorgegeben ist, wenn ich jemanden inner-
halb der ersten vier Jahre entlassen will? Können 
Sie da Fallbeispiele nennen? An welchen Stellen 
macht die Bundeswehr diese Bedingung geltend? 

Der zweite Punkt ist: Was muss ich mir denn un-
ter einem „schweren Dienstvergehen“ vorstellen? 
Herr Sieh hat ja schon ein paar Andeutungen ge-
macht. Gibt es da aus der Rechtsprechung aus ver-
gleichbaren Fällen irgendwelche Hinweise da-
rauf? Gibt es Hinweise darauf, wo die Bundes-
wehr an den Stellen die Grenzen zieht, wann ein 
Dienstvergehen ein schweres Dienstvergehen ist? 
Vielen Dank! 

RD Philipp-Sebastian Metzger (Hochschule des 
Bundes für öffentliche Verwaltung, Fachbereich 
Bundeswehrverwaltung): Vielen Dank für die Fra-
gen! Zunächst zu Ihrer Frage, welche Erfahrungen 
beziehungsweise Fallbeispiele es im Zusammen-
hang mit einer ernsthaften Störung der militäri-
schen Ordnung gibt: Das hat die Rechtsprechung 
des Bundesverwaltungsgerichts und der Verwal-
tungsgerichte soweit konkretisiert, das sind letzt-
lich vier Fallgruppen.  

Die erste Gruppe sind Kernbereichsverletzungen 
der soldatischen Dienstpflichten, das heißt also 
eine Verletzung derjenigen Pflichten, die für das 
Dienstverhältnis elementar sind. Kurz zur Erläute-
rung: Elementar für das Dienstverhältnis sind ja 
diejenigen Pflichten, ohne die Sie sich Streitkräfte 
oder deren Funktionsfähigkeit nicht vorstellen 
können, allen voran zunächst einmal die Dienst-
leistungspflicht aus der Pflicht des treuen Dienens 
nach § 7, weil ohne Soldaten schlicht keine Streit-
kräfte denkbar sind. Genauso Kernpflicht ist dann 
aber auch die Gehorsamspflicht, weil diese das 
Führungsprinzip von Befehl und Gehorsam reali-
siert; weiterhin die Verpflichtung zur Disziplin-
wahrung, einfach vor dem Hintergrund, dass 
Streitkräfte in dem Konzert aller vollziehenden 
Gewalt eines Staates natürlich die Gewaltfähigs-
ten – ich will es mal so sagen – sind; weiterhin 
aufgrund dieses Gewaltpotenzials, das Streitkräfte 

in einem Land haben – wir sehen es derzeit in 
Myanmar – ist es unabdingbar und deshalb Kern-
pflicht für deutsche Soldaten, dass sie die freiheit-
liche demokratische Grundordnung anerkennen 
und für deren Erhalt eintreten.  

Letztlich sind noch zwei Punkte Kernpflicht: Weil 
einerseits in § 12 Satz 1 Soldatengesetz steht, dass 
der Zusammenhalt der Streitkräfte im Wesentli-
chen auf Kameradschaft beruht und Streitkräfte 
neben allen technischen Ausrüstungen gerade 
durch ihren Zusammenhalt besonders wirkmäch-
tig sind, sind auch Einzelfälle der Kamerad-
schaftspflicht kernpflichtverletzend.  

Letzter Punkt: Die Pflicht zum achtungs- und ver-
trauenswürdigen Verhalten eines Soldaten. Diese 
ist insbesondere dann verletzt, wenn erhebliche 
Straftaten begangen wurden und ist dann eben-
falls je nach Einzelfallausprägung Kernpflichtver-
letzung. Das ist die erste Gruppe.  

Die nächste Gruppe sind Fälle, wo Wiederho-
lungsgefahr besteht, was Herr Sieh in seiner Ein-
gangsstellungnahme schon angesprochen hat. Es 
kam für meinen Geschmack etwas lapidar daher, 
dass man Soldaten fristlos entlässt, weil sie wie-
derholt zu spät kommen. Aber das ist genau die 
Fallgruppe der Verwaltungsrechtsprechung, näm-
lich die Wiederholungsgefahr von an und für sich 
nicht Kernpflichtverletzungen, aber doch in Resis-
tenz gegenüber dem Erziehungsgedanken des Dis-
ziplinarrechts, dann fortwährend Dienstpflichten 
zu verletzen. Das Gegenbeispiel, wenn Sie so wol-
len, dieser Wiederholungsgefahr ist die Nachah-
mungsgefahr, die man genauso bejahen kann in 
häufigen Fällen, wenn Soldaten ein Dienstverge-
hen begehen und man sich einfach die Frage stel-
len muss: Taugt dieses Dienstvergehen, diese 
Dienstpflichtverletzung zur Nachahmung?  

In dem Zusammenhang auch noch ein Punkt: Bei 
diesen Dienstpflichtverletzungen war vorhin die 
Rede davon, dass die Schuld nicht geprüft würde. 
Das ist insofern falsch. Wenn wir in den Wortlaut 
des § 55 Absatz 5 reingucken, dann lesen wir 
dort, dass der Soldat auf Zeit fristlos entlassen 
werden kann, wenn seine Dienstpflicht schuld-
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haft verletzt ist. Schuldhaft im Dienstpflichtzu-
sammenhang wird immer verstanden als die Frage 
nach Vorsatz oder Fahrlässigkeit. Damit haben wir 
dann erste Hürden, das heißt also fahrlässige 
Dienstpflichtverletzungen werden Sie in der Regel 
nicht im Bereich des § 55 Absatz 5 als ernsthafte 
Gefährdung der militärischen Ordnung finden. 
Auch eine fahrlässig begangene Straftat wird übli-
cherweise nicht zur fristlosen Entlassung führen. 
Demgegenüber, die vorsätzlich begangene Dienst-
pflichtverletzung, wo also der Soldat bewusst und 
gewollt eine Handlung begeht, die dann die 
Dienstpflicht verletzt, kann in den eben genann-
ten Fallgruppen zu einer ernsthaften Störung der 
militärischen Ordnung führen.  

Noch kurz zu den Fällen aus der Praxis, die also 
dann schwere Fälle sind: Beispielsweise der Sol-
dat, der innerhalb der ersten vier Dienstjahre noch 
ganz kurz vor dem Ablauf dieser vier Dienstjahre 
entlassen wurde – ich meine zehn Tage, zwei Wo-
chen, weil er sich radikalisiert hat im Hinblick auf 
Islamismus, nicht als Glauben, sondern als politi-
sche Haltung, und unter anderem geäußert hat, 
dass die FDGO [freiheitliche demokratische 
Grundordnung] ja in Ordnung sei, aber die Scha-
ria die doch bessere Staatsform. Das wäre dann 
ein solcher Fall, der auch oberhalb der ersten vier 
Dienstjahre bei einer Änderung des Gesetzes dann 
noch bis zum achten Dienstjahr mit einer fristlo-
sen Entlassung geahndet würde. 

Vors. Wolfgang Hellmich (SPD): Herr Sieh, Sie 
kommen dann leider erst in der nächsten Runde 
zu Wort, weil die sechs Minuten um sind.  

Wir steigen in die zweite Runde ein, es sei denn 
es wird vorher noch eine kurze Pause verlangt, 
um sich mal die Füße zu vertreten. Ich sehe da 
noch keinen besonderen Bedarf. Dann steigen wir 
in die zweite Runde ein und Herr Gnodtke hat das 
Wort.  

Abg. Eckhard Gnodtke (CDU/CSU): Die Frage 
geht an Herrn Metzger: In der Begründung zum 
Gesetzentwurf ist geschrieben worden, dass es 
eine Überlastung der Truppendienstgerichte gibt. 
Ich sehe gerade, es gibt zwei, es gab vorher mehr 
und im Jahresbericht 2019 des Wehrbeauftragten 

ist angeregt worden, die Anzahl an Kammern zu 
erhöhen. Halten Sie, Herr Metzger, die Argumen-
tation der Überlastung für ausreichend in einem 
Gesetzentwurf? Was spricht dagegen, die Anzahl 
an Kammern zu erhöhen, also rein organisato-
risch? Das wäre die erste Frage.  

Die zweite Frage bezieht sich, das ist auch vorhin 
schon von einigen Kollegen geäußert worden, auf 
die Gleichsetzung von Beamten- und Soldaten-
recht. Wenn ich mir den § 24 Beamtenstatusgesetz 
in Erinnerung rufe oder den § 41 Bundesbeamten-
gesetz, da ist es ja so, dass jemand die Beamten-
rechte dann automatisch verliert oder verlieren 
kann, wenn er wegen einer vorsätzlichen Tat zu 
einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr 
verurteilt worden ist, oder wenn es bestimmte Ta-
ten sind, also Friedensverrat, Hochverrat, Gefähr-
dung des demokratischen Rechtsstaates und so 
weiter, wenn er ebenfalls verurteilt worden ist 
und zwar zu einer Freiheitsstrafe von mindestens 
sechs Monaten. Was spricht denn dagegen, eine 
ähnliche Regelung auch im Soldatengesetz einzu-
führen? Sind wir uns dahingehend einig, dass 
diese Teilung, vier Jahre, acht Jahre, möglicher-
weise dann ohne Bedeutung ist, wenn ohnehin 
ein entsprechend schwerer Fall vorliegt, wobei 
ich auch mal hinterfragen muss, worin nun der 
schwere Fall bestehen soll und ob dieser unbe-
stimmte Rechtsbegriff denn noch ausgeführt wer-
den soll? Vielen Dank!  

RD Philipp-Sebastian Metzger (Hochschule des 
Bundes für öffentliche Verwaltung, Fachbereich 
Bundeswehrverwaltung): Vielen Dank für die 
Frage! Zunächst zum ersten Punkt, die Überlas-
tung der Truppendienstgerichte und die Forde-
rung, aufgrund des Jahresberichtes, die Kammer-
zahlen zu erhöhen: Es ist ja so, wie mehrfach 
schon angesprochen wurde, die Kammerzahlen 
sind erhöht worden. Diese sind derzeit, wie ich 
das verfolgt habe, im Besetzungsverfahren, zum 
Teil schon besetzt. Wenn ich Sie richtig verstan-
den habe, zielt Ihre Frage darauf, da bin ich jetzt 
aber nicht ganz sicher, was gegen eine Erhöhung 
der Kammeranzahl spricht, angesichts der jetzigen 
Maßnahmen, um eine Überlastung abzubauen?  

Abg. Eckhard Gnodtke (CDU/CSU): Ich denke, es 
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geht mir so wie vielen, ich mag es nicht, wenn ar-
beitsrechtliche oder Überlastungsgründe ange-
führt werden für etwas, wo man in der Tat schon 
dabei ist, Abhilfe zu schaffen. Aber die Antwort 
haben Sie schon gegeben. 

RD Philipp-Sebastian Metzger (Hochschule des 
Bundes für öffentliche Verwaltung, Fachbereich 
Bundeswehrverwaltung): Das habe ich gar nicht 
gemerkt. Gut. Nein, also um vielleicht doch auch 
für mein eigenes Verständnis etwas zur Beantwor-
tung beizutragen: An und für sich bei den jetzigen 
Fallzahlen spricht ja nichts gegen eine Erhöhung 
der Kammeranzahl. Auch angesichts der Zahlen, 
die Herr Sieh ja zu Recht angebracht hat, kann 
man ja nicht davon ausgehen, dass jetzt die beab-
sichtigte Gesetzesänderung von heute auf morgen 
die Fallzahlen der Truppendienstgerichte auf null 
reduziert. Also insofern sind das hier sicherlich 
auf der einen Seite organisatorische Maßnahmen, 
auf der anderen Seite gesetzliche Maßnahmen, die 
jetzt auch nicht zwingend Hand in Hand gehen, 
vor allem vor dem Hintergrund, dass § 55 Ab-
satz 5 nach meinem Verständnis einen besonde-
ren Rechtsgüterschutz im Auge hat.  

Zu der nächsten Frage, Gleichsetzung Soldaten 
und Beamte: Sie haben die Fälle angesprochen, 
wo nach dem Beamtenstatusgesetz, aber auch 
gleichlautend im Bundesbeamtengesetz, ein Sta-
tusverlust eintritt. Diese Regelung haben wir be-
reits im Soldatengesetz für Berufssoldaten und 
Soldaten auf Zeit, aber es ist ein erheblicher Un-
terschied. Der Unterschied ist nämlich folgender: 
Dieser Statusverlust, den Sie angesprochen haben, 
beispielsweise dass ein Beamter seinen Status in-
folge einer Verurteilung wegen einer Vorsatzstraf-
tat und einer Strafe von mindestens einem Jahr 
Freiheitsstrafe verliert, ist eine statusbeendende 
Maßnahme, die kein Verwaltungsverfahren mehr 
nach sich zieht, das heißt also mit Rechtskraft der 
Entscheidung ist der Mann kein Beamter mehr.   

Wir haben die gleichregelnde Norm im Soldaten-
gesetz für Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit. 
Das heißt, wenn ein Soldat wegen einer Vorsatztat 
zu einer Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr 
verurteilt wurde, ist er mit Rechtskraft des Urteils 
schon kein Soldat mehr. Was dann nur noch an 

Abwicklung stattfindet, sind organisatorische 
Maßnahmen wie Abgabe Bekleidung et cetera, 
aber eben kein Verwaltungsverfahren mehr; an-
ders das Verwaltungsverfahren, wie jetzt bei-
spielsweise nach § 55 Absatz 5. Es ist ein übliches 
Verwaltungsverfahren der Eingriffsverwaltung mit 
Anhörung des Soldaten und hier die Besonder-
heit, wie Herr Sieh auch schon dargestellt hat, der 
Antragstellung des Disziplinarvorgesetzten über 
den Dienstweg hinweg mit mehreren Prüfungs-
instanzen bis hin zum BAPersBw als Entlassungs-
dienststelle. Also insofern haben wir da, wie auch 
im Beamtenrecht, diese unterschiedlichen Verfah-
ren, statusbeendend aufgrund Richterspruch oder 
aber Verwaltungsverfahren.  

Zu Ihrer dritten Frage: Wenn ich das richtig ver-
standen habe, zielte die ja darauf ab, ob diese Un-
terteilung von vier bis acht Jahren keine Bedeu-
tung hat in diesen besonders schweren Fällen. Ja, 
das ist dann nach meinem Verständnis dieses Ge-
setzentwurfs tatsächlich so. Wir hätten dann eine 
stufenweise Festsetzung, jede schuldhafte Dienst-
pflichtverletzung ist erst mal durch ein Diszipli-
narverfahren nach Möglichkeit zu ahnden. Ist 
diese Dienstpflichtverletzung eine ernste Gefähr-
dung der militärischen Ordnung, dann haben wir 
im Fristrahmen von vier Jahren die fristlose Ent-
lassungsmöglichkeit. Ist aber diese Dienstpflicht-
verletzung nicht nur eine ernste Gefährdung, son-
dern ein besonders schwerer Fall, dann ist der 
Zeitrahmen von Anfang an acht Jahre. So wäre 
nach meinem Verständnis die Unterscheidung. 
Habe ich die Frage einigermaßen beantwortet? 

Abg. Eckhard Gnodtke (CDU/CSU): Noch eine Er-
gänzungsfrage: Wer gedenkt dann die besonders 
schweren Fälle, wie es hier heißt, zu definieren  
oder wie sollen sie definiert werden? 

RD Philipp-Sebastian Metzger (Hochschule des 
Bundes für öffentliche Verwaltung, Fachbereich 
Bundeswehrverwaltung): Angesichts der Tatsa-
che, dass es sich hier um einen unbestimmten 
Rechtsbegriff handelt, das heißt von Gesetzes we-
gen nicht definiert, obliegt dann die Auslegung 
dieses unbestimmten Rechtsbegriffes zunächst 
erst mal dem Rechtsanwender, soll heißen in der 
Praxis dem BAPersBw bei den vermutlich dann 
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ersten Fällen, aber würde dann natürlich binnen 
kürzester Zeit durch die Verwaltungsgerichtsbar-
keit entsprechend definiert werden. Mit Blick in 
die Praxis, spätestens bei einer Definition dessen, 
was das sein soll durch das Bundesverwaltungs-
gericht, werden sie dann in Deutschland kaum ein 
Verwaltungsgericht finden, was dann anders ent-
scheidet und auch die Praxis, sprich das 
BAPersBw, wird sich natürlich dann daran orien-
tieren. 

Abg. Eckhard Gnodtke (CDU/CSU): Noch einmal 
eine letzte Ergänzungsfrage: Aber es ist nicht an 
eine enumerative Aufzählung oder so etwas ge-
dacht? 

RD Philipp-Sebastian Metzger (Hochschule des 
Bundes für öffentliche Verwaltung, Fachbereich 
Bundeswehrverwaltung): Soweit ich den Gesetz-
entwurf in der Hand habe, nein, es ist nicht ange-
dacht. Allerdings ist es natürlich so, wenn sie ein 
Gesetz auslegen als Rechtsmethodik, dann neh-
men sie als erstes zwar den Wortlaut, aber dann 
als nächstes den systematischen Zusammenhang. 
Das soll heißen, man würde hier bei dem Lesen 
des neugefassten § 55 Absatz 5 zunächst einmal 
feststellen, dass eine Differenzierung vorgenom-
men wurde und hätte damit schon einen ersten 
Anhaltspunkt, dass es mit dem besonders schwe-
ren Fall eben um andere Fälle geht, als die ernsten 
Gefährdungen der militärischen Ordnung. Der 
nächste Punkt in der Auslegung wäre dann nach 
Sinn und Zweck und da wäre dann die Gesetzes-
begründung durch die Gerichte heranzuziehen. 
Und in der Gesetzesbegründung lassen sich ja 
dann die Ideen nachlesen, die zu dieser Gesetzän-
derung führen sollen, nämlich besonders schwere 
Fälle verstanden als die, welche die freiheitlich 
demokratische Grundordnung gefährden bezie-
hungsweise derartige Straftaten, dass man sagt, 
hier haben wir mitunter auch schnell eine Anse-
hensschädigung der Bundeswehr. 

Abg. Berengar Elsner von Gronow (AfD): Vielen 
Dank! Ja, Herr Hilgert, wir wollten ja gerade in der 
letzten Fragerunde noch einmal auf den § 55 zu-
rückkommen. Da würde mich interessieren, ob 
denn tatsächlich die fristlose Entlassung nach 

§ 55 Absatz 5 ein Äquivalent im Sinne einer er-
leichterten - oder eines schnelleren Verfahrens 
zur truppendienstgerichtlichen Entfernung ist o-
der ob es da auch qualitative Unterschiede gibt. 
Und weil wir da ja gewisse Sorgen haben: Kann 
die theoretische Begrenzung auf besonders 
schwere Fälle tatsächlich dem unlauteren Um-
gang zulasten der Soldaten vorbeugen? Ich denke 
da auch an eine mögliche Entfernung unliebsamer 
Personen und wenn ich mir angehört habe, was 
GenMaj Bodemann gerade sagte, der den Soldaten 
eine mangelnde Resilienz gegen Populismus vor-
warf, da weiß man, welcher Geist in der Truppe, 
in der politischen Leitung natürlich da auch An-
lass zu dieser berechtigten Sorge gibt. Wie ist da 
die aktuelle Praxis? Sind bereits jetzt Härtefälle 
aus der Praxis denkbar und bekannt? Danke! 

Christopher Hilgert (Rechtsanwalt): Vielen Dank 
für die Frage! Ich versuche mich kurz zu fassen. 
Die fristlose Entlassung nach § 55 ist kein richti-
ges Äquivalent zu einer truppendienstgerichtli-
chen Entfernung. Es ist so, dass aus meiner Sicht 
dieses Vehikel in der Vergangenheit oftmals be-
nutzt wurde, um unliebsames Personal schnell 
und lautlos aus dem Dienstverhältnis zu entfer-
nen. Die Frage, die dahintersteckt, ist doch, gebe 
ich dem Soldaten bis zu vier Jahre diese Unsicher-
heit und danach nicht mehr, oder erweitere ich 
diese Unsicherheit auf acht Jahre. Denn ich habe 
ja in meiner Eingangsstellungnahme auch deut-
lich ausgeführt, es ist ja nicht nur das Entlas-
sungsverfahren, was den Soldaten belastet. Es 
sind ja auch die ganzen Rahmenbedingungen.  

Wenn ich jetzt hingehe und entsorge einen Solda-
ten über § 55 Absatz 5, was braucht man dazu? 
Ich als Verteidiger stelle mir doch in jedem Straf-
verfahren und jedem Disziplinarverfahren die 
Frage: Wie ist die Beweislage? Was kann ich dem 
Soldaten gerichtsfest vorwerfen? Und in diesem 
Verfahren durch die WDO in Strafgerichten be-
gleite ich den Soldaten, kann Zeugenaussagen be-
werten, und und und. Im Entlassungsverfahren, 
man kann es auf die Spitze treiben, gibt es Aus-
wüchse, dass der MAD zu gewissen Sachverhal-
ten Feststellungen trifft, die Personalführung da-
von in Kenntnis setzt, der Soldat schweigt dazu  
oder sagt in einem Sechs-Augen-Gespräch etwas 
dazu, und das wird ihm dann später im Bescheid 
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aufs Brot geschmiert, ohne das weitere Erkennt-
nisse überhaupt vorhanden sind, und es wird erst 
mal diese Entlassungsverfügung verfügt. Damit 
steht er im Regen ohne Geld, ohne Alimentation 
und ohne alle weiteren Dinge. Er muss in diesem 
Verwaltungsverfahren Gerichtskosten vorstrecken 
und seinen Anwalt bezahlen. Das darf man nicht 
vergessen. All das hat der Soldat, der noch in der 
Truppe bleibt, aber auf Bezügekürzung gesetzt ist, 
nicht. Dieses Problem hat er nicht. Er ist alimen-
tiert und er ist noch Bestandteil der Truppe, bis 
rechtskräftig und beweisfest über seinen Verbleib 
entschieden worden ist.  

Die nächste Frage ist: Kann das missbraucht wer-
den und kann über den besonders schweren Fall 
tatsächlich, wie sagt man, dem unlauteren Um-
gang vorgebeugt werden? Ich habe da meine Zwei-
fel, weil ich ja weiß, dass ganz viele Fälle daran 
scheitern, dass den Soldaten in Wirklichkeit fi-
nanziell die Luft ausgeht und die Lebenswirklich-
keit den gesamten Prozess überholt. Das bedeutet, 
wenn ich erst einmal zwei Jahre weg bin – war 
beim Arbeitsamt, war drei Monate gesperrt, fahre 
jetzt von mir aus LKW oder arbeite in der Fabrik, 
habe ich jede Bindung verloren. Und wenn ich 
denn vielleicht noch das bisschen Geld, was ich 
habe, in einen Prozess investieren kann: Wie sieht 
es dann aus, wenn in den ersten Instanzen sogar 
negative Entscheidungen ergehen? Woher sollen 
die Mittel kommen und der Wille, noch weiter zu 
gehen? Die Gefahr besteht darin, dass Fakten ge-
schaffen werden und man konkret darauf setzt, 
dass genau die betroffenen Soldaten unterwegs 
quasi liegengelassen werden können, ohne dass es 
später eine Korrektur eines Verwaltungsgerichts 
überhaupt geben kann, dass dann vielleicht ent-
sprechende – ich sage mal – Fallgruppen aufzie-
hen, an denen man sich dann später auch tatsäch-
lich orientieren kann.  

Die nächste Frage war: Sind Härtefälle in der Pra-
xis denkbar? Ja, die sind denkbar. Herr Sieh hat 
das eben ausgeführt, vergleicht man den SaZ in 
dieser Stehzeit mit einem Soldaten, der ein ge-
richtliches Disziplinarverfahren absolviert. Es gibt 
Fälle, da häufen sich so kleine Nickeligkeiten. Der 
Soldat bezahlt eine Geldbuße, er bezahlt die 
zweite; ist mit 2 000 Euro „im Pott“. Dann be-

kommt er wegen Wiederholungsgefahr die Entlas-
sungsverfügung. Er ist raus, hat alles bezahlt und 
bekommt hinterher nichts. Der andere Soldat, der 
im Gerichtsverfahren sitzt und diese Geldbußen 
bezahlt hat, bekommt, wenn er später wegen einer 
gerichtlichen Maßnahme verurteilt wird, diese 
Disziplinarmaßnahmen aufgehoben, das heißt, 
dieses Geld quasi gutgeschrieben und sogar wie-
der ausgezahlt.  

Ein weiterer Härtegrund ist ein Fall, den ich selbst 
schon erlebt habe. Ich habe mit sehr fragwürdigen 
Zeugenaussagen eine Entlassungsverfügung initi-
iert und parallel läuft ein Strafverfahren. Jetzt 
wird der Soldat in diesem Strafverfahren, in dem 
Zeugen angeschaut und gehört werden, tatsäch-
lich rechtskräftig freigesprochen. Im normalen 
Disziplinarverfahren gilt die Bindung des Strafur-
teils für das Gerichtsverfahren, das heißt, er 
könnte wegen dieses konkreten Vorwurfs, der Ge-
genstand in einem Strafverfahren war, nicht er-
neut disziplinarrechtlich verfolgt werden. Im kon-
kreten Fall, den ich gerade beschrieben habe, war 
es aber so, dass das Bundesamt für Personalma-
nagement stur war und an dieser Entscheidung 
festhielt. Wir haben das Klageverfahren ange-
strengt und die Richter haben die Beweise frei, 
komplett anders, neu nach Ablauf von langer Zeit 
gewürdigt und haben an dieser Entlassungsverfü-
gung dann festgehalten. Dem Mandanten ging fi-
nanziell die Luft aus, er war längst auch schon in 
einem anderen Beruf und das heißt, dieser Fall 
wurde dann zugunsten des Bundesamtes für Per-
sonalmanagement entschieden, ohne dass der Sol-
dat etwas dagegen tun konnte, obwohl er straf-
rechtlich freigesprochen war – und das Ganze 
rechtskräftig. Das ist aus meiner Sicht ein Härte-
fall.  

Abg. Dr. Eberhard Brecht (SPD): Ganz herzlichen 
Dank, Herr Vorsitzender! Meine Damen und Her-
ren! Auch noch einmal Dank an das Ausschuss-
sekretariat, das mir sehr geholfen hat! Es ist jetzt 
sehr viel schon in der ersten Runde beantwortet 
worden.  

Ich wollte gerne noch mal zum Thema Prävention 
zurückkommen. Die Änderung soldatenrechtli-
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cher Vorschriften ist ja offensichtlich darauf aus-
gerichtet, um rechtsradikale Vorfälle in der Bun-
deswehr zu minimieren, beziehungsweise zu ahn-
den. Deswegen die erste Frage an GenMaj Bode-
mann zum Thema politische Bildung. Sie haben 
ausgeführt, dass Sie ein umfangreiches Bildungs-
programm in der Bundeswehr im Rahmen der In-
neren Führung haben. Was ich von der Truppe 
höre ist, dass sehr viel auf dem Papier steht, aber 
wenig ankommt.  

Und zum Zweiten interessiert mich noch mal Ihre 
Einschätzung. Sie nehmen ja Soldaten auf Zeit 
nur dann in die Bundeswehr auf, wenn sie im 
Prinzip einer Eingangsprüfung gerecht geworden 
sind. Das heißt, Sie haben junge Menschen, die 
sozusagen noch im politischen Bildungswerde-
gang sind. Welche methodischen Möglichkeiten 
haben Sie denn bei der politischen Bildung, außer 
einem Frontalunterricht?   

GenMaj André Bodemann (Kommandeur Zent-
rum Innere Führung der Bundeswehr): Ja, vielen 
Dank! Zunächst einmal allgemein zum Thema po-
litische Bildung. Ich möchte noch einmal darauf 
hinweisen, dass für die Durchführung der politi-
schen Bildung in der Truppe selbst die truppen-
dienstlichen Vorgesetzten verantwortlich sind 
und nicht das Zentrum Innere Führung. Das heißt, 
es liegt letztendlich in der Verantwortung der In-
spekteure, der Chefs der militärischen OrgBerei-
che und der OrgBereiche, die Durchführung der 
politischen Bildung sicherzustellen und auch zu 
überwachen.   

Was wir machen ist, dass wir die Multiplikatoren 
– hier insbesondere die Kompaniechefs vergleich-
bar, Bataillonskommandeure vergleichbar – sensi-
bilisieren, genau eben das zu tun und wir geben 
ihnen Hilfen an die Hand, wie sie die politische 
Bildung gestalten. Das sind umfangreiche Pro-
dukte, die wir haben, etwa Bücher, die zum Bei-
spiel nach Postleitzahlen geordnet sind, welche 
Orte und Einrichtungen es zur politischen Bil-
dung gibt, um diese dann zielgerichtet durchzu-
führen. Wir haben aber auch konkrete Seminare. 
Die heißen: „Politische Bildung gestalten“, wo wir 
eben auch insbesondere auf die Methodik einge-
hen, wie man das machen kann. Und das sind die 

Hilfsmittel, die wir der Truppe anbieten, die wir 
in Lehrgängen anbieten, die aber auch auf unse-
rem Portal „Innere Führung“ abrufbar sind. Und 
darauf weisen wir insbesondere auch bei den 
Pflichtlehrgängen hin und hoffen so, dass wir 
über diese Multiplikatoren dann die Truppe stär-
ker erreichen.  

Zur Eingangsprüfung. Die Menschen, die zu uns 
kommen, die Art und Weise der Eingangsprüfung 
– das wissen Sie alle, die wird so umfangreich ge-
macht, wie es eben möglich ist. Aber Menschen 
kommen doch auch mal durch, die so nicht er-
kannt worden sind oder die sich vielleicht auch 
im Zuge bis zu ihrer Einstellung verändern oder 
sich verstellt haben. Und dabei kommt es darauf 
an, dass die truppendienstlichen Vorgesetzten 
diese Einstellungen, diese Veränderungen frühest-
möglich erkennen. Dazu dient auch, wie ich vor-
hin bereits ausgeführt habe, nicht nur das persön-
liche Gespräch mit Soldatinnen und Soldaten – 
das, was wir Pausengespräch nennen, sondern 
eben auch die politische Bildung, um mit den Sol-
datinnen und Soldaten zu diskutieren und darauf 
hinzuweisen, dass manche Dinge, die sie eigent-
lich schon vorher falsch gemacht haben, indem 
sie sich irgendwelche Bildchen hin und herge-
schickt haben oder irgendwelche vermeintlichen 
Witze, dass die bei uns eben nicht richtig sind 
und dazu führen, dass es dienstrechtliche Konse-
quenzen hat. Und das ist auch wichtig, dass man 
darauf hinweist, dass für uns noch einmal beson-
dere Spielregeln gelten, die vorher eigentlich 
schon gegolten haben, aber bei uns zu entspre-
chenden Konsequenzen führen. Danke! 

Abg. Dr. Eberhard Brecht (SPD): Ich würde jetzt 
gerne eine weitere Frage an Herrn Metzger rich-
ten. Es sind ja bei verschiedenen Stellungnahmen 
jetzt der Vorwurf erhoben worden, es handelt sich 
bei der Änderung der soldatenrechtlichen Vor-
schriften um eine Gesetzesänderung, die eine 
ganze Reihe von Kollateralschäden mit sich bringt 
und gleichzeitig eigentlich nur einen Placebo-Ef-
fekt bewirkt. Deswegen, Herr Metzger, noch ein-
mal an Sie die Frage: Wenn auch vom Bundes-
wehrVerband aufgelistet wird, dass die Zahl der 
Verfehlungen von Soldaten auf Zeit in den ersten 
vier Jahren schon sehr gering ist und bei den Fäl-
len ab dem fünftem Jahr noch geringer, haben Sie 
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denn Zahlen, die belegen, dass eine Erweiterung 
auf diesen Zeitraum fünf bis acht Jahre unbedingt 
erforderlich ist?  

RD Philipp-Sebastian Metzger (Hochschule des 
Bundes für öffentliche Verwaltung, Fachbereich 
Bundeswehrverwaltung): Vielen Dank für die 
Frage. Nein, ich habe keine Zahlen, die belegen  
oder zum Ausdruck bringen, wie viele Personen 
dann letztlich entlassen werden. Aber, das ist mir 
wichtig in diesen Zusammenhang, dass ich da 
nicht falsch verstanden werde: Ich verstehe den 
§ 55 Absatz 5 nicht so, dass es dem Dienstherrn 
darum geht, möglichst viele Leute zu entlassen, 
sondern es ist eine Gefahrenabwehrmaßnahme. 
Und das ist eine Maßnahme, um den Dienstherrn 
– oder besser gesagt die Streitkräfte als Teil der 
vollziehenden Gewalt – vor erheblichen Dienst-
pflichtverletzungen zu schützen und damit letzt-
lich die Funktionsfähigkeit der Streitkräfte auf-
rechtzuerhalten. Als Gefahrenabwehrmaßnahme 
halte ich es für sinnvoll, hier diesen Zeitraum für 
besonders schwere Fälle auszuweiten, die – mö-
gen sie noch marginal sein oder mögen sie über-
haupt marginal hoffentlich bleiben – doch das 
Handlungsinstrumentarium bieten, hier dann ver-
zugslos darauf zu reagieren. Da möchte ich mich 
der Frage von Herrn Abgeordneten Dr. Felgentreu 
auch gar nicht verschließen, ob man nicht dann 
vielleicht sogar dahin geht, das in Zukunft dahin 
zu entwickeln, eine solche Maßnahme auf alle 
Statusgruppen und die gesamte Dienstzeit über 
für diese besonders schweren Fälle einzurichten. 
Danke!  

Abg. Dr. Eberhard Brecht (SPD): Ich hätte gern 
noch eine Nachfrage. Wenn ich den Begriff der 
Gefahrenabwehrmaßnahme mal verkürze auf den 
Begriff des Abschreckungseffektes, dann wird es 
ja vermutlich nur relativ kurzzeitig wirken, denn 
solange dieses Gesetzgebungsverfahren im 
Schwange ist, solange wird dieser Effekt noch an-
halten. Normalerweise ändert man doch eigent-
lich das Recht erst, wenn die Rechtswirklichkeit 
sich verändert hat. Diesen Beweis würde ich gern 
von Ihnen noch einmal hören.  

RD Philipp-Sebastian Metzger (Hochschule des 
Bundes für öffentliche Verwaltung, Fachbereich 

Bundeswehrverwaltung): Da muss ich jetzt inso-
fern erst noch einmal zu meinem Verständnis 
nachhaken: Wenn Sie sagen, ein Gesetz ändert 
man erst, wenn sich die Rechtswirklichkeit geän-
dert hat, dann müsste ich da zwar sicherlich erst 
in eine wissenschaftliche Forschung gehen, aber 
ich bestreite das an dieser Stelle schon mit Nicht-
wissen. Denn sehr häufig ist es ja gerade so, dass 
erst die Gesetzesänderung dann zu einer Lageän-
derung führt. Und hier wäre es ja nicht so, dass 
Sie als Gesetzgeber und Teil des Gesetzgebungs-
prozesses hier die Realität dahingehend ändern, 
dass plötzlich keine Soldaten mehr da sind oder 
plötzlich ganz viele Soldaten da sind, die man 
jetzt als besonders schweren Fall innerhalb einer 
gewissen Zeit fristlos entlassen müsste. Vielmehr 
dient hier letztlich die Erweiterung des Hand-
lungsspielraums – ein weiteres Werkzeug im 
Werkzeugkasten – dazu, die Funktionsfähigkeit 
der Streitkräfte aufrechtzuerhalten.  

Abg. Dr. Eberhard Brecht (SPD): Ich würde noch 
einmal gerne eine Nachfrage stellen. Es ist ja vor-
hin schon bei verschiedenen Fragestellern das 
Problem aufgeworfen worden, dass wir eine Gut-
achterkommission haben, die die ganze WDO 
durchforsten soll und die dann im Herbst ein Gut-
achten vorlegen wird. Die Frage ist jetzt noch mal 
in Richtung Placebo: Wir haben natürlich einen 
medialen Druck, es muss jetzt etwas passieren 
und den Druck machen wir ja auch als Bundestag 
auf. Aber wieso können wir jetzt nicht den Be-
richt der Kommission abwarten, wenn es derzeitig 
keine konkreten Fälle gibt? 

RD Philipp-Sebastian Metzger (Hochschule des 
Bundes für öffentliche Verwaltung, Fachbereich 
Bundeswehrverwaltung): Dass es keine konkreten 
Fälle gibt, bestreite ich ebenfalls mit Nichtwissen. 
Ich hatte eben schon einen Fall genannt, wo noch 
innerhalb der ersten vier Dienstjahre es ein Le-
benssachverhalt war, der unter diese besonders 
schweren Fälle fallen würde. Zu der Frage: Wa-
rum wartet man jetzt nicht die Gutachterkommis-
sion ab? Da kennen Sie dann auch die Diskontinu-
ität des Gesetzgebungsverfahrens. Der nächste 
Bundestag ist nicht daran gebunden, was der Vor-
hergehende im Gesetzgebungsverfahren da initi-
iert hat.  
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Abg. Dr. Eberhard Brecht (SPD): Habe ich noch 
Fragezeit? Ja? Dann würde ich mich gern noch 
mal an Herrn Hilgert wenden, ob er denn aus sei-
ner Praxis - ohne Nennung von Namen - Fälle hat, 
die über den § 55 jetzt tatsächlich in der neuen 
Form des Gesetzes besser geahndet werden kön-
nen als in der alten Form.  

Christopher Hilgert (Rechtsanwalt): Danke für die 
Frage! Wenn ich die Frage richtig verstehe, impli-
ziert sie ja, dass ich das neue Verfahren für besser 
erachte als das alte. Das ist ja aus meiner Sicht 
nicht der Fall. Es ist so, dass ich in Vorbereitung 
meiner Stellungnahme sehr genau die Akten über-
prüft habe, ob es eben entsprechende Kandidaten 
gibt. Das Ganze wurde auch von außen abgeprüft, 
weil sich ja andere an mich gewendet haben, die 
gesagt haben: Hier, mein Verfahren liegt ja bereits 
seit geraumer Zeit da und dort. Ich habe im Fach-
magazin im Internet XYZ gelesen, wie sieht es 
denn aus, trifft mich das Ganze? Was habe ich zu 
befürchten? Bin ich denn von heute auf morgen 
tatsächlich entrechtet und stehe quasi mit Null 
da? Ich habe von diesen Fällen, die das in beson-
ders schweren Fällen zu erwarten hätten, keinen 
einzigen Fall. 

Abg. Dr. Eberhard Brecht (SPD): Wenn ich noch 
eine Frage habe, Herr Vorsitzender, dann geht die 
an Herrn Metzger zum § 92 WDO. Ich nehme mal 
an, dass die Information über die Beobachtung ja 
auch ein Stück Rechtssicherheit für den Soldaten 
herstellen soll. Aber andererseits ist natürlich die 
Formulierung „sofern dies die Ermittlungszwecke 
nicht gefährdet“ relativ weich. Kann man dann 
nicht auch diesen § 92 weglassen oder glauben 
Sie, dass dadurch mehr Rechtssicherheit für die 
Soldatinnen und Soldaten hergestellt wird? 

RD Philipp-Sebastian Metzger (Hochschule des 
Bundes für öffentliche Verwaltung, Fachbereich 
Bundeswehrverwaltung): Vielen Dank für diese 
Frage! Ich glaube, dass es wichtig ist, dass jetzt 
diese Ergänzung in den § 92 in dieser Form da 
hineinkommt. Bisher ist die Regelung die, dass in 
dem § 92 in der jetzigen Form auf die entspre-
chende Anwendung des § 97 verwiesen wird. Der 
§ 97 hat allerdings vom Wortlaut her die Voraus-

setzung, dass dem Soldaten, sobald es ohne Ge-
fährdung des Ermittlungszweckes möglich ist, die 
Möglichkeit zur Äußerung zu geben ist. Diese For-
mulierung im Gesetz zieht nach sich, dass das au-
tomatisch eine Vernehmungssituation ist. Das 
heißt also, im gerichtlichen Disziplinarverfahren, 
auch bei den Vorermittlungen, wird dem Soldaten 
dann, wenn die Wehrdisziplinaranwaltschaft den 
Ermittlungszweck entsprechend nicht gefährdet 
sieht, direkt im Zusammenhang mit einer Verneh-
mung eröffnet, was denn jetzt hier Tatvorwurf 
und Gegenstand der Ermittlung ist. Die Änderung 
im § 92 würde dazu führen, dass auch losgelöst 
von einer solchen Vernehmung schon frühzeitig 
der Soldat darüber zu informieren ist, dass gegen 
ihn jetzt hier die Ermittlungen laufen. Und dann 
wird irgendwann später oder kann irgendwann 
später eine Vernehmung dazu als Gelegenheit zur 
Äußerung stattfinden. Ich halte das aus rechtstaat-
lichen Gründen für wichtig und richtig, nämlich 
dahingehend den Soldaten, sobald es eben aus er-
mittlungstaktischen Gründen geht, darüber ein-
fach nur in Kenntnis zu setzen, dass jetzt gegen 
ihn ermittelt wird und dann kann er sich zu gege-
bener Zeit äußern. Und insofern, wie gesagt, halte 
ich diese Änderung für richtig und wichtig. 

Abg. Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann 
(FDP): Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender und 
herzliche Grüße in diese Runde! Ich komme di-
rekt zur Sache, weil wir nicht so viel Zeit haben. 
Meine Fragen gehen an Herrn Sieh, noch mal spe-
ziell auch an den BundeswehrVerband: Wir haben 
jetzt sehr viel über Soldaten, über Vorgesetzte ge-
sprochen, aber mich interessiert auch die Sicht-
weise der Betroffenen. Wie wird der Gesetzent-
wurf von Vorgesetzten, Zeitsoldaten, Berufssolda-
ten eingeschätzt? Vielleicht können Sie das kurz 
einordnen.  

Eine weitere Frage: Wie sieht es im Verhältnis 
zwischen Soldaten auf Zeit und Berufssoldaten 
aus? Es geht da um die Frage der Zusammenar-
beit, inwieweit ergibt sich möglicherweise durch 
diesen § 55 ein größeres Misstrauen, wenn man 
diesen verändert? Gibt es Schwierigkeiten dann 
im Zusammenspiel zwischen Berufs- und Zeitsol-
daten? Ist das für den Truppenzusammenhalt för-
derlich?  
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Ich schließe direkt noch eine dritte Frage an: Sie 
halten – das war deutlich zu hören – die vorge-
schlagenen Maßnahmen für nicht zielführend, da 
teilen Sie unsere Einschätzung. Dennoch gibt es 
natürlich immer wieder Fälle von Extremismus 
und Missbrauch. Das ist tragischer Weise so und 
dem muss ja auch ein Riegel vorgeschoben wer-
den. Können Sie uns mal ein paar Maßnahmen 
nennen, die in Ihren Augen, in Verbandsaugen, 
dazu geeignet sind, und was brauchen Sie, um 
diese umzusetzen? Geld, Umstrukturierung, Per-
sonal, was auch immer? Vielen Dank! 

Christian Sieh (Justitiar Deutscher Bundeswehr-
Verband e.V.): Herzlichen Dank für die Fragen! 
Zunächst zur Sichtweise von Vorgesetzten: Es ist 
in den vergangenen Monaten immer wieder kol-
portiert worden, dass diese Änderung auch von 
einer Vielzahl von Vorgesetzten, insbesondere 
Disziplinarvorgesetzten, begrüßt wird. Ich mache 
die Erfahrung selber, allerdings ist die Ursache 
dieser Begrüßung in aller Regel ein Missverständ-
nis. Vorgesetzte haben ganz überwiegend andere 
Probleme mit Soldatinnen und Soldaten auf Zeit 
in jungen Jahren, die sie als Störer empfinden. 
Diese Störungen ergeben sich daraus, dass sich 
manche Soldatinnen und Soldaten einfach nicht 
in den Verbund der Einheit oder der Dienststelle 
einfügen, dass es Schwierigkeiten gibt mit der 
Disziplin und der Leistungsbereitschaft, aller-
dings unterhalb der Schwelle eines Dienstverge-
hens, dass einige als – ich sage mal, bei der Bun-
deswehr würde man von Abseilern oder noch 
schlimmeren sprechen – dass sich einige gerne 
drücken, einfach nicht leistungsbereit sind, nicht 
das Engagement zeigen, das erwartet wird; oder 
das auch einzelne Soldatinnen und Soldaten sel-
ber erkennen, dass sie sich im Grunde geirrt ha-
ben, dass nach der Fachausbildung festgestellt 
wird, ich will eigentlich gar nicht mehr bei dem 
Laden sein; also Menschen, die einfach nicht ins 
System passen. Da kommt der Wunsch der Vorge-
setzten her, eine Lösungsmöglichkeit zu schaffen, 
insbesondere wenn allseitiges Einvernehmen be-
steht.  

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es eine solche 
Lösung nur theoretisch, weil sie von der Zustim-
mung der zentralen Personalführung abhängt und 

diese Zustimmung wird in aller Regel nicht er-
teilt. Nicht einmal dann, wenn ein Soldat, eine 
Soldatin den Antrag auf Dienstzeitverkürzung 
stellt, der Vorgesetzte und auch der nächsthöhere 
Vorgesetzte das mit besonderem Nachdruck befür-
worten, führt das in der Regel nicht dazu, dass 
das Bundesamt für das Personalmanagement der 
Bundeswehr der Dienstzeitverkürzung zustimmt, 
weil die Bundeswehr Personal benötigt und Men-
schen, die sich verpflichtet haben für eine be-
stimmte Zeit, auch dabei bleiben sollen. Das war 
jetzt ein weiter Bogen. Das ist der Hintergrund.  

Viele Vorgesetzte haben in Ansehung dieses Ge-
setzes missverstanden, dass hier eine Möglichkeit 
zu solch einer Lösung geschaffen werden soll. Das 
ist ja gerade nicht der Fall, weil die Vorausset-
zung für diese Lösungsmöglichkeit, die das Gesetz 
geben soll, ja davon abhängt, dass jemand eine 
schwere beziehungsweise sogar eine besonders 
schwere Pflichtverletzung begeht und erst dann 
die Lösung eintreten kann. Das ist nicht das, was 
die Vorgesetzten wollen. Das ist auch nicht das, 
was denen hilft. Die suchen ein Instrument für 
eine einvernehmliche Lösung eines Irrtums, also 
eine Verkürzung der Dienstzeit ohne den Men-
schen nachhaltig existenziell zu schaden.  

Insofern – das muss man wissen – ist eine zu-
nächst positive Einschätzung von Vorgesetzten 
mit Vorsicht zu genießen. Die muss man in der 
Regel erst ins Bild setzen, was hier im Detail ei-
gentlich beabsichtigt ist.  

Die zweite Frage: Belastet das unter Umständen 
den Zusammenhalt der Truppe mit Blick auf die 
Ungleichbehandlung zwischen SaZ [Soldat auf 
Zeit] und BS [Berufssoldat]? Mein Eindruck ist, 
dass das eher nicht der Fall sein wird. Klar ist, 
dass Berufssoldatinnen und Berufssoldaten natür-
lich eine Reihe von Vorzügen genießen. Das 
Dienstverhältnis eines Berufssoldaten ist bei abso-
lut vergleichbaren Pflichten mit erheblich erwei-
terten Rechten ausgestattet, insbesondere im Hin-
blick auf die Versorgung und das ist auch das, 
was das Dienstverhältnis so attraktiv macht. Des-
wegen sind auch die Übernahmemöglichkeiten in 
das Dienstverhältnis eines Berufssoldaten regel-
mäßig vielfach überzeichnet. Ganz viele SaZ 
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möchten gerne Berufssoldat werden, können es 
aber nicht mangels Bedarf. Und jetzt ist es natür-
lich so, diese Maßnahme wäre ein weiterer Bau-
stein, der das Dienstverhältnis eines SaZ noch un-
attraktiver macht – oder sagen wir es anders – die 
Ungleichbehandlung wird hierdurch noch ver-
stärkt an einer Stelle, die bisher nicht berührt  
oder jedenfalls nicht im Kern berührt war ab dem 
fünften Dienstjahr. Ich glaube nicht, dass das ei-
nen Spalt in die Statusgruppen treiben wird, aber 
klar ist eins, toll ist das nicht und die SaZ werden 
einfach nur spüren, dass sie auch an der Stelle 
jetzt noch mal schlechter stehen.  

Die letzte Frage - ich freue mich, dass das deutlich 
geworden ist: Ich halte gar nichts von dieser Ver-
schärfung. Aber natürlich gibt es Fälle, und was 
könnte man jetzt tun? Erstens, damit da kein 
Missverständnis entsteht, weil in einigen der vor-
herigen Fragen klang es so ein bisschen an, selbst-
verständlich gibt es über die gesamte Dienstzeit 
die Möglichkeit, einen Soldaten, eine Soldatin aus 
dem Dienstverhältnis zu entfernen, gerade auch in 
den schweren Fällen. Das geht über das truppen-
dienstgerichtliche Verfahren und ja, die dauern zu 
lange. Aber es sind fünf Fälle im Jahr. Es ist ja 
wohl ein leichtes, die Truppendienstgerichte und 
die Wehrdisziplinaranwaltschaften so zu sensibi-
lisieren und mit Personal auszustatten, dass diese 
Handvoll Fälle in absehbarer Zeit ins Ziel geführt 
werden können. Wenn es dann gelingt, aus der 
Sicht des Dienstherrn, die Entfernung zu realisie-
ren, dann ist ja auch alles gut. Aber klar, das soll 
keine drei Jahre dauern, sondern muss schneller 
passieren. Das ist aber eine Frage von Personal-
ausstattung und Priorisierung, nicht einer Frage 
des mangelnden Instrumentariums.  

Dazu kommt - und das ist dann der letzte Punkt: 
Auch für eine sehr schnelle, unverzügliche – Herr 
Metzger hat das angesprochen – eine unverzügli-
che Reaktion bieten die WDO und das Soldatenge-
setz ausreichend Möglichkeiten. Stand heute kann 
nach § 22 Soldatengesetz jeder Soldatin, jedem 
Soldat von einem Tag auf den anderen die Aus-
übung des Dienstes verboten werden. Wenn das 
gerichtliche Disziplinarverfahren eingeleitet ist, 
auch das kann sehr schnell gehen. Es kann eine 
vorläufige Dienstenthebung in Verbindung mit ei-
ner Kürzung der Dienstbezüge ausgesprochen 

werden. Ich kriege einen Menschen, bei dem ein 
sehr konkreter und stark verdichteter Verdacht be-
steht, von einem Tag auf den anderen bei abge-
senkten Bezügen aus der Uniform und nach 
Hause. Es gibt keinen Grund, noch weiter zu ge-
hen. Danke! 

Abg. Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann 
(FDP): Vielen Dank! Ich kann die Uhr nicht sehen, 
Herr Vorsitzender. Dann stelle ich die Frage, 
wenn die in der nächsten Runde Herr Sieh beant-
worten könnte. Es wurde schon mehrfach ausge-
führt Herr Sieh, dass momentan ein Expertengre-
mium an einer grundsätzlichen Novellierung der 
Wehrdisziplinarordnung arbeitet, eben mit dem 
Ziel, sie einfacher und effizienter zu machen. Die 
Ergebnisse sollen im Sommer beziehungsweise im 
Herbst vorliegen. Meine Frage an Sie: Glauben 
Sie, dass es diese Arbeit mit dem vorliegenden 
Gesetzentwurf gut ergänzt oder ist es eher kontra-
produktiv, wenn die Ergebnisse dort nicht abge-
wartet werden? Können Sie schon skizzieren, in 
welche Richtung die Ergebnisse gehen könnten? 

Vors. Wolfgang Hellmich (SPD): Das nehmen wir 
mit in die nächste Runde, weil jetzt Herr Höhn 
das Wort hat.  

Abg. Matthias Höhn (DIE LINKE.): Danke schön 
Herr Vorsitzender! Ich würde gerne noch eine 
Frage an Herrn Kammradt stellen. Herr  
Kammradt, Sie haben sowohl in Ihrer schriftli-
chen Stellungnahme als auch vorhin noch mal 
mündlich, wenn ich mich richtig erinnere, darauf 
hingewiesen, dass Sie das Problem sehen, das vor 
allen Dingen junge Disziplinarvorgesetzte unzu-
reichend vorbereitet sind, so will ich das mal nen-
nen, auf das, was da auf sie zukommt im Sinne 
des Disziplinarrechtes. Ich würde sie bitten, dazu 
noch mal zwei, drei Sätze zu sagen, wo genau das 
Problem besteht, mit welchem Knowhow oder 
fehlendem Knowhow kommen diese jungen Dis-
ziplinarvorgesetzten auf ihre Posten? Was ist da 
das konkrete Problem? 

Nils Krammradt (ver.di): Vielen Dank! Ich möchte 
nur einen Hinweis geben: Eine schriftliche Stel-
lungnahme liegt dem Ausschuss nicht vor. Wir 
hatten Ihnen mal eine Position zugeschickt an 
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dieser Stelle, nicht das da jetzt Irritation entsteht. 
Um auf Ihre Frage einzugehen: Ja, diesen Aspekt 
hatten wir diskutiert, unter der Frage Entlastung. 
Ein entscheidender Punkt ist eigentlich, dass 
diese Ausbildung und Schulung, die es ja durch-
aus gibt, vor dem Dienstantritt erfolgen muss und 
eigentlich Voraussetzung sein muss, damit ein 
entsprechender Dienstposten überhaupt mit je-
mandem besetzt werden kann, der die Aufgaben 
dann entsprechend wahrnehmen kann.  

Das zweite Problem, das wir vor allem gesehen 
haben, ist, dass die Aufgabe des Disziplinarvorge-
setzten natürlich auch Zeit bindet, wenn man 
auch den Auftrag der Wehrdisziplinarordnung er-
füllen will und eben im Grunde genommen ja auf 
Verhaltensänderungen hinaus will oder eben 
Maßnahmen einleiten muss, dass wir das dann für 
eine zeitliche Belastung halten, die bei der Dienst-
postenbewertung im Grunde genommen auch mit-
abgebildet werden müsste, um diese Aufgaben 
wirksam erfüllen zu können. 

Abg. Dr. Tobias Lindner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Ich werde 
gern mal an der ersten Runde anknüpfen und 
Herrn Sieh fragen: Wann ist aus Ihrer Sicht ein 
Dienstvergehen ein schweres Dienstvergehen? 
Also wo gehen Sie davon aus, dass tatsächlich in 
der Praxis – nehmen wir mal hypothetisch an, der 
§ 55 Absatz 5 in der vorgeschlagenen Form würde 
Realität werden – wo nehmen Sie an, dass in der 
Praxis dann die Grenze zwischen Dienstvergehen 
und schwerem Dienstvergehen gezogen wird? 

Christian Sieh (Justitiar Deutscher Bundeswehr-
Verband e.V.): Vielen Dank für die Frage! Die 
Schwierigkeit, die ich damit habe, ist schon in der 
Antwort von Herrn Metzger deutlich geworden. 
Wir wissen es nicht. Niemand weiß es und weil 
das ein unbestimmter Rechtsbegriff ist, der sich 
am Ende, wenn Sie so möchten, durch trial and 
error ergeben wird. Es wird Entlassungen, fristlose 
Entlassungen in besonders schweren Fällen ge-
ben, die einer gerichtlichen Überprüfung zuge-
führt werden und die Verwaltungsgerichte wer-
den über die Jahre in diversen Entscheidungen 
Fallgruppen herausbilden. Und irgendwann am 
Ende wird eine höchstrichterliche Entscheidung 

des Bundesverwaltungsgerichts stehen, die dann 
ein konkretes Verständnis für den Gesamtrahmen 
gibt.  

Herr Metzger hat ausgeführt, das heute als Dienst-
vergehen gilt, was prinzipiell geeignet ist, eine 
fristlose Entlassung zu rechtfertigen. Das sind 
diese Kernbereichsverletzungen, Wiederholungs-
gefahr, Nachahmungsgefahr, ich will das nicht 
wiederholen. Wann in jedem dieser Fälle jetzt 
nun die Schwelle zum besonders schweren Fall 
erreicht ist, das steht in den Sternen.  

Was ich versucht habe, deutlich zu machen: Ich 
kann es nicht sagen, niemand kann es sagen. Was 
ich aber sagen kann: Über 90 Prozent der Fälle, 
die heute in den Anwendungsbereich von § 55 
Absatz 5 fallen, haben nichts mit Extremismus zu 
tun. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese 
90 Prozent – ich habe es dargestellt, da sind viele 
harmlose Dinge dabei – völlig unberührt von dem 
dann verschärften Rahmen für die Zeit zwischen 
dem fünften und dem achten Dienstjahr bleiben. 
Einige dieser Fallgruppen werden da rein rut-
schen, und ich glaube, ich habe vorher auch mal 
das Wort Kollateralschaden verwendet, weil ich 
davon ausgehe, dass das eigentlich nicht gemeint 
ist, aber es wird nach meiner Überzeugung passie-
ren.  

An den Ansatz des BMVg, der im Gesetzentwurf 
in der Begründung deutlich wird, nämlich zu sa-
gen, unter schweren Fällen meinen wir diejeni-
gen, die auch in einem gerichtlichen Disziplinar-
verfahren zur Entfernung führen würden, an den 
glaube ich nicht. Das hat zwei Gründe: Der eine 
ist, es gibt diese Fälle nicht in hinreichender Zahl. 
Der zweite, die Schuld – ich bleibe dabei, Herr 
Metzger, wir müssen uns danach noch mal unter-
halten – spielt im Rahmen von § 55 Absatz 5 al-
lenfalls eine winzig kleine Rolle im Rahmen der 
Prüfung der Ernstlichkeit. Ansonsten ist die 
Schuldfrage im Rahmen von § 55 Absatz 5 voll-
kommen unerheblich. Die Tatsache, dass das 
Wort „schuldhaft“ im Text steht – dieses Wort ist 
irgendwann in den Siebziger- oder Achtzigerjah-
ren da rein geraten: Die einhellige Literaturmei-
nung und die ständige Rechtsprechung sagt, das 
hat inhaltlich überhaupt nichts verändert. Ich 



  

 
Verteidigungsausschuss 

   

 

19. Wahlperiode Protokoll der 79. Sitzung 
vom 10. März 2021 

Seite 42 von 67 

 
 

danke Ihnen! 

Vors. Wolfgang Hellmich (SPD): Danke sehr! 
Dann gehen wir in die dritte Runde.  

Abg. Eckhard Gnodtke (CDU/CSU): Keine weite-
ren Fragen. Vielen Dank.  

Abg. Berengar Elsner von Gronow (AfD): Ja, vie-
len Dank noch mal! Wir hatten ja aus der letzten 
Runde noch etwas übrig. Da hätte ich gerne noch 
mal zum § 102 WDO gewusst, inwieweit der Dis-
ziplinargerichtsbescheid auch für Dienstgradher-
absetzungen eine Rolle spielt und welche tatsäch-
lichen Auswirkungen dann in der Praxis zu er-
warten sind. Und zum anderen noch mal eine 
Frage – es wurde schon einiges von Herrn Sieh 
und von Herrn Hilgert zum Thema Disziplinar-
buße ausgeführt. Ich habe gemeint herauszuhören, 
dass Sie meinen, dass der bestehende Rahmen 
dort ausreichend ist und nicht ausgeweitet wer-
den muss. Da wäre natürlich die Frage: Existieren 
zum einen Fälle im Bereich einfacher Disziplinar-
maßnahmen, die tatsächlich nach sechs Monaten 
nicht mehr eingefangen werden können? Und 
zum anderen: Würde eine Erweiterung des Rah-
mens zu einer Erhöhung verhängter Disziplinar-
bußen wegen desselben Fehlverhaltens führen? 
Und würde das dann auch verhindern, dass ein 
Fehlverhalten gerichtlich geahndet wird oder ge-
ahndet werden müsste? Die Frage gehen an Herrn 
Hilgert. Danke!  

Christopher Hilgert (Rechtsanwalt): Herzlichen 
Dank für die letzten Fragen! Ich kann mich relativ 
kurz zu diesem Thema verhalten.  

Ich glaube nicht, dass diese geplante Teilände-
rung zu § 102 eine wesentliche Entlastung bei den 
Gerichten bedeuten kann. Es gibt dort ein Span-
nungsverhältnis zwischen denen, die jetzt schon 
lange auf ein Verfahren warten und weiterkom-
men wollen, die vielleicht einen solchen Bescheid 
akzeptieren würden. Andererseits gibt es viele, 
viele Fälle von Kameraden, die bestrebt sein wer-
den, die drohende Dienstgradherabsetzung, die ja 
ein sehr deutliches Zeichen nach außen darstellt, 
zu vermeiden. Und die würden immer in die 

Hauptverhandlung gehen, um einfach die Chan-
cen vor Ort auszuloten und das Unabwendbare 
abzuwenden. Und da die gesetzliche Regelung ja 
davon ausgeht, dass sowohl der Bundeswehrdis-
ziplinaranwalt als auch der Wehrdisziplinaran-
walt sowie der betroffene Soldat - wenn er anwalt-
lich vertreten ist, spielt der Anwalt auch eine 
große Rolle - zustimmen müssen, gibt es so viele 
Zünglein an der Waage, die eben diese Idee, mit 
einem Bescheid alles herabzusenken, was auf der 
Zeitschiene lange dauert, einfach illusorisch wir-
ken lässt. Und man darf auch nicht vergessen: Es 
gibt eine Expertengruppe, die dem Vernehmen 
nach bestrebt sein wird, das gesamte System auf 
den Kopf zu stellen und vielleicht auch ein biss-
chen Richtung Strafverfahren, ein bisschen Rich-
tung Verwaltungsverfahren der Beamten anzuglei-
chen. Dann wird man andere Wege finden können 
und finden müssen, das Verfahren zu beschleuni-
gen, denn die Vorbereitung eines Disziplinarge-
richtsbescheides bedarf für den Wehrdisziplinar-
anwalt ja im Prinzip die gleiche Arbeit. Er muss 
eine Anschuldigungsschrift entwerfen, dafür 
muss er Zeit haben, Ressourcen, er muss die Da-
ten zusammen haben, er muss verschiedene 
Handlungsschritte absolvieren, um dann das 
Ganze dem Gericht zur abermaligen Prüfung vor-
zulegen. Dort werden dann entsprechende Fäden 
zusammengeführt, was die Zustimmungserforder-
nisse angeht, und dann wird entschieden: Kann es 
so gemacht werden, ja oder nein. Und frappieren-
der Weise ist es doch so: Wenn ich als Verteidiger 
den Vorschlag bekomme und kriege jetzt ein Blatt 
Papier, auf dem steht, wir schlagen Ihnen vor, 
dass Ihr Mandant fünf Dienstgrade verliert und 
ich dann zwei Wochen Zeit brauche, mich mit 
dem Mandaten zu beraten, und sage dann nein, es 
ist nicht akzeptabel, dann reihe ich mich wieder 
in die Kette derer ein, die später dran sind, weil 
mich in der Zwischenzeit auch andere Verfahren 
überholt haben, mal ganz davon abgesehen, wie 
die psychologische Wirkung beim Neinsagen auf 
den Richter und die Kammer ausstrahlen wird. 
Und ob ich dann wirklich später den Benefit 
habe, ein besseres Ergebnis zu bekommen, das 
kann ich an dieser Stelle stark bezweifeln.  

Die zweite Frage lautete, ob es Fälle gibt, die man 
über diese Ausdehnung der Verjährungsfrist quasi 
einfangen müsste. Ich kenne keine Fälle. Ich habe 
die Begründung des Gesetzentwurfes studiert. 
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Dort werden ja auch Dauerdelikte genannt, also 
Mobbingvorfälle oder das harte Eingreifen oder 
das harte Trainieren von Ausbildern. Das er-
scheint mir eher lebensfremd. Wenn es Mob-
bingattacken gibt, erwarte ich sofortige Meldun-
gen, ich erwarte Beschwerden, ich erwarte Einga-
ben an die Wehrbeauftragte, und und und. Inso-
weit wird ja die Meldekette schnell in Gang ge-
setzt und ich kann innerhalb von sechs Monaten, 
was ja ein sehr weiter Zeitrahmen ist, viele Fälle 
entsprechend abwickeln, sage ich jetzt mal. Im 
Übrigen wird es auch Fälle geben, die dann ent-
sprechend auch in gerichtliche Disziplinarverfah-
ren führen werden.  

Die Idee – zur dritten Frage, dass ich über eine Er-
höhung der Geldbuße ein gerichtliches Verfahren 
abwenden kann, das ist auch illusorisch. Wir ha-
ben ja zurzeit einen Status quo, der quasi höchst-
richterlich festgelegt ist. Das Dienstvergehen und 
die dahinter liegende Schwere ist ja im Prinzip 
erstmal der Ausgangspunkt, wie ich das Ganze be-
werte und einsortiere – wenn ich das jetzt mal sa-
lopp formulieren darf. Und wenn ich jetzt ein 
Dienstvergehen habe, einen Kameradendiebstahl, 
der sowieso immer mindestens eine Beförde-
rungssperre oder eine Dienstgradherabsetzung be-
deutet, kann ich ja nicht hingehen und kann sa-
gen: Jetzt mache ich daraus eine einfache Diszipli-
narmaßnahme, weil ich sie erhöhen kann. Das 
funktioniert nicht, weil es ja eine Abstufung in-
nerhalb der Maßnahmen qua Gesetz ohnehin 
schon gibt. Und die Idee, dass ich darüber auch 
nur ein einziges Verfahren beim Disziplinarvorge-
setzten belassen kann, ist schlicht und ergreifend 
gesetzessystematisch unmöglich. Und ich teile 
hier auch die Auffassung von Herrn Christian 
Sieh, dass, wenn das Mittelmaß der Bepreisung 
einfach verdoppelt wird, dann habe ich in der Re-
alität einen doppelt so hohen Preis; der wird dann 
quasi automatisch verhängt und der Leidtragende 
ist wiederum der Soldat. Im Übrigen nehme ich 
an der Basis wahr, was Herr Sieh gesagt hat: 
Wenn Disziplinarmaßnahmen verhängt werden, 
dann doch eher im Bereich zwischen 500 Euro 
und 1 500 Euro, und nicht darüber. Es gibt da 
Ausreißer mit Auslandsbezug, aber die sind rela-
tiv selten.  

Abg. Dr. Eberhard Brecht (SPD): Herr Vorsitzen-
der! Ich würde gerne noch mal auf den Anlass des 
Gesetzes, der Gesetzesänderung, zurückkommen. 
Wir reden ja nicht über Drogenmissbrauch oder 
Pornografie oder wie auch immer, sondern über 
Extremisten. Deswegen an Herrn Sieh die Frage, 
weil mich die Antwort von GenMaj Bodemann 
nicht ganz überzeugt hat: Kommt denn Ihrer Er-
fahrung nach politische Bildung in der Truppe 
wirklich an? Wir haben es ja nicht mit Soldaten 
auf Zeit zu tun, die als Hardcore-Rechtsextremis-
ten in die Bundeswehr eintreten, sondern eher 
mit ungefestigten jungen Menschen. Die Frage: In-
wieweit funktioniert politische Bildung in der 
Bundeswehr, um Tendenzen in Richtung Rechts-
extremismus zu unterbinden? 

Christian Sieh (Justitiar Deutscher Bundeswehr-
Verband e.V.): Vielen Dank für die Frage! Also 
vielleicht zunächst, ich kann unterstreichen, was 
sie gesagt haben. Es ist sehr wichtig, dass gerade 
jungen Menschen, die in die Bundeswehr kom-
men, deutlich gemacht wird, wie die Erwartungen 
sind, und natürlich ist das auch verbunden mit ei-
ner nachvollziehbaren und einer wiederholten 
Darlegung des Rahmens und des Verhaltensko-
dex.   

Es ist keine große Überraschung: Ich weiß nicht, 
wer von ihnen die Jahresberichte der Koordinie-
rungsstelle für Rechtsextremismus in der Bundes-
wehr liest, aber dort wird ja auch deutlich, in der 
Proportionalität zeigt sich, dass Bildung ein we-
sentlicher Faktor für die Frage ist, wie viele Fälle 
von politischem Extremismus tauchen auf oder 
tauchen nicht auf. Jetzt haben wir in den vergan-
genen Jahren natürlich auch durch die sozialen 
Medien einen größeren Resonanzraum, einfach 
auch viel mehr Rückkopplung zu bestimmten Äu-
ßerungen. Die bleiben auch erst mal sichtbar straf-
los oder jedenfalls sanktionslos, mit der Konse-
quenz, wie zu Zeiten der Wehrpflicht, dass natür-
lich Menschen ihren eigenen Erfahrungshorizont, 
ihren eigenen Wertehorizont mit in die Bundes-
wehr tragen. Das ist genau wie zu Zeiten der 
Wehrpflicht, nur das eben der Rahmen sich verän-
dert hat und dass die sozialen Medien vermeint-
lich auch Äußerungen, Positionierungen zulassen, 
die es früher so nicht gegeben hätte.  
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Die Frage ist eigentlich eher: Wie gehe ich damit 
um? Ja, ich muss erzieherisch auf die Menschen 
einwirken, dazu gibt die WDO die richtigen In-
strumente. Aber wichtiger wäre, viel mehr Energie 
in die Prävention zu geben. Ich will jetzt über-
haupt keinen Vorwurf gegen das Zentrum Innere 
Führung und schon gar nicht gegen GenMaj  
Bodemann erheben. Die Materialien sind ja da, 
die Programme sind geschrieben, auch die Wei-
sung ist geschrieben. Aber natürlich in der Umset-
zung, das jedenfalls ist die Wahrnehmung des 
Deutschen BundeswehrVerbandes – Sie wissen, 
dass wir an jedem Standort eine Basisorganisation 
haben und insofern auch tief hineinblicken kön-
nen, dass natürlich je weiter ich mich von den Fa-
ckeln entferne, das heißt vom Zentrum, von den 
höheren Kommandobehörden, vom BMVg et 
cetera, und je weiter ich in die Peripherie gehe, in 
die Truppe, desto hemdsärmeliger und teilweise 
gar nicht mehr wird die politische Bildung tat-
sächlich durchgeführt. Nach unseren Erkenntnis-
sen ist es auch so, dass es kein wirksames Kon-
trollsystem gibt. Jedes Kind weiß und erst Recht 
jeder Offizier, die Kontrolle gehört zum Führungs-
prozess, an der Stelle wird nicht nachgehalten, je-
denfalls nicht zentral, wo tatsächlich mit wel-
chem Inhalt politische Bildung durchgeführt 
wird. Insofern gibt es auch gar kein Warnsystem, 
das erkennen ließe, wo es denn unter Umständen 
nicht passiert.  

In der Praxis ist es natürlich so, dass in der Regel 
der Auftrag vorgeht. Natürlich gehört die politi-
sche Bildung auch zum Auftrag, aber für die meis-
ten steht der militärische Auftrag im Vordergrund. 
Und der militärische Auftrag bedeutet dann eben, 
wir machen jetzt Übung, wir machen jetzt techni-
schen Dienst oder was auch immer, und wenn 
dann am Ende zu wenig Zeit ist, auch wegen der 
Arbeitszeitverordnung, dann fallen bestimmte 
Dinge aus dem Dienstplan und oft gehört die poli-
tische Bildung leider dazu. Das kommt zu kurz 
und da müsste viel mehr Energie und Aufsicht 
rein gegeben werden. Danke! 

Abg. Dr. Eberhard Brecht (SPD): Noch eine wei-
tere Frage, die geht noch mal an Herrn Metzger 
vom BMVg: Mein Kollege Fritz Felgentreu hat an 
Herrn Dr. Wiefelspütz die Frage gerichtet, inwie-
weit es denn in der Zukunft denkbar wäre, dass 

öffentliche Dienstrecht gemeinsam zu gestalten? 
Er hat auf die Unterschiede zwischen Polizisten 
und Bundeswehrangehörigen hingewiesen. Hat 
das BMVg darüber mal nachgedacht? Findet diese 
Vorstellung eine positive Resonanz und hat es mit 
dem BMI dazu schon mal Kontakt gegeben?  

RD Philipp-Sebastian Metzger (Hochschule des 
Bundes für öffentliche Verwaltung, Fachbereich 
Bundeswehrverwaltung): Vielen Dank für die 
Frage, die ich aber leider nicht beantworten kann, 
da ich nicht unmittelbar im BMVg eingesetzt bin, 
sondern an der Hochschule des Bundes für öffent-
liche Verwaltung. Da fehlen mir tatsächlich die 
Kenntnisse. Es tut mir leid. 

Abg. Dr. Eberhard Brecht (SPD): Noch eine Frage 
an Herrn Sieh zum Thema Ausweitung der Dis-
ziplinarbußen, § 24 Absatz 1: Glauben Sie, dass 
die Anhebung auf den zweifachen Monatsbetrag 
eine tatsächliche Abschreckungswirkung erzielt  
oder glauben Sie, dass man mit dem einfachen 
Monatsbetrag eigentlich denselben Effekt erreicht? 

Christian Sieh (Justitiar Deutscher Bundeswehr-
Verband e.V.): Danke für die Frage! Ja, also zu-
mindest abstrakt wird natürlich die abschre-
ckende Wirkung vergrößert. Ich meine, dass Sie 
vorher selber gesagt hatten, dass sich so was na-
türlich auch vergleichsweise schnell abnutzt. Es 
ist schon momentan so, das darf ich sagen aus un-
seren Erfahrungen in der Rechtsberatung und 
auch im Rechtsschutz, dass die Disziplinarbußen, 
die verhängt werden – die Höhen sind ja jetzt 
mehrfach genannt worden: im Durchschnitt nied-
riger vierstelliger Betrag, halber Monatsbezug ei-
nes Mannschaftssoldaten, die tun in allen Dienst-
gradgruppen schon heute weh. Ich habe vorher 
auch geschildert, das ist ja kein Geheimnis, dass 
Stabsoffiziere nicht regelmäßig Disziplinarbußen 
bekommen. Also es trifft natürlich mit Masse 
Mannschaftssoldaten, Unteroffiziere, Bezieher 
kleiner Einkommen. Da können Sie sich vorstel-
len, wenn da eine Disziplinarbuße über 1 500 
Euro netto rein knallt, dann ist das mal mindes-
tens der Jahresurlaub. Die sind schon heute effek-
tiv, die haben heute auch schon erhebliche Wir-
kung, das BMVg räumt das auch offen ein. In der 
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Begründung zum Gesetzentwurf steht ausdrück-
lich „haben sich als effektiv erwiesen“. Mir ist 
nicht klar, wo der Mehrwert in der Verdoppelung 
sein soll? Natürlich würde die abschreckende 
Wirkung noch größer werden, aber wenn Sie sich 
vor Augen führen, wie schnell Sie ein Dienstver-
gehen mit Disziplinarbuße verwirkt haben, ich 
gebe mal ein Beispiel: Rückwärtsfahren ohne Ein-
weiser. Ich kann nicht erkennen, wieso es erfor-
derlich ist, und ich glaube nicht, dass es an ir-
gendeiner Stelle eine positive Wirkung zeigt. Im 
Gegenteil, es wird im Schwerpunkt die sozial 
Schwächeren innerhalb der Bundeswehr treffen – 
und die empfindlich. Danke! 

Abg. Christian Sauter (FDP): Ja, Herr Vorsitzen-
der, vielen Dank! Ich möchte gerne zunächst die 
noch offene Frage im Namen meiner Kollegin von 
Herrn Christian Sieh beantwortet haben. Darum 
bitte ich. 

Christian Sieh (Justitiar Deutscher Bundeswehr-
Verband e.V.): Vielen Dank! Noch einmal auch für 
mich zur Erinnerung: Die Frage war, wenn die 
WDO-Expertengruppe, die ja eingesetzt ist und 
zum Herbst vorlegen wird, ob die jetzt vorgezoge-
nen Änderungen hilfreich sind oder eher als hin-
derlich oder misslich eingeschätzt werden. Die 
Frage bringt mich in einen gewissen Konflikt, 
weil ich Angehöriger dieser Expertengruppe bin 
und wir intern Stillschweigen vereinbart haben, 
um den Prozess nicht zu stören. Da natürlich Ein-
griffe ins Disziplinarrecht – und seien es bloß 
Ideen – immer potenziell geeignet sind, Unruhe 
zu stiften. Insofern kann ich im Detail nichts sa-
gen, aber was ich sagen kann, ist Folgendes: Die 
Expertengruppe wird bis zum Ende der Legisla-
turperiode in der Größenordnung 15 Sitzungen 
durchgeführt haben, hat eine umfassende Betrach-
tung durchgeführt und es hat sich gezeigt – die ist 
ja sehr breit besetzt: Richterschaft, die Angehöri-
gen der Rechtspflege, die Gewerkschaften und 
Verbände, die Einleitungsbehörden, es sind alle 
vertreten, die mit dem Disziplinarrecht zu tun ha-
ben, dass diese Gesamtuntersuchung ausgespro-
chen komplex ist: Dass auch einfache Änderun-
gen der WDO Wechselwirkungen zu anderen Vor-
schriften haben. Dass es leicht zu Wertungswider-
sprüchen kommen kann und dass man insofern, 

wenn man eingreift, schon sehr genau und wohl-
überlegt herangehen muss. Und das ist vorliegend 
nicht erkennbar. Und insofern, ich denke, das darf 
ich sagen, ist das Vorziehen einzelner Maßnah-
men sicher nicht hilfreich. Und um ein Beispiel 
herauszugreifen – es dürfte keine Überraschung 
sein: die WDO-Expertengruppe ist eingesetzt, um 
die WDO schneller, einfacher und effektiver zu 
machen. Und wenn Sie auf den § 17 Absatz 2 bli-
cken: Üblicherweise führt die Verlängerung einer 
Frist nicht zur Verfahrensbeschleunigung. So viel 
sage ich mal dazu. Danke!  

Abg. Christian Sauter (FDP): Herr Vorsitzender, 
vielen Dank! Ich würde noch eine Frage an Herrn 
Sieh anschließen. Und zwar betrifft es das kosten-
lose Bahnfahren in Uniform. Wie bewerten Sie 
den Umstand, dass das jetzt zu begrüßende Bahn-
fahren in Uniform auch Teil des Entwurfes ist, ob-
wohl es inhaltlich mit den anderen Regelungen 
keinen Sachzusammenhang hat? Das wäre jetzt 
noch meine Frage.  

Christian Sieh (Justitiar Deutscher Bundeswehr-
Verband e.V.): Also ich will vorab noch einmal 
unterstreichen, dass aus Sicht des Verbandes die 
Absicht der gesetzlichen Verankerung des An-
spruchs auf kostenfreies Bahnfahren in Uniform 
uneingeschränkt zu begrüßen ist. Ich kann auch 
sagen, dass das in der Truppe fantastisch an-
kommt und dass es insofern gut und richtig ist, es 
zu machen. Aber – ich hatte es eingangs gesagt – 
diese Einzelmaßnahme ist nachträglich an einen 
Gesetzentwurf, der allein der Verschärfung des 
Dienst- und Disziplinarrechts dient, angeflanscht 
worden. Und diese Verbindung ist unglücklich, 
bringt uns als Berufsverband natürlich auch in 
eine schwierige Situation, weil wir nicht bereit 
sind, quasi den Widerstand und die fundamentale 
Kritik an dem, was vorgeschlagen ist, aufzugeben, 
bloß weil man eine Kirsche oben draufgelegt hat. 
Insofern ist unser Vorschlag tatsächlich, dieses 
Vorhaben fallen zu lassen und für das Bahnfahren 
noch in der laufenden Legislaturperiode einen an-
deren „Transportweg“ zu suchen. Danke! 

Abg. Christian Sauter (FDP): Ja, vielen Dank! 
Keine weiteren Fragen. 
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Abg. Matthias Höhn (DIE LINKE.): Herr Vorsitzen-
der! Keine weiteren Fragen mehr. 

Abg. Dr. Tobias Lindner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Vielen Dank! Ich würde gern noch einmal 
zum Themenkomplex politische Bildung kommen 
und GenMaj Bodemann fragen, ob Ihnen Erkennt-
nisse vorliegen, ob die Zahl der Stunden im letz-
ten Jahr – quantitativ –, die politische Bildung in-
nerhalb der Truppe unterrichtet worden ist, nach 
Ihrer Erfahrung eher zu- oder eher abgenommen 
hat?  

GenMaj André Bodemann (Kommandeur Zent-
rum Innere Führung der Bundeswehr): Herr Abge-
ordneter, vielen Dank für die Frage! Tatsächlich 
tut es mir leid, wenn der eine oder andere sagt, 
ich habe in Bezug auf politische Bildung nicht die 
umfangreichen Antworten gegeben. Ich möchte 
noch mal drauf hinweisen, dass wir im Zentrum 
Innere Führung alles dafür tun wollen, dass wir 
entsprechende Materialien zur Verfügung stellen, 
dass wir die Multiplikatoren ausbilden, dass wir 
sie sensibilisieren und auch Angebote anbieten, 
um politische Bildung interessant und wirksam 
zu gestalten. Das machen wir wirklich.  

Ich habe aber weder die Befugnisse noch die Mit-
tel in der Hand, tatsächlich die Umsetzung in der 
Truppe zu überwachen. Das war mal ein Auftrag, 
der sich in der Jahresweisung für das Zentrum In-
nere Führung wiederfand. Der findet sich in der 
jetzigen Weisung nicht wieder, weil ich dem 
BMVg klar machen konnte, dass ich weder die Be-
fugnisse noch die Mittel habe, und sofern kann 
ich Ihre Frage leider auch nicht beantworten.  

Ich erhoffe mir ein wenig Antworten über die Stu-
die, die durch das Zentrum für Militärgeschichte 
und Sozialwissenschaften der Bundeswehr aufge-
stellt wird. Letztendlich ist auf die Verantwortung 
der Inspekteure zu verweisen. Wir versuchen zu 
sensibilisieren – und noch mal, für mich ist wich-
tig, je mehr politische Bildung, desto besser und 
je früher, desto besser. Leider kann ich konkret 
Ihre Frage nicht beantworten, Herr Abgeordneter. 

Abg. Dr. Tobias Lindner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Vielen Dank! Ich würde die Frage mal an 
Herrn Sieh weitergeben und einfach mal fragen: 
Liegen denn dem Deutschen BundeswehrVerband 
Erkenntnisse vor über die Frage, ob politische Bil-
dung innerhalb der Bundeswehr in den letzten 
Jahren zu- oder abgenommen hat? 

Christian Sieh (Justitiar Deutscher Bundeswehr-
Verband e.V.): Also auch ich kann in weiten Tei-
len auf das verweisen, was ich vorher schon zu 
dem Komplex gesagt habe. Natürlich haben auch 
wir keine Mittel und Möglichkeiten, dass jetzt 
exakt zu beziffern und im Detail nachzuhalten. 
Die Beobachtung ist aber schon, je weiter es raus 
geht in die Truppe, desto größer die Wahrschein-
lichkeit, dass politische Bildung entweder nur 
noch in geringem Umfang, im Vergleich zur Wei-
sung in zu geringem Umfang, oder sogar gar nicht 
mehr beziehungsweise nur noch in wenigen Aus-
nahmefällen durchgeführt wird.  

Wenn Sie fragen, ob das eher zu- oder eher abge-
nommen hat: Das hat nach unserer Überzeugung 
eher abgenommen, aber das hat gar nichts mit der 
politischen Bildung und der Qualität der Materia-
lien oder der Vorgaben zu tun, sondern das hängt 
an der Einführung der gesetzlichen Arbeitszeitre-
gelung für Soldatinnen und Soldaten. Die führt 
dazu, dass faktisch weniger Zeit in den Einheiten 
zur Verfügung steht und natürlich mussten da-
raufhin Lehrgangsinhalte, Dienstpläne, Regel-
dienstpläne angepasst werden und natürlich führt 
die Verknappung von Arbeitszeit, die dadurch 
entstanden ist, auch dazu, dass bestimmte Inhalte 
rausfallen. Dabei gilt dann, was ich vorher gesagt 
habe: Für viele Vorgesetzte steht der militärische 
Auftrag im Vordergrund, sodass dann die eher 
weichen Themen das Nachsehen haben.  

Insofern: Das hat abgenommen, aber die Ursache 
ist wahrscheinlich in der Soldatenarbeitszeitver-
ordnung zu suchen. Danke! 

Vors. Wolfgang Hellmich (SPD): Dann sind wir 
mit der Runde durch, es gibt keinen weiteren Be-
darf. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank, auch 
im Namen der Kolleginnen und Kollegen des Ver-
teidigungsausschusses, an die Experten für ihre 
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Teilnahme und ihre fundierten Beiträge! Ich 
denke, wir haben daraus gesehen und entnom-
men, dass es sehr kontroverse Positionen gibt, die 
miteinander diskutiert werden, die mit Sicherheit 
auch in der Arbeit und der Diskussion des Vertei-
digungsausschusses noch ihren Niederschlag fin-
den werden. Meinen herzlichen Dank an alle, die 
hier teilgenommen haben, die sich diese öffentli-
che Anhörung vielleicht auch in den Medien des 

Bundestages angesehen haben! Dort ist diese öf-
fentliche Anhörung aufgezeichnet und kann noch-
mal nachvollzogen werden. Mir bleibt jetzt nur 
noch eines, Ihnen noch einen schönen Tag zu 
wünschen und die heutige Sitzung zu schließen. 
Vielen Dank! Bis zum nächsten Mal! 

 

 

 
Schluss der Sitzung: 14:10 Uhr 
 
       Für das Protokoll 
 
 
    
 
 
 
Wolfgang Hellmich, MdB    (Dr. Merati-Kashani / Schaller) 
         Vorsitzender 
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